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lien zu den Projekten. Nur die Beschreibung des Tübinger Projekts „Französisches Vier-

tel/Loretto-Areal“, stützt sich ausschließlich auf die Analyse von Sekundärliteratur, da 

zu diesem Projekt bereits umfangreiches Dokumentationsmaterial existiert. Bei allen 

anderen Beispielen stellen die Experteninterviews eine wesentliche Informationsquelle 

dar. Zu den Projekten wurden auf der Grundlage eines Interviewleitfadens Gespräche 

mit mehreren Projektbeteiligten geführt. Bei den Expertinnen und Experten handelt es 

sich jeweils um Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Wohnungsunternehmen 

und der Stadtverwaltungen (bzw. der Landesbehörde im Fall des Stadtstaates Ham-

burg) sowie teilweise weiteren Projektbeteiligten. Auswahlkriterium war hierbei, dass 

die Expertinnen und Experten an der Planung, Initiierung oder Umsetzung der einzel-

nen Projekte beteiligt waren. Mit Hilfe der Experteninterviews wurden zum einen feh-

lende Informationen zu den Beispielprojekten erhoben und zum anderen, ausgehend 

von den Projekten, Informationen und Einschätzungen zu bestimmten Handlungsan-

sätzen, die in dieser Arbeit thematisiert werden, gewonnen. Zu Beginn des Kapitels 

werden die Beispielprojekte vorgestellt, um einen Gesamtüberblick zu ermöglichen. Die 

nachfolgend aufgeführten Handlungsansätze werden anhand dieser Beispiele erläutert. 

Dabei werden einzelne Details der Projekte noch einmal vertieft. Die Handlungsansätze 

in Kapitel 5 werden aus den Ergebnissen der vorangegangenen Kapitel, und dabei ins-

besondere aus den in Kapitel 4 dargestellten Defiziten urbanen Wohnens, abgeleitet. 

Teilweise basieren diese Darstellungen ebenfalls auf Informationen, die durch leitfa-

dengestützte Experteninterviews gewonnen wurden. In diesem Zusammenhang wur-

den - auch unabhängig von den Praxisbeispielen – zwei weitere Experten aus woh-

nungswirtschaftlichen bzw. wohnungspolitischen Tätigkeitsfeldern interviewt. Ziel war 

es hierbei, zusätzliche Informationen und Einschätzungen zu einzelnen Handlungsan-

sätzen zu gewinnen. Die Darstellung der Handlungsansätze schließt jeweils mit einem 

kurzen Fazit und zusammenfassenden Empfehlungen an Kommunen und Wohnungs-

anbieter sowie in einigen Fällen auch an die Bundesländer und den Bund. 

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengeführt. Neben einer Zusam-

menfassung der wichtigsten Ergebnisse werden mögliche Grenzen der in Kapitel 5 dar-

gestellten Handlungsansätze aufgezeigt. In einem Ausblick werden abschließend die 

Ergebnisse der Arbeit mit einigen bedeutenden zukünftigen Entwicklungen in Bezie-

hung gesetzt. 
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2 Stadt-Umland-Wanderung 

In der Einleitung wurde bereits deutlich, dass Stadt-Umland-Wanderung mit gravieren-

den Folgen für die Kernstädte und darüber hinaus weitereichenden ökologischen und 

volkswirtschaftlichen Fehlentwicklungen verbunden ist. In diesem Kapitel werden 

zunächst die aktuellen Tendenzen und Entwicklungsmuster der Stadt-Umland-

Wanderung dargestellt (2.1). Im Anschluss daran werden die wesentlichen Ursachen 

und Folgen dieser Entwicklung aufgeführt (2.2 u. 2.3). Dabei beschränkt sich die 

Darstellung auf die Entwicklungen in den alten Bundesländern. 

2.1 Stadt-Umland-Wanderung als bedeutender Trend der 
Siedlungsentwicklung 

Der Begriff Stadt-Umland-Wanderung bezeichnet Wanderungen von den Kernstädten1 

in das jeweilige Umland. Damit können zum einen die Migration der Bevölkerung und 

zum anderen die Verlagerung von Arbeitsplätzen gemeint sein. Im Rahmen dieser Ar-

beit stehen die Wanderungsbewegungen der Bevölkerung im Vordergrund. Teilweise 

wird in der Fachliteratur zwischen „tatsächlicher Stadt-Umland-Wanderung“ und 

„Stadt-Umland-Wanderung im übertragenen Sinne“ unterschieden (vgl. Mäding 

2000: 14). „Stadt-Umland-Wanderung im übertragenen“ Sinne ist gleichbedeutend mit 

Suburbanisierung2. Es handelt sich um eine Entwicklung, die dadurch gekennzeichnet 

ist, dass der Bevölkerungsanteil an der Regionsbevölkerung in der Kernstadt sinkt, 

während er im Umland wächst. Die Bevölkerung ist in diesem Fall scheinbar nach au-

ßen gewandert. Allerdings müssen die Wachstumsverlagerungen nicht zwangsläufig 

durch Randwanderungen von den Städten in das Umland verursacht worden sein, son-

dern können auch auf eine unterschiedliche Verteilung der internationalen und interre-

gionalen Wanderungen sowie Differenzen bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung 

zurückzuführen sein. Im Folgenden wird der Begriff Stadt-Umland-Wanderung für die 

tatsächlichen Randwanderungen der Bevölkerung von den Kernstädten in das Umland 

verwendet. Bei Aussagen zur Stadt-Umland-Wanderung muss berücksichtigt werden, 

dass eine eindeutige und allgemein gültige statistische Abgrenzung des Umlands nicht 

existiert: „Stadt und Umland bilden keine eindeutig abgrenzbare räumliche Einheit. Je 

nach Größe der Stadt und funktionaler Verflochtenheit mit dem Umland und je nach 

Zielsetzung ergeben sich jeweils spezifische Abgrenzungen“ (vgl. ARL 1995: 916)3. Von 

                                           
1  Nach der Definition des BBR sind Kernstädte kreisfreie Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Sie 

bilden i.d.R. das Oberzentrum einer Region (vgl. BBR 2000c: 3). 
2  Im Handwörterbuch der Raumordnung ist Suburbanisierung als eine Verlagerung der Wachstums-

schwerpunkte von den Kernstädten in das Umland der Kernstädte definiert (vgl. ARL 1995: 874). 
3  Eine einheitliche Methodik ist dabei nicht ersichtlich, wobei die Abgrenzung des Umlandes überwiegend 

entsprechend der Grenzen der benachbarten Landkreise vorgenommen wird (vgl. Hallenberg 2002: 
134). Daneben sind aber auch sozioökonomische oder funktionale Abgrenzungskriterien denkbar. 
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der räumlichen Abgrenzung hängt in entscheidendem Maße die Quantität der Stadt-

Umland-Wanderung ab. So enden beispielsweise in Städten mit einem sehr großen 

Gemeindegebiet die Randwanderungen häufig noch innerhalb der Grenzen des Ge-

meindegebietes. Die gemessene Umlandwanderung ist 

dann niedriger als in Städten mit einem kleinen Ge-

meindegebiet4 (vgl. Mäding 2000: 14). 

Stadt-Umland-Wanderungen gehören zu den bedeu-

tendsten Wanderungsmustern für die Herausbildung 

der gegenwärtigen Siedlungsstrukturen in den alten 

Ländern (vgl. BBR 2000c: 14)5. Die Prozesse der Stadt-

Umland-Wanderung sind dabei Teil eines intensiven 

Austauschprozesses zwischen den Kernstädten und 

ihrem Umland, der auf hohem Mobilitätsniveau abläuft. 

Den Abwanderungen aus den Städten in das Umland 

stehen dabei auch Zuwanderungen aus dem Umland in 

die Städte entgegen. Selbst wenn der Saldo der Fort- 

und Zuzüge ausgeglichen ist, können diese Migrations-

bewegungen ein erhebliches Volumen aufweisen und 

große strukturelle Verschiebungen verursachen (vgl. 

Mäding 2000: 2). So wurden beispielsweise in Duis-

burg zwischen 1989 und 1999 insgesamt 136.298 

Wanderungen zwischen Stadt und Umland verzeichnet 

(vgl. Blotevogel, Jeschke 2001: 15). Im Saldo profitier-

te allerdings in den letzten Jahrzehnten eindeutig das 

Umland der Städte von diesem Austauschprozess (vgl. 

Aring, Herfert 2001: 45). Wie aus Abbildung 1 ersicht-

lich ist, verzeichneten zwischen 1993 und 1998 alle 

Oberzentren negative Wanderungssalden mit ihrem 

Umland (vgl. Abb. 1). Obwohl Wanderungsverluste der 

Kernstädte an das Umland seit Jahrzehnten bestehen, 

ist diese Entwicklung in der Vergangenheit nicht kon-

stant verlaufen. Nach einer Hochphase der Stadt-

Umland-Wanderungen in den 1960er und 1970er Jah-

ren flachten die Abwanderungen bis zum Beginn der 

1990er Jahre wieder ab. Anfang der 1990er Jahre erfolgt ein erneuter Anstieg der 

Stadt-Umland-Wanderungen. Diese Entwicklung bestätigt zum Beispiel eine vom „BAW 

                                           
4  Ein Beispiel für Städte mit großem Gemeindegebiet ist der Stadtstaat Hamburg. Die Städte Essen und 

Düsseldorf verfügen dagegen über vergleichsweise kleine Gemeindegebiete. 
5  Neben Stadt-Umland-Wanderungen, die zu den intraregionalen Wanderungen gehören, beeinflussen 

auch interregionale und internationale Wanderungen die Siedlungsstruktur. 

Abb. 1: Stadt-Umland-Wanderungs-
salden von Oberzentren 1993-1998

Quelle: Aring, Herfert  2001 
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Institut für Wirtschaftsforschung“ durch-

geführte Untersuchung der Wanderungs-

bewegungen der Städte Bremen, Ham-

burg, Frankfurt a.M., Hannover, Stutt-

gart, Nürnberg und München. Die Analy-

se der Wanderungsbeziehungen dieser 

Städte mit ihrem Umland hat ergeben, 

dass zwischen 1981 und 2000 alle unter-

suchten Städte durchgehend negative 

Wanderungssalden zu verzeichnen hat-

ten. Zu Beginn der 1990er Jahre stiegen 

diese durch Stadt-Umland-Wanderung 

verursachten Wanderungsverluste deut-

lich an (vgl. BAW 2001: 7). Neuere Un-

tersuchungen konstatieren allerdings seit 

Ende der 1990er Jahre wieder ein Ab-

schwächen der Wanderungsverluste (vgl. 

Hallenberg 2002: 135). So wurden zwar 

auch bei neueren Untersuchungen in 

Nordrhein-Westfalen die durchgehend 

negativen Stadt-Umland-Wanderungs-

salden bestätigt, es konnte aber auch 

eine Verringerung der Wanderungsverlus-

te seit dem Ende der 1990er Jahre beo-

bachtet werden (vgl. ILS 2003: 76 

Abb. 2). Abbildung 2 zeigt, dass die durch 

Stadt-Umland-Wanderung bedingten 

Wanderungsverluste in den nordrhein-

westfälischen Großstädten6 bis Mitte der 

1990er Jahre angestiegen sind und seit 

dem Ende der 1990er Jahre wieder ab-

nehmen. Darüber hinaus wird in Abbil-

dung 2 deutlich, dass die Stadt-Umland-

Wanderungen insbesondere seit Mitte der 

1990er Jahre in erheblichem Umfang die 

Gesamtbevölkerungsentwicklung der 

Oberzentren beeinflussen. 

                                           
6  In dieser Untersuchung wurden die Städte Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, 

Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Köln, Krefeld, Mönchen-Gladbach, Münster, Oberhausen und 
Wuppertal betrachtet. 

Bevölkerungsentwicklung insgesamt

Natürliche Entwicklung 

Fernwanderungen 

Stadt-Umland-Wanderung 

Abb. 2: Saldo der Einwohnerentwicklung von 1990 
bis 2001 für die Großstädte in NRW 

Quelle: ILS 2003; Daten: LDS 
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Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung der Kernstädte 

Obwohl die Kernstädte seit mehreren Jahrzehnten durchgehend Bevölkerung an das 

Umland verloren haben, konnten zu Beginn der 1990er Jahre fast alle westdeutschen 

Kernstädte Wanderungszuwächse verzeichnen (Abbildung 2 zeigt diese Entwicklung für 

die Großstädte Nordrhein-Westfalens). Dieses Wachstum der Kernstädte ist auf Fern-

wanderungsgewinne, insbesondere aus dem Ausland und den neuen Bundesländern, 

zurückzuführen, die die übrigen demographischen Komponenten (Stadt-Umland-

Wanderung und rückläufige natürliche Bevölkerungsentwicklung) überlagert haben. 

Diese Situation hat sich jedoch seit Mitte der 1990er Jahre in vielen Kernstädten wieder 

gewandelt. Da die negativen Wanderungssalden der Städte mit dem Umland in den 

letzten Jahren immer weniger 

durch positive überregionale Wan-

derungsbilanzen kompensiert wer-

den konnten und auch die natürli-

che Bevölkerungsentwicklung7 im 

Saldo negativ verläuft, kommt es 

in vielen Städten zu schrumpfen-

den Bevölkerungszahlen (vgl. Is-

maier 2002: 19). Diese Entwick-

lung, die auch mit dem Begriff 

schrumpfende Städte umschrieben 

wird, trifft zum Beispiel auf die 

Ruhrgebietsstädte Duisburg, Essen, Bochum und Gelsenkirchen aber auch auf Städte 

wie Bremen, München und Düsseldorf zu. Abbildung 3 zeigt exemplarisch diese Bevöl-

kerungsentwicklung für Duisburg. 

Verschiebung der Wachstumsschwerpunkte zwischen Stadt und Land 

Im Zusammenhang mit der Definition des Begriffs Stadt-Umland-Wanderung wurde 

bereits deutlich, dass Stadt-Umland-Wanderung und Bevölkerungssuburbanisierung 

eng zusammenhängen. Suburbanisierung, definiert als das relative (Bevölkerungs-) 

Wachstum des Umlandes im Verhältnis zur Kernstadt, wird neben den Wanderungsge-

winnen des Umlandes durch Zuwanderungen aus der Kernstadt auch durch internatio-

nale und interregionale Wanderungen sowie Unterschiede der natürlichen Bevölke-

rungsentwicklung verursacht. So wurde insbesondere das Umland in den 1990er Jah-

ren vermehrt zum Ziel überregionaler Wanderungen (vgl. Aring, Herfert 2001: 47). Der 

Wohnstandort im Umland wurde seltener über den Umweg Kernstadt angesteuert son-

dern häufig direkt gesucht. 

                                           
7  Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ergibt sich aus den Geburten und Sterbefällen (vgl. Mäding 

2000: 2). Für Deutschland (alte und neue Länder) wird bis 2050 mit einem demographischen Verlust 
von ca. 23 Millionen Personen gerechnet (Statistisches Bundesamt 2000: 18). 

Bevölkerungsentw icklung Duisburg

495.000

500.000

505.000

510.000

515.000

520.000

525.000

530.000

535.000

540.000

545.000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Abb. 3: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Duisburg 

Quelle: eigene Darstellung; Daten: Landesdatenbank NRW
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Tabelle 1 verdeutlicht die 

unterschiedliche Bevölke-

rungsentwicklung der 

Kernstädte der Agglome-

rationen sowie der ver-

städterten Räume einer-

seits und der Kreise im 

Umland anderseits, die 

sich in den alten Bundes-

ländern im Zeitraum von 

1980 bis 2000 ergeben 

haben8. Deutlich ist zu 

erkennen, dass die Bevöl-

kerungsentwicklung in 

den Kernstädten der Ag-

glomerationsräume und 

der verstädterten Räume 

stark von der gesamträumlichen Entwicklung abweicht9. Während die Bevölkerung in 

dem Gesamtgebiet der alten Länder von 1980 bis 2000 im Durchschnitt um 8,8% ge-

stiegen ist, und auch die Agglomerationsräume durchschnittlich um 6,5% gewachsen 

sind, nahm die Bevölkerung in den Kernstädten der Agglomerationsräume sogar um 

1,4% ab. Die stärksten Zuwachsraten verzeichneten in diesem Zeitraum die verdichte-

ten und ländlichen Kreise der Agglomerationen. In den verstädterten Räumen verlief 

die Entwicklung in ähnlichen Mustern, wobei die Differenz zwischen den Zuwachsraten 

der Kreistypen nicht das gleiche Ausmaß wie in den Agglomerationen erreicht (vgl. 

Tabelle 1). Absolut betrachtet, sind in den Agglomerationsräumen die Bevölkerungs-

zahlen der Kernstädte geringfügig zurückgegangen, während sie in den hochverdichte-

ten, verdichteten und ländlichen Kreisen stark zugenommen haben. Den stärksten ab-

soluten Bevölkerungszuwachs verzeichneten die hochverdichteten Kreise der Agglome-

rationsräume und die verdichteten Kreise der verstädterten Räume (vgl. Tabelle 1)10. 

Stadt-Umland-Wanderungen haben diesen Dekonzentrationsprozess in entscheidendem 

Maße geprägt (vgl. Herfert 1998: 763). Das Wachstum der ländlicheren und weiter von 

                                           
8  Nach der Abgrenzung der siedlungsstrukturellen Gebietstypen des BBR fassen Agglomerationsräume 

Regionen mit einem großen Oberzentrum (>300.000 EW) und hoher Bevölkerungsdichte (um/> 300 
EW/km²) zusammen, während verstädterte Räume Regionen mit mittlerer und höherer Dichte (> 100 
EW/km²) und einem Oberzentrum mit mehr als 100.000 EW umfassen (vgl. BBR 2002: 1-6). 

9  Die Entwicklung der ländlichen Räume wird in diesem Kontext nicht dargestellt, da für Stadt-Umland-
Wanderungsprozesse in erster Linie die Entwicklungen in den Agglomerationen und den verstädterten 
Räumen von Interesse sind. Die ländlichen Räume verzeichnen insgesamt die stärksten Zuwachsraten. 

10  Bei dieser Darstellung muss berücksichtigt werden, dass es sich bei den hier dargestellten Entwicklun-
gen für die siedlungsstrukturellen Gebietstypen um aggregierte Angaben handelt. Auch innerhalb eines 
Gebietstyps können erhebliche regionale Unterschiede bei der Bevölkerungsentwicklung auftreten. 

Tab.1: Bevölkerungsveränderungen in den siedlungsstrukturellen Ge-
bietstypen der alten Länder 

Raumbezug 

Bevölkerungs-
entwicklung 
1980-2000 (in 
%) 

Bevölke-
rungsverän-
derung 1980-
2000 (absolut 
in 1.000) 

Bevölkerung 
im Jahre 
2000 (in 
1.000) 

Alte Länder 8,8 5.260 65.027

Agglomerationsräume 6,5 2.815 34.805

Kernstädte -1,4 -211 14.835

Hochverdichtete Kreise 11,8 1.357 12.861

Verdichtete Kreise 15,4 747 5.601

Ländliche Kreise 17,7 227 1.508

Verstädterte Räume 11,5 2.367 22.945

Kernstädte 1,1 37 3.400

Verdichtete Kreise 13,5 1.593 13.395

Ländliche Kreise 13,8 746 6.150

Quelle: eigene Darstellung und Berechnungen; nach BBR 2002: 5 
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den Kernstädten entfernten Bereiche verläuft parallel zu den Entwicklungsmustern der 

Stadt-Umland-Wanderung. So hebt das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

(BBR) im „Raumordnungsbericht 2000“ zwei weitere bedeutende Trends des Stadt-

Umland-Wanderungsprozesses hervor. Zum einen verlagern sich die Abwanderungen 

der Bevölkerung aus den Kernstädten immer weiter nach außen in das weitere Umland 

und umfassen dabei verstärkt ehemals ländliche Gebiete (vgl. BBR 2000c: 9-16). Zum 

anderen verläuft die Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung in den Agglomerations-

räumen verstärkt an Orten mit zentralörtlicher Bedeutung vorbei. In den 1990er Jahren 

verzeichneten tendenziell stärker die Achsenzwischenräume Wanderungsgewinne. 

2.2 Wesentliche Ursachen und Motive der Stadt-Umland-
Wanderung 

Stadt-Umland-Wanderungen (der Bevölkerung) sind Folge der Wohnstandortentschei-

dungen der privaten Haushalte, die ihre Nachfrage nach Wohnraum als Bauherren, 

Käufer oder Mieter von Wohnraum befriedigen. Dabei stellt die Wohnstandortwahl 

einen komplexen Optimierungsprozess mit Opportunitätsüberlegungen und 

-entscheidungen dar, bei dem die Haushalte ihre Präferenzen mit dem Angebot und 

den Preisstrukturen in Einklang bringen müssen. Durch ihre Wohnstandortwahl bzw. 

Bautätigkeit prägen die privaten Haushalte das Siedlungsmuster entscheidend mit (vgl. 

Aring 1999: 20). Während Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts, in den Phasen der räumlichen Konzentration (Urbanisierungsprozess), die räum-

lichen Prozesse durch das Fehlen von Transportmitteln vor allem durch die Ansied-

lungsentscheidungen der Unternehmen geprägt waren, sind es seither eher die Wohn-

entscheidungen der privaten Haushalte, die innerhalb der strukturellen Gegebenheiten 

die Siedlungsentwicklung bestimmen (vgl. van den Berg 1993: 553ff.). Aussagen zu 

den Wanderungsgründen lassen sich unter anderem aus den Wanderungsmotivunter-

suchungen ableiten, die in den letzten Jahren verstärkt von den Kernstädten in Auftrag 

gegeben wurden. So liegen zum Beispiel aus den letzten Jahren Wanderungsmotivun-

tersuchungen aus Dortmund, Duisburg, Bremen, Hamburg, Essen, Hannover, Stuttgart, 

Frankfurt, Münster und einigen anderen Städten vor11. Im Folgenden werden in knap-

per Form die wesentlichen Ursachen für die Verlagerungen der Wohnstandorte von den 

Kernstädten in das Umland dargestellt. 

Baulandpreis- und Wohnungspreisgefälle 

Ein entscheidender Faktor bei der Wohnstandortwahl und somit auch maßgeblich für 

Stadt-Umland-Wanderung verantwortlich ist das Gefälle bei den Boden- bzw. 

                                           
11  Die Vergleichbarkeit dieser Wanderungsmotivstudien ist allerdings wegen unterschiedlicher methodi-

scher Herangehensweise, unterschiedlicher Schwerpunktsetzung und differierenden raumstrukturellen 
Rahmenbedingungen problematisch (vgl. Ismaier 2002: 19). 
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Wohnungspreisen zwischen Stadt und Umland. Die durch Zuwanderung und 

steigende Haushaltszahlen anhaltende Nachfrage nach Wohnfläche, aber auch die 

Konkurrenz mit anderen Nutzungen (z.B. Büronutzung oder gewerbliche Nutzung) in 

den Stadtregionen der alten Bundesländer hat die Baulandreserven der Kernstädte 

deutlich reduziert und zu höheren Boden-, Wohnungs- und Mietpreisen in den Städten 

geführt. In der Regel sind die Bodenpreise im Umland niedriger als in den Kernstädten. 

So stellt Aring in einer empirischen Untersuchung der Regionen München-Nordost, 

Stuttgart und Dortmund-Nordost fest, dass die Bodenpreise für Wohnbauland in den 

Stadtregionen ein Preisgebirge mit einem Hauptgipfel in den Kernen der Städte bilden 

(vgl. Aring 1999: 19). Das Bodenpreisgefälle wirkt sich auch auf die Wohnungspreise 

bzw. die Miethöhen aus, so dass man auch von einem Wohn-Preisgefälle sprechen 

kann (vgl. Nordalm, Hallenberg 2000: 346). Hallenberg kommt bei einem Vergleich der 

Analyse des kombinierten Verlaufs von Wohnungsmieten und Fortzügen der woh-

nungsmarktaktiven Gruppe der 30- bis 49-jährigen zu dem Ergebnis, dass zwischen 

Mietenentwicklung und Fortzugsvolumen ein stark ausgeprägter Zusammenhang be-

steht (vgl. Hallenberg 2002: 139). Die Unterschiede bei den Boden- und Wohnungs-

preisen zwischen den Kernstädten und den Umlandgemeinden spielen beim Optimie-

rungsprozess im Rahmen der Wohnstandortwahl eine zentrale Rolle und führen häufig 

dazu, dass wohnungssuchende Haushalte in das Umland ausweichen12. Dabei sind für 

die Muster der Wohnsiedlungsentwicklung nicht nur die absoluten Boden- und Woh-

nungspreise bzw. Mieten, sondern auch die relativen Preisunterschiede zwischen den 

Teilräumen in den Regionen von Bedeutung (vgl. Aring 1999: 19-20). Da die Boden-

preise und Wohnungspreise in der Regel nicht nur mit zunehmender Entfernung von 

den Kernstädten, sondern auch mit zunehmender Entfernung von den Siedlungs-

schwerpunkten im Umland abnehmen, wird zudem eine disperse Besiedlung und die 

immer weitere räumliche Ausdehnung der Siedlungsflächen gefördert.  

Wohnungs- und Bauflächenverfügbarkeit 

Neben den Preisen beeinflusst auch die quantitative Verfügbarkeit geeigneter Bauflä-

chen und Wohnungen die Wohnstandortwahl. Stadt-Umland-Wanderungen wurden vor 

allem zu Beginn der 1990er Jahre, als die Kernstädte in den alten Bundesländern Ziel 

großer Fernwanderungsströme waren, häufig durch einen Mangel an Bauland und 

Wohnungen in den Kernstädten ausgelöst. Aber auch zum Ende der 1990er Jahre stellt 

der Mangel an großen (und preiswerten) Wohnungen in den Städten ein wichtiges 

Motiv für den Wegzug ins Umland dar (vgl. Ismaier 2002: 25; Nordalm, Hallenberg 

2000: 350). Wanderungsmotivbefragungen verschiedener Städte zeigen zudem, dass 

der Wechsel in eine größere Wohnung ein ausschlaggebendes Motiv ist, das in fast 

                                           
12  Die Bodenpreise beeinflussen aber nicht nur die Stadt-Umland-Wanderungsprozesse sondern lenken 

auch andere Wanderungsströme in das Umland (zum Beispiel interregionale und internationale Wande-
rungen) und fördern somit den Suburbanisierungsprozess. 
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allen Städten große Bedeutung einnimmt. In Bremen nannten z.B. 61 Prozent der Ab-

wanderer als sehr wichtigen oder wichtigen Wanderungsgrund zu kleine Wohnungs-

größen (Gewos 1996: 40 zitiert nach Ismaier 2002: 25). Stadt-Umland-Wanderungen 

werden also neben dem Preisgefälle auch durch einen Mangel geeigneter Wohnungen 

in den Kernstädten bzw. durch ein höheres Angebot an preiswerten Bauflächen und 

Wohnungen im Umland verursacht. 

Eigentumsbildung 

Eine wesentliche Erkenntnis der Wanderungsuntersuchungen ist, dass der häufig un-

terstellte Eigenheimwunsch als wesentliches Motiv der Umlandwanderung 
relativiert werden muss. Viele Haushalte entscheiden sich z.B. erst für das Eigen-

heim als Wohnraum und das Umland als Realisierungsraum, wenn sie auf der Suche 

nach einer ihren Vorstellungen entsprechenden städtischen Wohnung mit entspre-

chendem Wohnumfeld nicht fündig geworden sind (vgl. Gonzáles, Menzl 1999: o.S.). 

Der Wunsch Wohnungseigentum zu erwerben (ob durch Hausbau oder -kauf oder den 

Erwerb einer Eigentumswohnung), spielt bei der Umlandwanderung zwar eine wichtige 

Rolle, nimmt allerdings nicht den Stellenwert ein, der diesem Wanderungsmotiv häufig 

unterstellt wird. Vielmehr stellen persönliche Gründe in den häufigsten Fällen das 

auslösende Moment für den Umzug dar13 (vgl. Ismaier 2002: 24). Auch bei der Be-

trachtung der Wohnsituation der Haushalte nach der Abwanderung ins Umland wird 

deutlich, dass nur bei einer Minderheit die Abwanderung zusätzlich ins Wohneigentum 

führt. So ergeben neuere Untersuchungen, z.B. aus Köln und München, dass die 

Wohneigentumsquote nach dem Umzug um 15 bis maximal 35 Prozentpunkte steigt 

(vgl. Hallenberg 2002: 136). Ein großer Teil, der aus den Kernstädten abgewanderten 

Haushalte, wohnt auch im Umland zur Miete. Die Wohneigentumsbildung ist somit 

zwar ein bedeutendes, aber keineswegs das herausragende Wanderungsmotiv. Zudem 

hat die Bedeutung der Wohneigentumsbildung als Abwanderungsmotiv seit Ende der 

1990er Jahre weiter an Gewicht verloren (vgl. Hallenberg 2002: 142). 

Wohnumfeldbezogene Wanderungsmotive 

Die Abwanderung aus der Kernstadt in das benachbarte Umland wird darüber hinaus in 

starkem Maße durch wohnumfeldbezogene Wanderungsmotive verursacht. So wirken 

Unzufriedenheit mit dem Wohnumfeld und insbesondere das Fehlen eines kinderge-

rechtem Wohnumfeldes (vgl. Nordalm, Hallenberg 2000: 346) als Push-Faktoren, die 

die Abwanderungen aus den Kernstädten fördern. Im Zusammenhang mit dem Wohn-

umfeld wird in den verschiedenen Wanderungsuntersuchungen der Städte zum einen 

allgemein der Wunsch nach einer besseren Wohnumgebung angegeben und zum an-

                                           
13  Der Stellenwert der persönlichen Gründe ergibt sich allerdings insbesondere daraus, dass darunter eine 

Vielzahl von Gründen wie z.B. Arbeitsplatzwechsel, Bildung einer Lebensgemeinschaft, Scheidung oder 
Nachwuchs zusammengefasst werden. 
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deren werden auch Gründe genannt, die indirekt und direkt auf Missstände des städti-

schen Wohnumfeldes hinweisen. Dazu gehören z.B. der „Wunsch nach Wohnen im 

Grünen“, der „Wunsch nach sauberer Luft“, „Belastungen durch Lärm, Abgase und 

Schmutz“ oder auch eine „unsichere Wohngegend“ (vgl. Ismaier 2002: 26; Heitkamp 

2002a: 169). In Kapitel 4. wird im Zusammenhang mit der Frage nach den Defiziten 

des Wohnens in der Stadt noch einmal detaillierter auf Erkenntnisse aus Wanderungs-

untersuchungen eingegangen. 

Die Ergebnisse der Wanderungsmotivuntersuchungen verdeutlichen, dass es sowohl 

Push-Faktoren sind, die die Haushalte dazu bewegen, die Städte zu verlassen als auch 

Pull-Faktoren, die eine Ansiedlung von Haushalten im Umland fördern. 

Verkehrsinfrastruktur und Mobilitätskosten als Ermöglichungsfaktoren 

Neben diesen Push- und Pullfaktoren gibt es noch die so genannten Ermöglichungsfak-

toren (vgl. Mäding 2000: 14). Zu diesen Faktoren, die die zunehmende Besiedlung des 

Umlands und die Ausbreitung der Siedlungsflächen in immer weiter von der Kernstadt 

entfernte Teile des Umlandes ermöglichen, gehört der Ausbaustandard der Ver-
kehrsinfrastruktur (insbesondere Straßeninfrastruktur), die relativ zu den Einkom-

men sinkenden Transportkosten und der wachsende Motorisierungsgrad der 

Bevölkerung (vgl. Kreibich 1999: 133; Bergmann et al.: 72). „Der forcierte Straßenbau 

hat die Peripherie immer leichter erreichbar gemacht und deshalb den Stadtmaßstab 

der kompakten Stadt endgültig gesprengt“ (Monheim 2001: 196). Die Nähe zur Kern-

stadt spielt für die meisten Haushalte durch die Konzentration von Arbeitsplätzen, Ein-

kaufs- und Freizeitmöglichkeiten in den Städten nach wie vor eine entscheidende Rol-

le14 bei der Wohnstandortentscheidung. Dabei ist aber weniger die räumliche Entfer-

nung zur Kernstadt als vielmehr der zeitliche Aufwand und die Kosten der Raumüber-

windung ausschlaggebend. Der hohe, durch die steigenden Einkommen begünstigte 

Motorisierungsgrad, die relativ zur Einkommensentwicklung sinkenden Raumüberwin-

dungskosten und der Ausbaustandard der Straßeninfrastruktur ermöglichen es den 

Haushalten, den Wohnort immer weiter von den Kernstädten entfernt zu wählen. Die 

Wahl des Wohnortes orientiert sich somit nicht zwingend an den Tätigkeiten Arbeit und 

Freizeit, sondern kann sich stärker nach persönlichen Wohnvorstellungen richten. In 

Kombination mit den Bodenpreismechanismen begünstigen die oben genannten Fakto-

ren die Standorte innerhalb der Autobahnkorridore bei der Wohnortwahl. Letztere wer-

den auf diese Weise verstärkt zum Zielgebiet der Bevölkerung und die Zersiedelung 

des Umlandes wird somit weiter gefördert. 

                                           
14  Allerdings sind auch bei Arbeitsplätzen, Konsum- und Freizeitinfrastruktur Suburbanisierungstendenzen 

feststellbar. 
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Die Rolle von Staat und Kommunen 

Zusätzlich zu den bisher genannten Ursachen und begünstigenden Einflüssen existiert 

noch eine Vielzahl weiterer Faktoren, die den Stadt-Umland-Wanderungstrend fördern. 

Ein wichtiger Faktor sind die durch Bund, Länder und Kommunen gesetzten politischen 

Rahmenbedingungen. Beispielsweise sind hier die Eigenheimzulage des Bundes und die 

Pendlerpauschale für Berufspendler zu nennen (vgl. Jessen 2001: 318)15. Darüber hin-

aus begünstigt die bevorzugte Förderung des Straßenbaus gegenüber schienengebun-

denen Verkehrsträgern den Anstieg des motorisierten Individualverkehrs und somit 

auch die disperse Siedlungsentwicklung. „In den vergangenen fünf Nachkriegsjahr-

zehnten wurden vor allem die Straßennetze der Bundes-, Landes- und Kommunalstra-

ßen immens ausgebaut. Insgesamt wurden über 300.000 km Straßen aus- oder neu-

gebaut. Im selben Zeitraum wurden dagegen das Eisenbahnnetz auf nur ca. 30.000 km 

und das kommunale Schienennetz auf nur rund 2.000 km Länge erneuert oder neu 

gebaut“ (Umweltbundesamt162000: 261). Staatliche Politik fördert auf diese Weise die 

weitere Zunahme dezentraler Siedlungsentwicklung. 

Des Weiteren fördert der Konkurrenzkampf der Kommunen um Einwohnerinnen und 

Einwohner Stadt-Umland-Wanderung und Siedlungsdispersion. Die Umlandgemeinden 

streben i.d.R. nach einem moderaten Bevölkerungswachstum17 und versuchen dieses 

Wachstum durch die Ausweisung von Bauflächen zu ermöglichen. Dadurch verschärft 

sich zusätzlich das bestehende Preisgefälle zwischen Stadt und Umland. Die Wohnbau-

tätigkeit verläuft in Folge des Konkurrenzkampfes häufig räumlich ungesteuert (vgl. 

Jessen 2001: 322). 

2.3 Folgen von Stadt-Umland-Wanderung 

Stadt-Umland-Wanderung geht einher mit zahlreichen Problemen, die insbesondere die 

Kernstädte, aber darüber hinaus auch die gesamte Stadtregion betreffen. Diese Prob-

leme werden in den folgenden Abschnitten skizziert. Die Folgen von Stadt-Umland-

Wanderung sind so vielfältig, dass hier kein vollständiger Überblick gegeben werden 

kann. Im Folgenden wird eine Auswahl der bedeutendsten ökologischen, sozialen und 

ökonomischen Auswirkungen dargestellt. 

                                           
15  Durch Modifizierung beider Steuervergünstigungen wurden die Effekte allerdings in den letzten Jahren 

abgeschwächt. 
16  Der vom Umweltbundesamt herausgegebene Bericht „Szenarien und Potentiale einer nachhaltig flä-

chensparenden Siedlungsentwicklung“ wurde vom Deutschen Institut für Urbanistik (difu) bearbeitet. 
17  Auch die Umlandgemeinden streben nicht Wachstum um jeden Preis an. Insbesondere die kernstadt-

nahen Umlandgemeinden versuchen teilweise die zusätzlichen Belastungen, die sich durch weiteres 
Wachstum ergeben, abzuwehren (vgl. Jessen 2001: 323). 
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Siedlungsflächenwachstum, Zerschneidung von Freiflächen und weitere 
ökologische Folgen 

Die Wanderungen der Bevölkerung von den Kernstädten in das Umland und insbeson-

dere die disperse räumliche Ausdehnung der Siedlungsfläche in das weitere Umland 

der Agglomerationen führen zu einer anhaltend hohen Flächeninanspruchnahme, ei-

nem verstärkten Rückgang naturnaher Flächen, sowie einer Zersiedlung des Umlandes 

mit gravierenden ökologischen Folgen (vgl. Bergmann et al. 1996: 71)18. Häufig wird in 

diesem Zusammenhang auch von „Flächenverbrauch“ gesprochen (vgl. Umweltbun-

desamt 2000: 17). Dieser Begriff umfasst die Inanspruchnahme von Bodenflächen für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke und steht für den Verbrauch der Ressourcen Land-

schaft, Boden, Grundwasser, 

Vegetation sowie für Umwelt-

belastungen durch Lärm und 

Schadstoffe. 

Die Siedlungs- und Verkehrs-

flächen in den alten Bundes-

ländern wachsen trotz nur 

geringer Zunahme von Bevöl-

kerung und Erwerbstätigen 

seit Jahrzehnten nahezu un-

vermindert an (vgl. Abb. 4). 

So stieg die Siedlungsfläche 

der alten Bundesländer in den 

letzten 40 Jahren um nahezu 80% (vgl. Abb. 4; BBR 2003a: 73). Mittlerweile (Stand 

2002) nimmt die Siedlungs- und Verkehrsfläche 13,7% der Gesamtfläche ein19. Das 

Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche in den alten Bundesländern beläuft sich 

zurzeit auf 89 ha pro Tag (Deutschland 129 ha pro Tag) (vgl. BBR 2003a: 75). Dabei 

muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Siedlungsfläche nicht nur aus versie-

gelten Flächen besteht. Es zählen laut Flächennutzungsstatistik des statistischen Bun-

desamtes neben den Gebäudeflächen auch die dazugehörigen Freiflächen sowie Erho-

lungsflächen, Friedhöfe, Betriebsflächen ohne Abbauland und Verkehrsflächen zur Sied-

lungsfläche. Des Weiteren umfasst die Siedlungsfläche nicht nur Flächen für Wohnnut-

zung, sondern auch Flächen für andere Nutzungen, wie z.B. Gewerbe- und Industrie, 

Handel- und Dienstleistungen sowie Ver- und Entsorgungsanlagen. Die Flächen für 

                                           
18  Der Wohnungsbau folgt in räumlicher Hinsicht der Bevölkerungsentwicklung. So war innerhalb der 

Agglomerationen – analog zur Bevölkerungs- und Beschäftigungsentwicklung  - der engere Suburbane 
Raum Hauptziel des Wohnungsbaus. Zwei Drittel aller in den westdeutschen Agglomerationen in den 
90er Jahren gebauten Wohnungen entfallen auf das 20 km- Umland der Kernstädte. Insbesondere bei 
angespannten Märkten erscheint der Zusammenhang von Zuwanderung und Wohnungsbau fast zwin-
gend (vgl. IÖR 2002: 14). 

19  Für Gesamtdeutschland liegt der Anteil bei 12,3% (vgl. BBR 2003a: 76). 

Quelle: BBR 2002, Datenbasis: Statistisches Bundesamt 

Abb.4: Siedlungs- und Verkehrsfläche 1961-2001 
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Wohnnutzung inklusive dazugehöriger Freifläche machen etwa 24% der gesamten 

Siedlungsfläche aus (vgl. BBR 2003a: 76). Der Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen ist vor allem auf die Zunahme der Gebäude- und Freiflächen zurückzuführen. So 

entfallen etwa 60% des Gebäude- und Freiflächenzuwachses in den alten Bundeslän-

dern auf den Wohnbau (vgl. BBR 2003a: 78). Der Anteil der Wohnbaufläche am ge-

samten Siedlungsflächenwachstum umfasst ca. 41%. Somit ist der Wohnungsbau bzw. 

die Ausweitung der Wohnbauflächen erheblich am Anwachsen der Siedlungsflächen 

beteiligt. 

Eine kontinuierliche Abnahme von Freiräumen 

und eine Zunahme von Siedlungsflächen lassen 

sich sowohl im Umland als auch in den Kernstäd-

ten konstatieren. Die meisten neuen Siedlungs- 

und Verkehrsflächen werden jedoch eindeutig im 

suburbanen Raum beansprucht (BBR 2003a: 85). 

Dabei verzeichnen in den Agglomerationen die 

weit vom Zentrum der Kernstadt gelegenen Kreis-

typen die höchsten einwohnerspezifischen Zu-

wachsraten der Siedlungs- und Verkehrsfläche 

(vgl. Abb.5). 

Das Siedlungsflächenwachstum (insbesondere das 

wohnungsbaubedingte Wachstum) ist zum einen 

auf die steigenden Haushaltszahlen und die damit einhergehende Nachfrage nach 

Wohnraum (vgl. Kapitel 2.1) und zum anderen auf eine seit Jahren andauernde Zu-

nahme der Pro-Kopf-Inanspruchnahme von Wohn- und Siedlungsfläche zurückzufüh-

ren. So stieg die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf von ca. 15 m² im Jahre 1950 

auf über 42m² im Jahr 2002 (vgl. Website BBR a). Die erhöhte Inanspruchnahme von 

Siedlungsfläche pro Einwohner ist u.a. durch wachsende finanzielle Spielräume der 

privaten Haushalte, steigende Wohnansprüche, eine Verkleinerung der durchschnittli-

chen Haushaltsgröße und wachsende Mobilität mit entsprechender Zunahme der Ver-

kehrsfläche bedingt (vgl. Kreibich 2000b: 16). 

Einfluss der Umlandwanderung auf das Siedlungsflächenwachstum 

Die Abwanderung von Bevölkerung aus den Kernstädten in das Umland ist von ent-

scheidender Bedeutung für die Siedlungsflächenzunahme und insbesondere das Sied-

lungsflächenwachstum im Umland der Kernstädte. Ausschlaggebend dafür ist, dass mit 

zunehmender Entfernung von der Kernstadt die durchschnittliche Pro-Kopf-

Inanspruchnahme für Wohnbauflächen steigt. Eine besonders hohe Flächeninan-

spruchnahme je Einwohner verzeichnen die ländlichen, geringer verdichteten Kreisty-

pen (vgl. BBR 2003a: 87). So wird in den ländlichen Kreisen der Agglomerationen ca. 

dreimal so viel Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Person beansprucht wie in den Kern-

Quelle: BBR 2002 

Abb. 5: Siedlungsflächenentwicklung in 
den Agglomerationsräumen  
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städten20. Noch deutlicher wird die erhöhte Flächeninanspruchnahme im Umland der 

Kernstädte, wenn die innenstadtnahen Stadtteile als Vergleichsmaßstab herangezogen 

werden. Für die Region Hanno-

ver wurde ermittelt, dass die 

Siedlungs- und Verkehrsfläche-

inanspruchnahme pro Person in 

kleinen Orten der Region durch-

schnittlich mehr als sechsmal so 

groß ist wie in innenstadtnahen 

Stadtteilen der Stadt Hannover 

(vgl. Abb. 6). Entfallen auf ei-

nen Einwohner in einem innen-

stadtnahen Stadtteil Hannovers 

durchschnittlich 90 Quadratme-

ter Siedlungs- und Verkehrsflä-

che, so sind es in kleineren 

Umlandgemeinden 600 Quad-

ratmeter. Der erhöhte Sied-

lungsflächenbedarf pro Person 

im Umland der Städte ergibt 

sich einerseits aus dem steigen-

den Flächenbedarf des motori-

sierten Individualverkehrs (MIV) 

bei abnehmender Verdichtung der Siedlungsstrukturen und andererseits aus dem Bo-

denpreisgefälle zwischen Innenstadt und Peripherie. Während in den Städten der hö-

here Bodenpreis einen sparsameren Umgang mit der Fläche bewirkt, drängen die nied-

rigeren Bodenpreise im Umland der Städte nicht zu flächensparenden Nutzungen. Ab-

bildung 7 stellt die Abhängigkeit der Baulandpreise und Grundstücksgrößen von der 

Siedlungsdichte exemplarisch bei Ein- und Zweifamilienhäusern dar. Hier ist deutlich zu 

erkennen, dass die Baulandpreise mit zunehmender Siedlungsdichte steigen und die 

Gründstücksgrößen abnehmen21. 

                                           
20  Untersuchungen im Münsteraner Umland zeigen allerdings, dass die durchschnittliche Grundstücksflä-

che pro neugebauter Wohnung in den Münsteraner Umlandgemeinden, ebenso wie in der gesamten 
Stadtregion, von 1987 bis 1996 zurückgegangen sind (vgl. Kreibich 2000a: 62). 

21  Die Nutzung der Flächen im Umland erfolgt dabei weitestgehend ohne Berücksichtigung der externen 
Kosten der Flächeninanspruchnahme. „Bodenpreise berücksichtigen nur begrenzt den ökologischen 
und kulturellen Wert von Boden und Landschaft“ (Bergmann et al. 1996: 69). So wird der Bodenpreis 
ausschließlich nach den wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten gebildet. Der ökologische Wert des 
Bodens als endliche, nicht ersetzbare Ressource fließt dabei nicht ein. Daher vollzieht sich Siedlungs-
entwicklung aufgrund der relativ geringen Bodenpreise im Umland auch kaum flächensparend. 

Quelle: Umweltbundesamt 2001: 53; Datenbasis: Statistischer 
Vierteljahresbericht sowie Berechnungen des difu 

Innenstadt-
naher 
Stadtteil 

Kernstadt 
im Durch-
schnitt 

Historisches 
Mittelzent-
rum in der 
Region 

Mittelzent-
rum in der 
Region mit 
vorwiegend 
Neubau 

Kleinere 
Gemeinde in 
der Region, 
vorw. 
Neubau 

Abb. 6: Siedlungsflächeninanspruchnahme pro Einwohner in 
Gemeinden der Region Hannover und in Stadtteilen der Kern-
stadt 
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Die Wanderungsunter-

suchungen verschiede-

ner Städte bestätigen, 

dass Abwanderungen 

durchschnittlich mit 

einer deutlichen Zu-

nahme der Wohnfläche 

pro Haushalt und auch 

pro Kopf einhergehen. 

Die geringeren Bau-

landpreise und Woh-

nungskosten bzw. Mie-

ten im Umland führen 

überwiegend nicht zu 

geringeren Ausgaben 

für Wohnen, sondern 

werden zur Ausweitung der Wohnfläche genutzt. So vergrößerten z.B. 69% der Ab-

wanderer aus Stuttgart ihre Wohnfläche, während nur 9% sie verkleinerten (vgl. Lan-

deshauptstadt Stuttgart 1999: 84; zitiert nach Ismaier 2002: 23). Teilweise verdoppeln 

die Haushalte sogar mit der Abwanderung ins Umland ihre Wohnfläche (vgl. Aring, 

Herfert 2001: 51). Die Zunahme der Wohnfläche pro Haushalt und pro Person, die mit 

einer Wanderung von der Kernstadt in das Umland verbunden ist, fördert somit auch 

den Anstieg der Siedlungsfläche. 

Die durch Stadt-Umland-Wanderung bedingte Zunahme der Siedlungsfläche pro Ein-

wohner hängt auch damit zusammen, dass im Umland mehr Haushalte in Ein- und 

Zweifamilienhäusern wohnen als in den Kernstädten. So ist Stadt-Umland-Wanderung 

im Westen Deutschlands seit den 1960er Jahren eng mit dem Einfamilienhausbau ver-

knüpft (vgl. Mäding 2000: 16)22. Das Wohnen im Einfamilien-, Doppel- oder Reihen-

haus ist allerdings für Umlandwanderer nicht generell die dominierende Wohnform. Ein 

hoher Prozentsatz der aus den Kernstädten abgewanderten Haushalte bezieht auch im 

Umland Mehrfamilienhäuser (vgl. Ismaier 2002: 23). Insbesondere im stadtnahen Be-

reich nimmt die Bedeutung von Mehrfamilienhäusern zu (vgl. Herfert 1998: 771). Den-

noch belegen Untersuchungen zur Wohnform von Stadt-Umland-Wanderern, dass für 

die Randwanderer mit der Umlandwanderung und insbesondere mit zunehmender Ent-

fernung von der Kernstadt das freistehende Einfamilienhaus an Bedeutung gewinnt 

(vgl. Herfert 1998: 771). Diese Zunahme der Ein- und Zweifamilienhäuser ist vor allem 

deshalb problematisch, weil sie flächenintensiver sind und mehr Erschließungsflächen 

benötigen als Mehrfamilienhäuser. Einfamilienhäuser sind, insbesondere wenn es sich 

                                           
22  Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass ein hoher Prozentsatz der Umlandwanderer Be-

standsimmobilien bezieht (vgl. Ismaier 2002: 23). 

Abb. 7: Abhängigkeit der Baulandpreise und Grundstücksgrößen von der 
Siedlungsdichte 

Quelle: Bergmann et al. 1996; Datenbasis: Statistisches Landesamt, Bo-
denmarktbericht NW 1993 
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um freistehende Einfamilienhäuser handelt, die flächenaufwendigsten Haustypen. Sie 

benötigen mindestens die dreifache Baulandfläche (Verkehrsflächen einbezogen) ge-

genüber einer städtischen Alternative (z.B. Eigentumswohnungen mit zugeordnetem 

kleinen Garten oder Terrasse) (vgl. Website BBR b). 

Es zeigt sich, dass die Entwicklungstrends „Stadt-Umland-Wanderung“ und „Siedlungs-

flächenwachstum“ eng miteinander verknüpft sind. Die Zunahme der Bevölkerung im 

suburbanen Raum führt zu höherer Flächeninanspruchnahme. Die hohe Pro-Kopf-

Inanspruchnahme von Siedlungsfläche in den weiter von den Kernstädten entfernten 

Kreisen trägt zusammen mit der Verschiebung der Bevölkerungsanteile zugunsten die-

ser Kreistypen dazu bei, dass die Siedlungsfläche in den alten Ländern stark zu- und 

die Siedlungsdichte (Einwohner je km² Siedlungs- und Verkehrsfläche) stark abge-

nommen hat. 

Probleme die mit dem Siedlungsflächenwachstum verbunden sind 

Der Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche hat zahlreiche negative Effekte. Neben 

den quantitativen Freiraumverlusten ist vor allem die Fragmentierung des Freiraums 

problematisch. Zusammenhängende Natur- und Freiflächen werden immer stärker re-

duziert. Die Zerschneidungswirkung der Wohnbebauung und der dazugehörigen ver-

kehrlichen Erschließung führt des Weiteren dazu, dass ein immer größerer Anteil des 

Freiraums in die Nähe von Siedlungsflächen und Verkehrsinfrastrukturen rückt 

(vgl. IÖR 2002: 17). Darüber hinaus beeinträchtigt der hohe Anteil versiegelter Fläche 

an der Siedlungsfläche (nach Schätzungen des BBR etwas weniger als 50%) die natür-

lichen Bodenfunktionen und den Wasserhaushalt. Insbesondere die Verkehrsflächen, 

die bei der Ausdehnung der Wohnsiedlungen überproportional mitwachsen, weisen 

einen relativ hohen Versiegelungsgrad auf (vgl. Umweltbundesamt 2000: 147). Diese 

Entwicklung steht im krassen Widerspruch zu dem in §1a BauGB verankerten Gebot 

des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden. 

Verkehrsproblematik 

Die Verkehrsentwicklung ist sowohl Folge als auch Ursache der Stadt-Umland-

Wanderungsprozesse. Wie bereits im Zusammenhang mit den Ursachen für Stadt-

Umland-Wanderung thematisiert wurde (vgl. Kap. 2.2), fördern die zunehmende Moto-

risierung, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und die relativ zu den Einkommen sin-

kenden Transportkosten Stadt-Umland-Wanderung und disperse Siedlungsstrukturen. 

Auf der anderen Seite führen die zunehmende Besiedelung des Umlandes und die Her-

ausbildung disperser Siedlungsstrukturen zu längeren Wegen, die wiederum durch 

einen höheren Motorisierungsgrad und einen weiteren Ausbau der Straßeninfrastruktur 

kompensiert werden. „Aufgelockerte Siedlungsstruktur geht zwangsläufig mit einer 

Zunahme des motorisierten Individualverkehrs einher; durch die Dominanz des Auto-
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verkehrs wird eine weitere Auflockerung der Siedlungsstruktur und damit weitere Aus-

dehnung von Bauflächen in die Landschaft gefördert“ (Umweltbundesamt 2000: 9). Es 

lässt sich also konstatieren, dass Verkehrssysteme und Siedlungsstruktur unauflöslich 

miteinander verbunden sind. „Beide bilden eine Einheit; sie verstärken sich wechselsei-

tig und treiben so die überkommene kompakte Stadt (...) über sich hinaus. Das Auto 

erzeugt Stadtflucht und die Stadtflucht begünstigt das Auto“ (Siefert 1997: 190 nach 

Hesse 2001: 98). 

Solange ein Großteil der Bewohner der Stadtränder und des Umlandes ihren Arbeits-

platz und den Bezugspunkt ihrer täglichen Pendelwege in der Innenstadt behalten23, 

verstärken sie die Wegelängen und den Pendelverkehr zwischen Stadt und Umland und 

tragen damit zur Belastung durch Lärm und Luftschadstoffe bei. „Je disperser und 

entmischter Siedlungsstrukturen werden, desto länger werden auch die Entfernungen 

zwischen den einzelnen Aktivitäten und desto höher die Belastung durch den Verkehr“ 

(Bergmann et al. 1996: 73). Da die Städte neben den Bewohnern teilweise auch ihre 

Funktionen Arbeiten, Einkaufen und kulturelle Infrastruktur verlieren (allerdings nicht in 

gleichem Maße wie Bevölkerung), kommt es neben den radialen Verkehrsströmen auch 

zu einer Zunahme tangentialer Verkehrsbeziehungen (vgl. Mäding 2000: 16)24. Zwar 

lässt sich neben der verstärkten Trennung der Funktionen auch eine funktionale Anrei-

cherung und Differenzierung des Umlandes beobachten, die mit den Bevölkerungszu-

wächsen des Umlandes einhergeht (vgl. Aring 1999: 4), allerdings erreichen diese nicht 

die räumliche Konzentration wie in den Kernstädten. Insgesamt werden die verkehrli-

chen Verflechtungsmuster somit immer diffuser. 

Des Weiteren ist mit der Stadt-Umland-Wanderung eine Abnahme des im suburbanen 

Raum benachteiligten, nicht motorisierten und öffentlichen Verkehrs verbunden. In der 

Folge steigt der Grad der Motorisierung und der PKW-Nutzung (vgl. Hesse 2001: 99). 

Somit sind periphere Wohnstandorte sowohl durch größere zurückgelegte Distanzen 

und eine höhere Motorisierung der Haushalte als auch durch eine stärker Pkw-

orientierte Verkehrsmittelwahl gekennzeichnet. Ursache dafür sind die längeren Wege 

zu Arbeits-, Versorgungs- und Ausbildungsstätten, vor allem aufgrund der Verflechtun-

gen des Umlandes mit der Kernstadt (Hesse 2001: 100). Diese Zusammenhänge wur-

den auch schon in zahlreichen empirischen Arbeiten nachgewiesen (so z.B. Holz-Rau, 

Kutter et al. 1996 für Berlin oder Holz-Rau 1997 für Hamburg). 

                                           
23  Betrachtet man die Struktur der regionalen Verflechtungen anhand der Berufspendlerbeziehungen, so 

wird deutlich, dass nach wie vor die Kernstädte der Verdichtungsräume sowie generell die größeren 
Städte als Arbeitsplatzschwerpunkte vorherrschen. (vgl. BBR 2000: 77 zitiert nach Hesse 2001: 100) 
Arbeitplatzgewinne im suburbanen Raum werden durch das starke Bevölkerungswachstum kompen-
siert. (vgl. IöR 2002: 15). 

24  Darüber hinaus bilden allerdings auch immer mehr der ehemals ländlich strukturierten Umlandgemein-
den eigene Versorgungsstrukturen aus. Diese Entwicklung wird auch als Verstädterung der Umlandes 
bzw. in Anlehnung an Sieverts als Ausbildung von Zwischenstädten verstanden (vgl. Sieverts 1999). 
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Der Anstieg und die räumliche Ausweitung des Individualverkehrs sind vor allem des-

halb problematisch, weil dadurch die verkehrsbedingten Emissionen und Lärmbelas-

tungen sowie der Verbrauch nicht erneuerbarer Energien gesteigert werden (vgl. Hesse 

2001: 98). Darüber hinaus ist mit der Herstellung neuer Straßeninfrastruktur im Um-

land eine erhöhte Flächenbeanspruchung und Zerschneidung der Landschaft verbun-

den. Diese negativen Folgen können wiederum die Qualität des Wohnumfelds im Um-

land beeinträchtigen und somit neuer Auslöser für Randwanderungen sein. 

Finanzielle Auswirkungen 

Die bisher aufgeführten Auswirkungen bezogen sich vor allem auf Aspekte, die aus 

ökologischer Sicht nachteilig wirken. Daneben sind mit Stadt-Umland-Wanderung aber 

auch erhebliche Probleme wirtschaftlicher Art verbunden. 

Auswirkungen auf die Finanzhaushalte der Kernstädte 

Von allen Folgen der Stadt-Umland-Wanderung dürften die Auswirkungen auf die 

kommunalen Finanzen diejenige Wirkung darstellen, die die kommunalen Akteure am 

meisten interessiert (vgl. Mäding 2001: 109). So ist die Stadt-Umland-Wanderung ne-

ben der natürlichen Bevölkerungsentwicklung wesentliche Ursache für die Einwohner-

rückgänge, von denen viele Kernstädte in letzten Jahren betroffen sind (vgl. Kap. 2.1). 

Vor allem über ihren Beitrag an den Einwohnerrückgängen wirkt sich Stadt-Umland-

Wanderung negativ auf die Kommunalfinanzen der Kernstädte aus. Zum einen verrin-

gert sich mit abnehmender Einwohnerzahl der Anteil der Lohn- und Einkommenssteuer 

für die Gemeinden25. Zum anderen sinken mit abnehmender Gemeindebevölkerung 

auch die einwohnerabhängigen Schlüsselzuweisungen des kommunalen Finanzaus-

gleichs, die eine weitere wichtige kommunale Einnahmequelle darstellen26. Zusätzliche 

Einnahmeverluste können sich für die Kernstädte ergeben, wenn sich durch die Stadt-

Umland-Wanderungsprozesse die Einwohnerstruktur (nachteilig) verändert27. Allerdings 

werden die Strukturunterschiede durch die Berechnungsverfahren der Schlüsselzuwei-

sungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und bei dem Ge-

                                           
25  Die Einkommenssteuer ist neben der Gewerbesteuer die zweite wichtige Säule der kommunalen Steu-

ereinnahmen (vgl. Forum Baulandmanagement 2002: 22). Der 15%-ige Anteil der Gemeinden am 
Lohn- und Einkommenssteueraufkommen, der nach Bevölkerungs- und weiteren Schlüsselzahlen auf 
die einzelnen Kommunen verteilt wird, sinkt im Falle abnehmender Bevölkerungszahlen in den Kern-
städten (vgl. FES 2000: 10). 

26  Die Bundesländer sind gemäß Artikel 106 (7) des Grundgesetzes verpflichtet, die Gemeinden und 
Gemeindeverbände an den Länderanteilen der Gemeinschaftssteuern zu beteiligen. Über eine Beteili-
gung am Aufkommen der Landessteuern entscheidet die Landesgesetzgebung. In NRW regelt das Ge-
meindefinanzierungsgesetz die Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Zahl der 
Einwohner einer Gemeinde bildet dabei zwar nicht das einzige, aber das wichtigste Merkmal für den 
Finanzierungsbedarf einer Gemeinde (Forum Baulandmanagement 2002: 26). 

27 Stadt-Umland-Wanderungsprozessen wird häufig ein sozial selektiver Charakter bescheinigt. Dieser 
Aspekt wird im nächsten Punkt ausführlicher behandelt. 
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meindeanteil an der Einkommenssteuer teilweise relativiert28. Strukturverschiebungen 

sind daher eher über die Ausgabenseite kommunaler Haushalte relevant. Schließlich 

ergeben sich auch Einnahmeverluste für die kommunalen Haushalte durch den Rück-

gang von Gebührenzahlern für die wesentlichen städtischen Versorgungsdienstleistun-

gen, da in der Regel mit der Anzahl der Einwohner auch die Anzahl der Gebührenzahler 

abnimmt. 

In zahlreichen Untersuchungen wurde versucht, die Einnahmeverluste, die sich durch 

Einwohnerveränderungen in den Kernstädten ergeben, zu quantifizieren. So kommt 

eine vom Forum Baulandmanagement herausgegebene Expertise zu Einwohnerverän-

derungen und Gemeindefinanzen in Modellrechnungen für zehn Beispielstädte in Nord-

rhein-Westfalen zu dem Ergebnis, dass sich für die Städte ein durchschnittlicher Ein-

nahmeverlust von ca. 1.100 Euro pro abgewandertem Einwohner ergibt (vgl. Forum 

Baulandmanagement 2002: 52). Ältere Untersuchungen bestätigen für andere Städte 

die hohen Einnahmeverluste pro abgewandertem Einwohner. Für Stuttgart werden 

1.700 DM (ca.870 €) pro Jahr (Stadt Stuttgart 1999 zitiert nach Mäding 2001:110) oder 

für Nürnberg 4.000 DM (ca. 2045 €) pro Jahr (Nürnberger Nachrichten v. 11.08.2000 

zitiert nach Mäding 2001: 110) als fiskalischer Verlust ermittelt29. 

Entscheidend für den kommunalen Finanzhaushalt ist vor allem, ob diesen Einnahme-

ausfällen auch Ausgabenreduktionen gegenüber stehen. Die meisten Expertinnen 

und Experten gehen davon aus, dass Stadt-Umland-Wanderer auch vom neuen Stand-

ort im Umland aus eine Reihe von Leistungen der Kernstadt, wie z.B. Schwimmbäder, 

Theater oder Volkshochschulen in Anspruch nehmen und somit eine Kostenredukti-
on nicht eintreten wird (vgl. Forum Baulandmanagement 2002: 17). Die finanzwirt-

schaftliche Bedeutung dieser Infrastrukturen (z.B. Theater oder Schwimmbäder) ist 

hoch (vgl. Mäding 2000: 16). Selbst wenn der Einwohnerrückgang mit sinkender Nach-

frage nach kommunalen Leistungen verbunden sein sollte, muss eine Anpassung des 

Angebotes an die sinkende Nachfrage bewerkstelligt werden. Diese Leistungsanpas-

sungen sind wiederum mit einer Reihe von Problemen verbunden, die sich zum Beispiel 

aus der technischen Unteilbarkeit bestehender Einrichtungen ergeben (vgl. Forum Bau-

landmanagement 2002: 17). Bei sinkender Auslastung und damit suboptimaler Be-

triebsgröße städtischer Infrastruktur steigen die Durchschnittskosten. Auf die Kosten 

der Infrastrukturbereitstellung wirken sich allerdings nicht nur die Wanderungen in das 

Umland aus, sondern auch Wanderungen von den inneren Bereichen der Kernstädte an 

den Stadtrand. Gemeindeinterne Randwanderungen haben vor allem dann negative 

                                           
28  Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer werden nur zu versteuernde Ein-

kommen bis zu einem bestimmten Sockelbetrag berücksichtigt. Durch diese Regelung erfolgt ein Aus-
gleich zwischen Gemeinden mit eher hohem und eher niedrigem Anteil an Beziehern hoher Einkom-
men. 

29  Für Stadtstaaten sind diese Verluste sogar noch größer, da hier zu den 15% Gemeindeanteil noch 
42,5% Landesanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer hinzukommen. (vgl. Breckner 1999; zitiert 
nach Mäding 2001: 112). 
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Auswirkungen auf die Ausgabenseite des Haushalts, wenn am Stadtrand neue Infra-

strukturangebote erstellt werden müssen (vgl. Mäding 2001: 109). 

Die Ausgaben der Gemeinden können durch die Wanderungsverluste sogar steigen, 

wenn sich durch Stadt-Umland-Wanderung eine (aus Sicht der Städte) ungünstige 

Veränderung der Sozialstruktur ergibt und dadurch der Anteil der Bevölkerungsgruppen 

anwächst, die überproportional häufig auf Sozialhilfe angewiesen sind (vgl. Mäding 

2000: 21; Jessen 2001: 322). Hintergrund dieser Aussage ist die Annahme, dass durch 

Stadt-Umland-Wanderung nicht nur die Einwohnerzahlen sinken, sondern sich darüber 

hinaus, durch selektive Abwanderungen einkommensstärkerer Haushalte, die Sozial-

struktur der Kernstädte ungünstig verändert30. 

Kosten für zusätzliche Infrastruktur im Umland 

Während sich die bisher genannten finanziellen Folgen in erster Linie negativ auf die 

Haushaltssituation der Kernstädte auswirken, führt Stadt-Umland-Wanderung auch zu 

weiterreichenden volkswirtschaftlichen Nachteilen. Die Wanderungen von Haushalten 

in das Umland der Städte führen z.B. zu zusätzlichem Infrastrukturbedarf im Umland. 

Aufgrund der disperseren Besiedlung des Umlandes ergeben sich höhere Kosten, als 

bei einer Konzentration der Siedlungstätigkeit. Dies trifft zum Beispiel für leitungsge-

bundene Infrastruktur, Straßeninfrastruktur und auch Infrastruktureinrichtungen, die 

eine gewisse Mindestnachfrage erfordert (z.B. Kindergärten oder Schwimmbäder) zu. 

„Der Pro-Kopf-Aufwand für die Erbringung bzw. Erhaltung technischer Infrastrukturleis-

tungen nimmt daher stetig zu“ (Schüller 2002: 130). „In ökonomischer Hinsicht ist die 

Bereitstellung der Infrastruktur im suburbanen Raum (Erschließung, Parkraum etc.) für 

eine, gemessen an der Kernstadt, deutlich geringere Zahl von Nutzern ein großes Prob-

lem“ (Hesse 2001: 98). Gesamtwirtschaftlich betrachtet führt Stadt-Umland-

Wanderung daher zu ineffizienten Strukturen und Mehrbelastungen für die öffentliche 

Hand. Langfristig birgt diese Entwicklung sowohl in den Kernstädten, als auch im Um-

land der Kernstädte erhebliche Risiken für die Finanzierbarkeit der infrastrukturellen 

Basisversorgung (vgl. IÖR 2002: 16). 

Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft in den Kernstädten 

Auch die Wohnungswirtschaft der Kernstädte kann von den Folgen der Stadt-Umland-

Wanderung betroffen sein. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Wanderungsver-

luste an das Umland zu Bevölkerungsverlusten führen bzw. wenn die Bevölkerungsver-

luste so groß werden, dass auch die Haushaltszahlen als maßgebliche Größe für die 

Wohnungsnachfrage in den Städten, abnehmen. In diesem Fall drohen Leerstände und 

damit auch wirtschaftliche Einbußen für die Wohnungsanbieter. Darüber hinaus könnte  

                                           
30  Der sozial selektive Charakter von Stadt-Umland-Wanderung wird aber von empirischen Untersuchun-

gen nur teilweise bestätigt. Zu dem sozial selektiven Charakter von Stadt-Umland-Wanderung siehe 
auch S. 24). 
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auch eine durch Stadt-Umland-Wanderung verursachte Veränderung der Bevölke-

rungsstruktur nachteilige Auswirkungen auf die Wohnungsanbieter der Kernstädte ha-

ben (z.B. wenn sich einseitige Mieterstrukturen in bestimmten Wohnungsbeständen 

ausbilden). 

Veränderung der Sozialstruktur der Städte und soziale Segregation 

Neben den finanziellen und ökologischen Folgen lassen sich auch Auswirkungen der 

Stadt-Umland-Wanderung auf die soziale Stabilität der Kernstädte feststellen. Untersu-

chungen der Strukturen von Stadt-Umland-Wanderungen ergeben, dass diese Rand-

wanderungen durch einen 

sozial-, aber auch altersse-

lektiven Charakter gekenn-

zeichnet ist (vgl. Nordalm, 

Hallenberg 2000: 345). Bei 

den Abwanderern sind vor 

allem mittlere Altersklassen 

(25-35 und 35-45) überpro-

portional vertreten. Dies 

wird zum Beispiel in Duis-

burg sehr deutlich (vgl. 

Abb. 8). Ältere Menschen 

sind dagegen unterpropor-

tional vertreten. Dieser 

Trend ist allerdings nicht 

weiter verwunderlich, da es sich bei dieser Altergruppe generell um die Gruppe mit der 

höchsten Mobilität handelt. Auch bei innergemeindlichen Umzügen oder Fernwande-

rungen ist diese Gruppe am stärksten vertreten. Wanderungsgewinne weisen die Kern-

städte im Austausch mit dem Umland in der Regel nur bei den 18-30-jährigen auf, die 

in der Ausbildung bzw. am Beginn ihres Berufslebens stehen. Eine deutlich negative 

Bilanz verzeichnen sie bei Personen zwischen 30 und 50 Jahren (vgl. Mielke 2004: 13). 

Auch bei den Einkommen der Abwanderer lassen sich einige Besonderheiten feststel-

len. Während die weit verbreitete Annahme, dass es sich bei den abwandernden Haus-

halten mehrheitlich um einkommensstarke Haushalte handelt, von den empirischen 

Ergebnissen nicht bestätigt wird, lässt sich jedoch feststellen, dass die Einkommen der 

abwandernden Haushalte im Durchschnitt etwas höher liegen als die der zugewander-

ten Haushalte (vgl. Abb. 9). Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die 

aus dem Umland zuwandernden Haushalte durchschnittlich kleiner sind als die abwan-

dernden Haushalte (vgl. Heitkamp 2002a: 167). Daher relativiert sich das Ergebnis bei 
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Abb. 8: Altersstruktur der Duisburger Umlandwanderer 

Quelle: eigene Darstellung; nach Blotevogel 2001 
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einer Betrachtung des Pro-

Kopf-Einkommens. Dennoch 

bestätigt auch eine Betrach-

tung des Pro-Kopf-

Einkommens von zuwandern-

den und abwandernden Per-

sonen, dass die Abwanderer 

durchschnittlich ein höheres 

Einkommen haben als die 

Zuwanderer. „So liegt bei-

spielsweise das durchschnittli-

che verfügbare Einkom-

men/Person bei Abwanderern 

in Bremen bei 2.013 

DM/Monat, bei den Zuwanderern dagegen nur bei 1.769 DM/Monat“ (Ismaier 

2002: 21). Stadt-Umland-Wanderung ist aber, wie Abbildung 9 für Dortmund und Es-

sen zeigt, auch von Haushalten mit niedrigen und mittleren Einkommen geprägt. Doch 

auch wenn sich die Eindeutigkeit der sozialen Selektivität verringert, lassen sich – wie 

oben dargestellt – nach wie vor selektive Tendenzen konstatieren. 

Die Abwanderung von – im Verhältnis zu den Zuwanderern – einkommensstärkeren 

Haushalten aus den Großstädten und der Verbleib bzw. Zuzug sozial schwächerer 

Haushalte, Jugendlicher in der Ausbildung und Ausländern führt insgesamt zu einer 

Veränderung der Sozialstruktur in städtischen Quartieren. In den Kernstädten ergeben 

sich u.a. höhere Konzentrationen von Bewohnern, die von staatlichen Transferleistun-

gen abhängig sind (Häußermann 2002 zitiert nach ILS 2002c: o.S.). Anhand zahlrei-

cher Indikatoren lässt sich diese Veränderung der Stadtbevölkerung nachvollziehen. 

Die Indikatoren Verhältnis der unter 18-jährigen zu der Gruppe der 65 Jahre und älter, 

Anteil der Arbeitslosen, Anteil der Sozialhilfeempfänger, Kaufkraft, Ausländeranteil und 

Erwerbstätigenanteil deuten darauf hin, dass die Bevölkerung vom Stadtrand und von 

dort aus weiter ins Umland immer jünger und wohlhabender wird und der Anteil von 

ausländischen Haushalten und Beziehern von Sozialhilfe abnimmt (vgl. Hülser 

2002: 38). Diese Ungleichverteilung bestimmter Bevölkerungsgruppen im (städtischen) 

Raum wird als sozial-räumliche Segregation bezeichnet (vgl. Friedrichs 1995)31. 

Der Prozess einer zunehmenden räumlichen Konzentration von benachteiligten Bevöl-

kerungsgruppen, der in den vergangenen Jahrzehnten in den meisten Städten beo-

                                           
31  Entsprechend den verschiedenen Dimensionen sozialer und kultureller Ungleichheit können unter-

schiedliche Formen sozialräumlicher Segregation unterschieden werden z.B. soziale bzw. sozio-
ökonomische Segregation nach den Merkmalen Einkommen, Schulbildung, Erwerbstätigkeit/ Berufs-
rang, ethnisch-kulturelle Segregation nach Herkunft, Nationalität und Religion sowie demografische 
Segregation, die nach den Merkmalen Alter, Haushaltstyp bzw. Lebenszyklusphase charakterisiert wird 
(vgl. ILS 2002c: o.S.). 

Abb. 9: Haushaltsnettoeinkommen der abgewanderten und 
zugewanderten Haushalte in Dortmund und Essen 

Quelle: eigene Darstellung; nach Heitkamp 2002a; Datenbasis: 
Essen 1999; Dortmund 2001 
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bachtet wurde, kann eine zusätzliche Benachteiligung dieser Gruppen bzw. eine Verfes-

tigung ihres sozial unterprivilegierten Status nach sich ziehen (vgl. ILS 2002c: o.S.). 

Stadtteile oder Quartiere und die in ihnen wohnende Bevölkerung können von der all-

gemeinen gesellschaftlichen Entwicklung abgekoppelt und dauerhaft marginalisiert 

werden (vgl. Häußermann 2003: 148). Daraus können sich schwerwiegende Nachteile 

für die Zukunftschancen bestimmter Bewohnergruppen, insbesondere für Kinder und 

Jugendliche, ergeben. Soziale Segregation kann aber auch die Gesamtstadt beeinträch-

tigen, wenn sich die sozialräumliche Ungleichheit in einer Stadt in offensichtlicher Ver-

wahrlosung einzelner Quartiere und wachsenden sozialen Konflikten niederschlägt und 

so die soziale Integrationskraft der Stadt in Frage stellt (vgl. Häußermann, Siebel 

2001)32. Insbesondere in innerstädtischen Gebieten, die ein hohes Wanderungsvolu-

men verzeichnen, kann dieser Wandel der Sozialstruktur eine weitere Abwertung be-

stimmter Wohnquartiere und zunehmende Leerstände zur Folge haben (vg. Nordalm, 

Hallenberg 2000: 345). Hierbei handelt sich um einen sich selbst verstärkenden Pro-

zess: „Aus den problembeladenen Stadtteilen ziehen diejenigen weg, die über das öko-

nomische und soziale Potential verfügen, um den negativen Wirkungen des Quartiers 

zu entkommen, andererseits werden die Quartiere dadurch immer weniger heterogen 

und damit die Gründe für einen Wegzug immer stärker“ (Häußermann 2003: 151). So 

besteht die Gefahr, dass der Wandel der Sozialstrukturen dazu führt, dass selektive 

Migrationsprozesse weiter forciert werden. Stadt-Umland-Wanderung fördert diese 

Segregationstendenzen durch den (leicht) sozial-selektiven Charakter, ist allerdings 

nicht alleine dafür verantwortlich. Sozialräumliche Abgrenzungen finden z.B. auch 

kleinräumig innerhalb eines Stadtteils, auf Straßenzugs- oder Quartiersebene statt. 

Darüber hinaus nimmt der sozial-selektive Charakter von Stadt-Umland-

Wanderungsprozessen ab. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Stadt-Umland-

Wanderung durch ihren sozial selektiven Charakter Einfluss auf die Bevölkerungsstruk-

tur der Kernstädte ausübt, innerstädtische Wanderungsprozesse allerdings ebenfalls 

Anteil an räumlicher Ungleichverteilung von Bevölkerung haben. Zudem verringert sich, 

den Wanderungsmotivuntersuchungen zufolge, in den letzten Jahren die Eindeutigkeit 

der sozialen Selektivität von Stadt-Umland-Wanderungen (vgl. Herfert 1998: 771). 

Bei der Betrachtung der Folgen von Stadt-Umland-Wanderung ist insgesamt deutlich 

geworden, dass ein großer Teil der negativen Auswirkungen die Kernstädte betrifft. 

Darüber hinaus betreffen insbesondere die ökologischen Folgen wie Flächenversiege-

lungen und –zerschneidung oder die Zunahme des motorisierten Individualverkehrs 

auch das Umland der Kernstädte. 

                                           
32  Allerdings kann Segregation nicht per se als positiv oder negativ bewertet werden. So ist zu unter-

scheiden ob sie aufgrund freiwilliger Wohnstandortwahl entstanden ist, oder ob es sich um unfreiwilli-
ge, erzwungene Segregation handelt und ob die einseitige Struktur des Stadtteils den Bewohnern hilft, 
ihren Lebensalltag zu bewältigen oder ihre Lebenschancen beschränkt (vgl. Häußermann 2003: 148). 
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2.4 Fazit 

Die Stadt-Umland-Wanderungsprozesse sind nach einer Hochphase in den 1990er Jah-

ren zurzeit in den meisten Stadtregionen leicht rückläufig, dauern aber nach wie vor 

an. In der aktuellen Kommunalpolitik nehmen diese Nahwanderungen vor allem des-

halb einen großen Stellenwert ein, weil den Wanderungsverlusten, die durch Stadt-

Umland-Wanderung entstehen, nicht mehr wie zu Beginn der 1990er Jahre große 

Fernwanderungsgewinne gegenüberstehen und daher einige Kernstädte mit abneh-

menden Bevölkerungszahlen konfrontiert sind. 

Vor diesem Hintergrund entstanden Ende der 1990er Jahre zahlreiche Wanderungsun-

tersuchungen, die unter anderem Auskunft über die Ursachen der Abwanderungen aus 

den Kernstädten in das Umland geben. Dabei wird deutlich, dass nicht ein einziges 

Wanderungsmotiv ausschlaggebend ist, sondern dass zahlreiche Ursachen zusammen-

wirken. Wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang sind das Boden- und Wohnungs-

preisgefälle bzw. das Gefälle der Mieten zwischen Stadt und Umland, die Verfügbarkeit 

von Bauland und großen Wohnungen in den Kernstädten, sowie Defizite des städti-

schen Wohnumfeldes. Gefördert wird die Entwicklung zusätzlich durch Mobilitätser-

leichterungen und bevorzugte staatliche Subventionierung suburbanen Wohnens 

(Pendlerpauschale und Eigenheimzulage). 

Des Weiteren wurde in diesem Kapitel deutlich, dass Stadt-Umland-Wanderung mit 

einer Vielzahl von Problemen verbunden ist. Aus ökologischer Sicht sind vor allem der 

Freiflächenverbrauch und die zunehmende Fragmentierung von Freiräumen sowie die 

Belastungen, die sich aus der Zunahme des Kfz-Verkehrs ergeben, problematisch. Fi-

nanzielle Folgen ergeben sich insbesondere für die Kernstädte, aber auch im Umland 

durch einen zusätzlichen Bedarf und ineffiziente Auslastung von Infrastruktur. Schließ-

lich fördert Stadt-Umland-Wanderung durch den sozial selektiven Charakter die Verän-

derung der Bevölkerungsstruktur in den Kernstädten. 

Insgesamt wird deutlich, dass Stadt-Umland-Wanderung durch ein Auseinanderfallen 

von einzelwirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Nutzen-Kosten-Relationen 

charakterisiert ist. Während die privaten Haushalte in der Regel mit der Standortwahl 

im Umland einen Nutzengewinn realisieren, ergeben sich für die Kernstädte und für die 

natürliche Umwelt deutlich negative Auswirkungen. Aufgrund dieser nachteiligen Ent-

wicklungen ergibt sich ein eindeutiger Handlungsbedarf zur Begrenzung der Stadt-

Umland-Wanderungsprozesse. 
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3 Förderung des Wohnens in der Stadt durch 
attraktive urbane Wohnungsangebote 

Die Darstellung des Stadt-Umland-Wanderungstrends und der damit verbundenen öko-

logischen, sozialen und ökonomischen Folgen hat verdeutlicht, dass ein großer Hand-

lungsbedarf besteht, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Im Folgenden wird zu-

nächst dargestellt, welche Erfolgsaussichten Handlungsansätze haben, die das Ziel 

verfolgen, Stadt-Umland-Wanderung durch die Bereitstellung eines attraktiven Woh-

nungs- und Bauflächenangebots in den Städten zu begrenzen (3.1). Anschließend wird 

der von vielen Kernstädten verfolgte Ansatz, Haushalte durch die Ausweisung von Ein-

familienhausgebieten in der Stadt zu halten, kritisch betrachtet. Der gängigen Praxis 

einer Flächenausweisung und Förderung für Einfamilienhausbebauung am Stadtrand 

wird der Ansatz gegenübergestellt, Stadt-Umland-Wanderung durch urbane Woh-

nungsneubauprojekte zu begrenzen. Dazu wird zunächst definiert, was im Rahmen 

dieser Arbeit unter „urbanem Wohnen“ verstanden werden soll (3.2). Abschließend 

wird dargestellt, welche Standorte für urbanes Wohnen in Frage kommen (3.3) und in 

welcher Weise urbane Wohnungsangebote dazu beitragen können, Stadt-Umland-

Wanderung und die damit verbundenen Folgen zu begrenzen (3.4). 

3.1 Begrenzung von Stadt-Umland-Wanderung durch attrak-
tive Wohnungsangebote in den Städten 

Die Ansätze zur Begrenzung von Stadt-Umland-Wanderung bzw. zur Begrenzung der 

damit verbundenen negativen Folgeerscheinungen sind sehr vielfältig und können auf 

verschiedenen räumlichen Ebenen verortet sein. Die Darstellung der mit Stadt-Umland-

Wanderung verbundenen Folgen hat deutlich gemacht, dass ein Grossteil der Probleme 

die Kernstädte betrifft. Deshalb besteht auch auf Seiten der Kernstädte ein besonderes 

Interesse, die Stadt-Umland-Wanderungen bzw. deren negative Auswirkungen zu be-

grenzen. Neben den Kommunen haben auch der Bund und die Länder die Möglichkeit 

zu einer Verringerung von Stadt-Umland-Wanderungen und einer Stärkung der Stadt 

als Wohnstandort beizutragen; z.B. durch eine veränderte Verkehrspolitik oder eine 

Modifizierung steuerlicher Förderungen, wie der Eigenheimzulage und der Pendlerpau-

schale (vgl. Mäding 2001: 118). Es lassen sich darüber hinaus Ansätze unterscheiden, 

deren Ziel es ist, die mit Stadt-Umland-Wanderung verbundenen Symptome zu lindern 

(dazu zählen z.B. Bemühungen, die finanziellen Belastungen der Kernstädte durch ei-

nen regionalen Lastenausgleich abzumildern oder die Übernahme von Sozialkosten 

durch den Bund33) und zum anderen Ansätze, mit denen das Ziel verfolgt wird, Abwan-

                                           
33  So sind zum Beispiel, was den finanziellen Ausgleich für die Mitnutzung zentralörtlicher Infrastruktur 

durch Umlandgemeinden angeht, öffentliche Verträge zwischen Kernstädten und Umlandgemeinden 
denkbar, in denen die Umlandgemeinden freiwillig einen Anteil an den zentralörtlichen Ausgaben ab-
gelten (vgl. Mäding 2001: 118). 
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derungen aus den Städten zu verhindern. Im Rahmen dieser Arbeit werden schwer-

punktmäßig die kommunalen Ansätze zur Begrenzung von Stadt-Umland-Wanderungen 

durch wohnungspolitische Maßnahmen betrachtet. 

Wohnungspolitische Ansätze zur Reduzierung von Stadt-Umland-Wanderung verfolgen 

in der Regel das Ziel, potenziell abwanderungswillige Haushalte durch die Bereitstel-

lung eines attraktiven Wohnungs- und Bauflächenangebots in den Städten zu halten. 

Wanderungsuntersuchungen, die Auskunft über das Suchverhalten der abwandernden 

Haushalte bei der Wohnungs- bzw. Wohnstandortwahl geben, deuten darauf hin, dass 

dieser Ansatz durchaus erfolgsversprechend ist. So ergeben die Wanderungsuntersu-

chungen verschiedener Städte übereinstimmend, dass ein Großteil der abgewanderten 

Haushalte zunächst in der Kernstadt nach Wohnraum gesucht hat bzw. die Kernstadt 

bei der Wohnungssuche mit einbezogen hat. In Hamburg wurde beispielsweise ermit-

telt, dass von den 11.000 Haushalten, die in den 1990er Jahren durchschnittlich pro 

Jahr von Hamburg ins 

Umland gezogen sind, 

7.000 Haushalte (64%)34 

sowohl im Umland als 

auch in der Kernstadt 

nach einem adäquaten 

Wohnstandort bzw. 

Wohnobjekt gesucht ha-

ben (vgl. Abb. 10). Dies 

entspricht etwa 16.000 

Bewohnerinnen und Be-

wohnern, die jährlich ins 

Umland gezogen sind, 

obwohl für sie grundsätz-

lich auch ein Standort in Hamburg in Betracht gekommen wäre (vgl. empirica 

2000: 70)35. Nur 4.000 Haushalte (36%) haben hingegen von vornherein ausschließlich 

im Umland nach Wohnraum gesucht (vgl. Abb. 10). 

Untersuchungen aus Bremen, Karlsruhe, Dortmund und Münster bestätigen ebenfalls, 

dass ein hoher Anteil der abgewanderten Haushalte die Kernstadt bei der Wohnstand-

ortsuche einbezogen hat (vgl. Ismaier 2002: 24). 40% der Ex-Dortmunder und 51% 

der Ex-Münsteraner wären sogar eigentlich lieber in der jeweiligen Kernstadt geblie-

                                           
34  In Abbildung 10 werden mit „Umland-Orientierte“ solche Haushalte bezeichnet, die ins Umland abge-

wandert sind, ohne die Kernstadt bei der Wohnungssuche als Wohnstandort einzubeziehen. „Hamburg-
Verlorene“ sind dagegen solche Haushalte, die auch die Kernstadt bei ihrer Wohnungssuche einbezo-
gen. 

35  Die durchschnittliche Größe der Haushalte, die von Hamburg ins Umland gezogen sind, beträgt ca. 2,3 
Personen pro Haushalt (vgl. empirica 2000: 70). 

Suchverhalten der aus Hamburg in das
Umland gewanderten Haushalte

36%

64%

Umland-Orientierte

Hamburg-Verlorene

Abb. 10: Suchverhalten Hamburger Umlandwanderer34 

Quelle: eigene Darstellung; nach empirica 2000
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ben, wenn sie dort ein adäquates Wohnungsangebot bzw. Wohnumfeld gefunden hät-

ten (vgl. Ismaier 2002: 25). 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen lassen also darauf schließen, dass ein 

großer Teil der Haushalte durch die Bereitstellung eines ihren Wünschen entsprechen-

den Wohnungsangebotes, in der Kernstadt gehalten werden könnte. 

Motiviert durch die finanziellen Einbußen, die mit den Abwanderungen in das Umland 

verbunden sind, haben in den vergangenen Jahren bereits viele Kommunen Versuche 

unternommen, Abwanderungen durch wohnungspolitische Ansätze zu begrenzen. Zu 

den Maßnahmen, die von den Kernstädten ergriffen werden, zählen insbesondere die 

Ausweisung und Subventionierung von Bauflächen für das Eigentumssegment (insbe-

sondere für Eigenheime) und das hochpreisige Mietsegment (vgl. Mäding 2001: 112). 

In den meisten Städten bildet dabei die Bereitstellung von Bauflächen für Einfamilien-

häuser bzw. Eigenheime den Schwerpunkt der kommunalen Bemühungen (vgl. Heit-

kamp 2002a: 164). So steht zum Beispiel auch bei den verschiedenen Bausteinen des 

Dortmunder Wohnbaulandprogramms eindeutig die Baulandausweisung und 

-mobilisierung für den Ein- und Zweifamilienhausbau im Mittelpunkt (vgl. Felgenhauer 

2002: 52) 36. Dem weit verbreiteten Ansatz der Eigenheimförderung liegt in vielen Fäl-

len das Klischee zu Grunde, dass die Abwandererhaushalte vor allem deshalb die Kern-

stadt verlassen, weil sie Eigentum in Form eines Ein- oder Zweifamilienhauses bilden 

möchten und sich diesen Wunsch in der Kernstadt nicht erfüllen können. „Häufig wird 

z.B. davon ausgegangen, dass abwandernde Haushalte die Kommune nur aus dem 

Grund der Eigentumsbildung im Umland verlassen – was die Wanderungsmotivbefra-

gungen nicht bestätigen“ (Heitkamp 2002a: 171; vgl. Kap. 2.2). Auch in Dortmund 

erhoffen sich die Akteure, umzugswillige Haushalte durch das Angebot von Einfamili-

enhausgrundstücken von der Abwanderung ins Umland abzuhalten (vgl. Felgenhauer 

2002: 52). 

Diese Vorgehensweise reduziert allerdings – vorausgesetzt sie führt tatsächlich dazu, 

dass Einwohner in der Stadt gehalten werden – in erster Linie die finanziellen Auswir-

kungen von Stadt-Umland-Wanderung für die Kernstädte. So sind Randwanderungen, 

die innerhalb der Gemeindegrenzen am Stadtrand enden, nicht mit den hohen Ein-

nahmeverlusten verbunden, die eine Abwanderung ins Umland mit sich bringt. Die 

weiteren in Kapitel 2.3 aufgeführten ökonomischen, ökologischen und sozialen Folgen 

werden dadurch allerdings nur geringfügig beeinflusst. Bauflächen für Eigenheime in 

den Kernstädten sind in der Regel, ähnlich wie die Flächen im Umland, suboptimal 

platziert (vgl. Mäding 2001: 112). Die Bebauung der Stadtränder führt häufig ebenso 

                                           
36  Auch das so genannte „5000er Programm“ der Stadt Dortmund (Laufzeit war 1998–2002) ist ein reines 

Einfamilienhausprogramm, dass sich ausschließlich auf die Bereitstellung von Grundstücken für den Ei-
genheimbau bezieht. Erklärtes Ziel ist es, mit Hilfe dieses Programms, Stadt-Umland-Wanderung zu 
begrenzen (vgl. Goebel 2003: 91-92). 
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wie die dezentrale Bebauung des Umlandes, zu Freiflächenverbrauch und zu zusätzli-

chem Infrastrukturbedarf. Des Weiteren steigen mit der Herausbildung reiner Wohn-

quartiere am Stadtrand die Wegelängen des motorisierten Individualverkehrs an (vgl. 

Hesse 2001: 98ff). Bei einer flächenintensiven Bebauung der Stadtränder mit Ein- und 

Zweifamilienhäusern wird der Großteil der Probleme nicht wirklich gelöst, sondern vom 

Umland an den Stadtrand verlagert. Durch die Inanspruchnahme zusätzlicher Freiflä-

chen, können sogar kontraproduktive Wirkungen entfaltet werden. Die Bebauung kann 

zu einer weiteren Reduzierung der städtischen Freiräume und somit auch zu einer Min-

derung der Wohnumfeld- und Aufenthaltsqualität in den Kernstädten führen. Dadurch 

wird wiederum die Wettbewerbsfähigkeit der Kernstädte als Wohnstandort zusätzlich 

beeinträchtigt. „Das weitere Beschneiden des städtischen Freiraums durch eine ver-

stärkte Baulandausweisung ist gerade im Hinblick auf die Wohnumfeld-Bedürfnisse der 

Haushalte kontraproduktiv“ (vgl. Hallenberg 2002: 142). 

Ebenso wie die ökologischen Folgen, lässt sich auch soziale Segregation kaum durch 

Einfamilienhaus- bzw. Eigenheimangebote am Stadtrand verringern. „Für soziale Seg-

regation oder das induzierte Verkehrsaufkommen ist es irrelevant, ob ein Wanderungs-

prozess von beispielsweise fünf Kilometern Distanz im Gemeindegebiet endet oder die 

Gemeindegrenzen überschreitet“ (Mäding 2001: 110). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es lediglich für die kommunalen Finanzen 

einen Unterschied ausmacht, ob bei den Wanderungen die administrativen Grenzen der 

Gemeinde überschritten werden, da hier die Einnahmeverluste reduziert werden, wenn 

die Randwanderungen innerhalb des Gemeindegebiets enden. Auf der Ausgabenseite 

können allerdings auch Randwanderungen, die im Gemeindegebiet enden, erhebliche 

negative Auswirkungen haben. Dies ist insbesondere der Fall, wenn durch die Wande-

rungen im Zielgebiet neue Infrastrukturen geschaffen werden müssen und im Abwan-

derungsgebiet vorhandene Infrastrukturen unterausgelastet sind37. Demnach kann also 

auch eine gemeindeinterne Randwanderung je nach ihrer siedlungsstrukturellen Aus-

richtung erhebliche negative Auswirkungen für den Kommunalhaushalt haben. Die 

Versuche, Stadt-Umland-Wanderungen durch Ausweisung von Bauflächen für gering 

verdichtete Bauformen (z.B. freistehende Einfamilien- oder Doppelhäuser) am Stadt-

rand zu begrenzen, sind daher kritisch zu betrachten. Sie führen eher zu einer Prob-

lemverlagerung, als dass sie eine Lösung der Probleme darstellen. Noch deutlicher 

bewertet Schmals diese Politik: „Vergegenwärtigen wir uns die vielerorts zerfließenden 

Räume, könnte man meinen, die Stadtplaner und Stadtpolitiker seien (...) von allen 

guten Geistern verlassen. Sie forcieren die Nichtauslastung der infrastrukturellen gut 

ausgestatteten Stadtkerne, die Vernachlässigung der Innenstadtrandgebiete und die 

                                           
37  „Detaillierte Berechnungen zeigen, dass ein flächiges Siedlungswachstum nach außen bis zum Dreifa-

chen der Infrastrukturkosten verursacht als eine nach innen gerichtete Siedlungsentwicklung“ (Mäding 
2001: 111). 
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Zersiedelung der Stadtränder, die – gemessen an den Nebenfolgen – teuerste Sied-

lungsform, die wir uns ausdenken können“ (Schmals 2000: 31). 

Eine Alternative zum gering verdichteten Wohnungsneubau am Stadtrand könnten 

urbane Wohnungsangebote sein, die sich an bereits bestehende Siedlungsschwerpunk-

te anschließen38. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird aufgezeigt, welche Vorteile urba-

nes Wohnen gegenüber Wohnen am Stadtrand bzw. an dezentralen Standorten im 

Umland aufweist und inwieweit die Realisierung neuer urbaner Wohnungsangebote 

dazu geeignet ist, Wohnen in der Stadt zu fördern und Stadt-Umland-Wanderung zu 

vermeiden. 

3.2 Definition von „urbanem Wohnen“ 

Der Begriff „urbanes Wohnen“ ist nicht eindeutig definiert und im allgemeinen Sprach-

gebrauch mit unterschiedlichen Bedeutungen belegt. „Der vieldeutige Begriff steht 

heute für alle Alternativen zum Eigenheim auf der grünen Wiese, wobei nicht selten 

Leitbilder des Wohnens ohne Bezug zur Stadt propagiert werden. Das reicht von öko-

logischen Gruppenprojekten (Ökodörfern) über die Agendainitiativen mit der Forderung 

nach autofreien Siedlungen bis hin zu Protagonisten der neuen Wohnformen. In Dienst 

genommen wird der Begriff des urbanen Wohnens in den Marketingstrategien von 

Bauträgern, um die Lebensqualität neuer Bebauungen zu charakterisieren“ (Adlbert 

2002: 110). Aufgrund der sehr uneinheitlichen Verwendung des Begriffs „urbanes 

Wohnen“ ist es notwendig, an dieser Stelle zu definieren, was im Rahmen dieser Arbeit 

unter urbanem Wohnen verstanden werden soll. 

Das Adjektiv „urban“ kommt aus dem Lateinischen und eine mögliche deutsche Über-

setzung lautet: „für die Stadt bzw. das städtische Leben charakteristisch“39 (vgl. 

F.A. Brockhaus 1993). Was allerdings genau charakteristisch für das städtische Leben 

ist bzw. was Urbanität bedeutet, wird in Deutschland verstärkt seit den 1960er Jahren 

intensiv diskutiert40. Je nach fachlicher Ausrichtung der Debattierenden, stehen in den 

                                           
38  Neben dem Wohnungsneubau kann ein urbanes Wohnungsangebot auch durch Modernisierung des 

Wohnungsbestands bereitgestellt werden. Allerdings reicht der derzeitige Gebäude- bzw. Wohnungs-
bestand nicht aus, um eine adäquate Wohnraumversorgung alleine durch Bestandsmodernisierung si-
cherzustellen (vgl. IöR 2001: 4). Die Wohnraumversorgung ist zwar durchschnittlich betrachtet auf ei-
nem mehr als ausreichenden Niveau (42 m² in den alten Bundesländern), allerdings sind nicht alle 
Haushalte gleich gut mit Wohnraum ausgestattet. Während vor allem die Single- und Doppelhaushalte 
überdurchschnittlich mit Wohnraum versorgt sind, lassen sich bei größeren, kinderreichen Haushalten 
noch erhebliche Defizite feststellen. Angesichts unterversorgter Haushalte und (trotz Bevölkerungs-
rückgängen) weiterhin steigender Haushaltszahlen in vielen Städten ist der Neubau von Wohnungen 
daher unerlässlich. 

39  Weitere Übersetzungsmöglichkeiten sind „weltgewandt, weltmännisch, gebildet“ (F.A. Brockhaus 
1993). 

40  Als Ausgangspunkt der Diskussion um die Urbanität der Städte in Deutschland gilt eine Rede von Edgar 
Salin auf dem Deutschen Städtetag 1961. In den 1960er Jahren setzten sich daraufhin zahlreiche So-
ziologinnen und Soziologen sowie Stadtplanerinnen und Stadtplaner mit dem Thema Urbanität ausein-
ander. 
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Diskussionsbeiträgen eher soziologische oder eher städtebauliche Aspekte im Vorder-

grund. Zusammenfassend haben sich jedoch bestimmte räumliche Merkmale heraus-

kristallisiert, die von zahlreichen Autorinnen und Autoren mit Urbanität in Verbindung 

gebracht werden. Dazu gehören insbesondere eine qualifizierte Dichte, die Kompakt-

heit und räumliche Gefasstheit des Siedlungskörpers sowie die Mischung oder Nähe 

verschiedener Nutzungsarten (vgl. Haubold 1997: 58; Jessen, Simon 2000: 86). Die 

Kategorie des Urbanen wendet sich damit bewusst gegen Stadtplanung, die durch ge-

ringe Dichte zur „Zersiedlung und Verschwendung von Fläche und Energie“ beiträgt 

(vgl. Jessen, Simon 2000: 86). 

Auch in dieser Arbeit wird urbanes Wohnen als Gegenpol zum Wohnen in gering ver-

dichteten baulichen Strukturen (z.B. im freistehenden Einfamilienhaus) an dezentralen 

Standorten verstanden. In diesem Sinne werden in dieser Arbeit „Dichte“, „Mischung“ 

und die „Einbindung in bestehende städtische Siedlungsschwerpunkte“ als wesentliche 

Merkmale urbanen Wohnens festgelegt. Da auch diese Begriffe weite Interpretations-

spielräume eröffnen, werden die zentralen Merkmale urbanen Wohnens im Folgenden 

näher erläutert. 

Bauliche Dichte 

Ein wesentliches Merkmal des urbanen Wohnens ist die bauliche Dichte der (Wohn-) 

Gebäude41. So ist Dichte die Voraussetzung für soziale und ökonomische Vielfalt, die 

wiederum Vorbedingung für lebendige Stadtquartiere ist (vgl. Feldtkeller 2001a: 10). 

Dabei ist es allerdings nicht möglich und auch nicht sinnvoll, ein optimales und allge-

meingültiges Dichtemaß für urbanes Wohnen festzulegen. Die bauliche Dichte für ur-

bane Wohnbebauung ist immer abhängig von den örtlichen Strukturen. „Die ‚richtige’ 

Dichte ist jedoch von Stadt zu Stadt und Region zu Region sehr verschieden und muß 

insbesondere zwischen Groß-, Mittel- und Kleinstädten deutlich differenziert werden“ 

(Kühn 1998: 503). So ist zum Beispiel in den Innenstadtbereichen von Großstädten wie 

Hamburg, Dortmund oder München eine vier bis fünfgeschossige Blockrandbebauung 

mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) von mehr als 2,0 durchaus die Regel, während die 

innerstädtische Bebauung in kleineren Kernstädten wie Münster oder Osnabrück eher 

durch eine dreigeschossige Bebauung geprägt ist. Die höchsten baulichen Dichten für 

Wohn- und Mischnutzung finden sich in den älteren innerstädtischen Blockbebauungen, 

bei denen teilweise Geschossflächenzahlen von bis zu 4,0 realisiert wurden (vgl. Lan-

deshauptstadt München 1995: 44). Neure Beispiele für Wohnungsbauprojekte, bei 

denen sehr hohe Dichten realisiert wurden, sind das „Französische Viertel“ in Tübingen 

und die geplante „Hafencity“ in Hamburg. In den Quartieren „Französisches Viertel 

                                           
41 Die bauliche Dichte im Bereich der Wohnnutzung wird üblicherweise gemessen durch die Geschossflä-

chenzahl. Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist das Verhältnis aller Geschossflächen des Gebäudes oder 
der Gebäude zur gesamten Grundstücksfläche. Sie gibt an, in welchem Ausmaß ein Baugrundstück 
baulich ausgenutzt wird/werden darf (siehe hierzu: § 20 BauNVO). 
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/Loretto-Areal“ in der Tübinger Südstadt wurden Geschossflächenzahlen (GFZ) von 2,5 

bis 4,0 realisiert und in dem Hamburger Neubauprojekt „Hafencity“ ist eine durch-

schnittliche GFZ von 2,5 vorgesehen. Solch hohe bauliche Dichten sind allerdings nicht 

obligatorisch für urbanes Wohnen. 

Ebenso wie es schwer fällt, eine optimale Dichte für urbanen Wohnungsbau festzule-

gen, ist es schwierig, Ober- oder Untergrenzen für eine bauliche Verdichtung festzule-

gen, die als „urban“ gelten kann. Der Berliner Stadtplaner Hoffmann-Axthelm vertritt 

die Meinung, dass eine GFZ von 0,8 nicht als Verdichtung anzusehen ist. „Aber eine 

GFZ-Obergrenze von 0,8 bedeutet in der Tat den bewussten Verzicht auf städtische 

Verdichtung, im Grunde überhaupt auf Stadt, (...)“ (Hoffmann-Axthelm 1996: 46). 

Nach „oben“ sind einer baulichen Verdichtung allerdings aus ökologischen Gründen, 

aus Gesichtspunkten der Wohnqualität sowie aus verkehrsplanerischen Gründen Gren-

zen gesetzt. Das Deutsche Institut für Urbanistik kommt in einer Studie für das Um-

weltbundesamt zu dem Schluss, dass die Grenzen baulicher Verdichtung in erster Linie 

durch den relativ hohen Stellplatzstandard und Pkw-Bestand gesetzt werden und weni-

ger aus städtebaulichen Gesichtspunkten, wie Belichtung, Besonnung oder Freiraum-

angebot. So bietet bei reduziertem PKW-Bestand auch eine Bebauung mit einer GFZ 

von 2,0 noch Raum für hinreichende wohnungsbezogene Freiflächen und somit Vor-

aussetzungen für eine hohe Wohnqualität (vgl. Umweltbundesamt 2000: 65)42. Der 

Lehrstuhl Städtebau und Entwerfen an der TU München, der schwerpunktmäßig die 

Analyse hochverdichteter Baustrukturen betreibt, kommt zu dem Ergebnis, dass bei 

guter Entwurfsarbeit, die Freiräume und Aspekte der Besonnung berücksichtigt, eine 

höhere bauliche Dichte nicht zu schlechterer Lebensqualität führen muss. Allerdings 

liege die Obergrenze für kindgerechtes Wohnen in der kompakten Stadt bei einer GFZ 

(bezogen auf den Baublock) bei 1,4 (vgl. Krau 2000: 255). 

Im Rahmen dieser Arbeit wird aus den genannten Gründen darauf verzichtet, einen 

festen Rahmen für bauliche Verdichtung festzusetzen. Als dichte Bebauung gilt eine 

mehrgeschossige Bebauung, die sich an den jeweiligen baulichen Strukturen der städ-

tischen Umgebung orientiert. 

Nutzungsmischung 

Nutzungsmischung bezeichnet die räumliche Nähe bzw. Verknüpfung verschiedener 

Nutzungsarten, wie z.B. Wohnen, gewerbliche Nutzung, Versorgungsangebote und 

Kultureinrichtungen. Feldtkeller bezeichnet Nutzungsmischung als das wohl deutlichste 

Merkmal städtischer Strukturen. „Die kleinteilige Mischung von Wohnen und Arbeiten, 

                                           
42  Eine GFZ von 2,0 liegt über dem nach BauNVO zulässigen Maß der baulichen Nutzung für Wohngebiete 

(WA / WR) und Mischgebiete (MI). Allerdings sind die Obergrenzen für Wohn- und Mischgebiete der 
BauNVO in den 1960er Jahren durch das Leitbild der aufgelockerten Stadt beeinflusst worden und da-
her eher niedrig angesetzt. 
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Kultur und sozialen Einrichtungen ist unter vielen Aspekten unverzichtbar für das wirt-

schaftliche System Stadt“ (Feldtkeller 2001: 57). Dabei können verschiedene Arten von 

Nutzungsmischung unterschieden werden. Die Abgrenzung erfolgt i.d.R. nach der Maß-

stabsebene der Mischung. Eine feinkörnige Mischung besteht dann, wenn unterschied-

liche Nutzungen auf einer Parzelle oder in einem Gebäude untergebracht sind. Werden 

unterschiedliche Nutzungen innerhalb eines Gebäudes kombiniert, wird auch von verti-

kaler Nutzungsmischung gesprochen (vgl. BBR 2000a: 17). Daneben ist eine grobkör-

nige Mischung auf der Ebene des Blocks oder des Quartiers möglich. Im Rahmen die-

ser Definition muss urbaner Wohnungsneubau nicht zwangsläufig kleinteilig mit ande-

ren Nutzungen kombiniert werden (z.B. durch Ladenlokale im Erdgeschoss von Wohn-

gebäuden). Ein reiner Wohnblock in einem gemischt genutzten Quartier wird demnach 

auch dem Kriterium einer gemischten Nutzung gerecht. 

Lage innerhalb eines zentralen städtischen Siedlungsschwerpunktes 

Ein weiteres Merkmal, das urbanes Wohnen kennzeichnet, ist die Lage innerhalb eines 

städtischen Siedlungsschwerpunktes. Die urbane Wohnbebauung muss in die Stadt-

struktur und die infrastrukturelle Vernetzung eingebunden sein. Urbanes Wohnen be-

schränkt sich dabei nicht nur auf die Innenstädte und die innenstadtnahen Bereiche 

der Kernstädte. Auch in Stadtteilzentren mit gemischten Nutzungsstrukturen (wie z.B. 

Dortmund Hombruch, Bonn Bad-Godesberg oder Hamburg-Altona) ist urbanes Wohnen 

möglich43. 

Keines der aufgeführten Merkmale alleine, sondern nur die Mischung dieser Fakto-
ren macht urbanes Wohnen aus. Dass zum Beispiel verdichteter Wohnungsbau 

alleine nicht ausreicht, um urbane Strukturen zu erzeugen, belegen die Großwohnsied-

lungen der 1960er und 1970er Jahre. Hierbei fehlt i.d.R. neben der Mischung verschie-

dener Nutzungen vor allem die Einbindung in die bestehenden Stadtstrukturen. 

In den weiteren Ausführungen wird urbanes Wohnen als Oberbegriff für städtisches 

Wohnen verwendet, das den oben genannten Kriterien „Dichte“, „Mischung“ und „Ein-

bindung in zentrale Bereiche der Stadt bzw. der Stadtteilzentren“ gerecht wird. Urba-

nes Wohnen greift damit wesentliche Aspekte des Leitbildes der „kompakten Stadt“44 

auf und bildet somit einen Gegenpol zum aufgelockerten, entdichteten und monostruk-

                                           
43  Urbanes Wohnen ist dabei auch in den Innenstadtbereichen der mittleren Städte im Umland der Kern-

städte (z.B. Unna im Umland von Dortmund oder Ratingen im Umland von Düsseldorf) möglich. Im 
Rahmen dieser Arbeit werden jedoch vorwiegend die Kernstädte betrachtet. 

44  Der Begriff „kompakte Stadt“ kennzeichnet eine Leitvorstellung für die künftige Siedlungsstruktur, die 
auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist, wie sie seit 1998 durch das Bau- und Raumord-
nungsgesetz als übergeordnetes Ziel vorgeben ist (vgl. Albers 2000: 26). In den Grundsätzen der 
Raumordnung (§2) heißt es: „Die Siedlungsstruktur ist räumlich zu konzentrieren und auf ein System 
leistungsfähiger, zentraler Orte auszurichten. (...) Die soziale Infrastruktur ist vorrangig in zentralen 
Orten zu bündeln. Verdichtete Räume sind als Wohn-, Produktions- und Dienstleistungsschwerpunkte 
zu sichern. (...) Die Siedlungsentwicklung ist durch Zuordnung der unterschiedlichen Raumnutzungen 
so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung verringert und zusätzlicher Verkehr vermieden wird.“ 
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turierten Wohnen an dezentralen und suburbanen Standorten. Exakte Vorgaben zum 

Maß der baulichen Dichte, der Körnigkeit der Mischung und der Lage in der Stadt wur-

den hierbei nicht allgemeingültig festgelegt, da immer auch die jeweiligen örtlichen 

Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. 

Urbanes Wohnen impliziert hierbei keine bestimmten Eigentumsverhältnisse (Miete, 

Eigentum) oder Realisierungsformen (Investor, Genossenschaft, Privatperson oder 

Baugemeinschaft). Darüber hinaus beschränkt sich urbanes Wohnen nicht auf einen 

bestimmten Gebäudetyp. Auch Ein- und Zweifamilienhäuser werden nicht kategorisch 

ausgeschlossen, wenn sie die Merkmale für urbanes Wohnen aufweisen (z.B. als ver-

dichtetes Reihenhaus in Form eines Stadthauses oder Atriumhauses45). Freistehende 

Ein- oder Zweifamilienhäuser am Stadtrand widersprechen jedoch eindeutig den oben 

genannten Kriterien. Darüber hinaus kann urbanes Wohnen grundsätzlich sowohl im 

Neubau als auch im Bestand umgesetzt werden. In dieser Arbeit wird allerdings 

schwerpunktmäßig der urbane Wohnungsneubau betrachtet46. 

3.3 Urbaner Wohnungsneubau auf Brachen und in Baulücken 

Als wichtiges Merkmal urbanen Wohnens wurde die zentrale Lage in inneren Bereichen 

der Städte oder im Bereich von Nebenzentren der Städte genannt. Voraussetzung da-

für, dass in zentralen städtischen Lagen neue urbane Wohnbebauung realisiert werden 

kann, ist die Verfügbarkeit geeigneter Bauflächen. Da Freiflächen i.d.R in den Kern-

städten und insbesondere in den inneren Bereichen der Kernstädte knapp sind und 

andere wichtige Funktionen erfüllen (z.B. für Kleinklima, Naherholung, Retention und 

Grundwasserneubildung), kommen für den Wohnungsneubau vorwiegend Flächen im 

Bestand in Frage. Bei den Baulandpotenzialen im Bestand handelt es sich insbesondere 

um Industrie-, Militär- und Verkehrsbrachflächen sowie Baulücken47. Die Quantität die-

ser Flächenpotenziale kann regional sehr stark variieren. Durchschnittlich existiert al-

lerdings in den meisten Städten ein Flächenpotenzial, das ausreicht, um einen Großteil 

des gesamten Flächenbedarfs zu decken48. „Mittlerweile bestehen so umfangreiche 

                                           
45 Einen Überblick über städtische Formen des Eigenheims gibt z.B. die LBS Broschüre „LBS-Stadthaus – 

im Zentrum zu Hause“ (vgl. LBS-Bundesgeschäftsstelle 2003). 
46  Diese Schwerpunktsetzung ergibt sich aus der Fragestellung, ob urbaner Wohnungsneubau den Woh-

nungsbau am Stadtrand und im Umland der Städte substituieren bzw. reduzieren kann. 
47  Das BBR definiert Brachen als vormals gewerbliche und militärische Baufläche, die längerfristig – min-

destens ein Jahr (andere Definition: mindestens fünf Jahre) – weder für gewerbliche noch für wohn-
bauliche Zwecke genutzt wurde und für die eine bauliche Anschlussnutzung erfolgen soll. Hinsichtlich 
der Größe einer Brachfläche werden ebenfalls sehr unterschiedliche Messlatten gesetzt: So bilden Flä-
chen von einem Hektar eine übliche Grenze; kleinere Flächen würde man eher als Baulücken bezeich-
nen“ (vgl. Website des BBR c). Baulücken unterscheiden sich aber nicht nur durch die geringere Größe 
von Brachflächen. Im Rahmen des Programms „1000 Baulücken in NRW“ werden Baulücken wie folgt 
definiert: „Baulücken sind unbebaute oder unzulänglich bebaute Flächen zwischen bebauten Grundstü-
cken, die nicht bzw. dem städtebaulichen Kontext nicht angemessen genutzt werden“ (Website Stadt-
baukultur NRW). 

48  Es ist allerdings kaum möglich, eine exakte Zahl anzugeben, da sich der Bestand sowohl durch die 
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Brachenbestände und Baulandreserven im städtebaulichen Bestand, dass eine Befriedi-

gung der Baulandnachfrage durch Maßnahmen der Innenentwicklung zumindest theo-

retisch möglich wäre“ (BBR 2003a: 107). Das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) 

ermittelt z.B. für die Stadt Hannover ein Wohnbaulandpotenzial im Innenbereich der 

Stadt mit dem zwei Drittel des gesamten Wohnungsbaubedarfes bis 2010 gedeckt 

werden könnte (vgl. Umweltbundesamt 2000: 10-11). Ähnlich schätzen Wermker und 

Heil die Situation für die Stadt Essen ein: „Der Strukturwandel hat im ganzen Stadtge-

biet in den letzten Jahren, besonders im Norden, riesige Flächen und Gebäude ihrer 

ursprünglichen Nutzung beraubt. (...) Vorteilhaft für die Stadtentwicklung ist die Tatsa-

che, dass viele dieser Flächen in den Siedlungszusammenhang integriert sind, d.h., hier 

ist Innenentwicklung möglich“ (Wermker, Heil 2003: 9). Obwohl in den 1990er Jahren 

bereits in großem Umfang innerstädtische Liegenschaften in Flächen für Gewerbe und 

Wohnen umgewidmet wurden, haben Baulandpotenziale aus Brachflächen weiter zu-

genommen (vgl. BBR 2003a: 84). Es besteht also in der Regel die Möglichkeit, den 

Wohnungsneubau der Kernstädte zu großen Teilen in Form von Innenentwicklung um-

zusetzen. 

Die Nutzung von Brachflächen hat neben der oft integrierten Lage und der häufig be-

reits vorhandenen Erschließung den Vorteil, dass keine unbebauten Flächen bean-

sprucht werden, sondern Flächen, die in den meisten Fällen schon längere Zeit dem 

Naturhaushalt entzogen waren. So können unbebaute Flächen an anderer Stelle vor 

erstmaliger Versiegelung oder Zerschneidung geschützt werden. 

Die Wiedernutzung von Brach- und Konversionsflächen kann allerdings teilweise mit 

Problemen – insbesondere hohen Kosten – verbunden sein. So sind insbesondere e-

hemals industriell und militärisch genutzte Flächen häufig kontaminiert und müssen vor 

einer Bebauung mit Wohngebäuden saniert werden. Auch der Abriss von eventuell auf 

den Flächen verbliebenen Gebäuden stellt einen großen Kostenfaktor dar49. Diese Re-

striktionen können die wirtschaftliche Rentabilität der Brachflächennutzung beeinträch-

tigen. Gegenüber Flächen auf der „grünen Wiese“ haben Brachen zudem den Nachteil, 

dass sie in der Regel nicht so schnell verfügbar sind, da häufig im Vorfeld der Nutzung 

Sanierungsmaßnahmen durchzuführen sind (vgl. Umweltbundesamt 2000: 166). Ein 

weiteres Problem kann die Mobilisierung der Flächen darstellen, denn häufig befinden 

sich die Flächen noch im Besitz der ehemaligen Nutzerinnen und Nutzer. Hier können 

zum einen überzogene Preisvorstellungen der Alteigentümer und zum anderen generell 

                                                                                                                            

zusätzlichen als auch durch die wieder in Nutzung gesetzten Flächen ständig ändert (vgl. Kahnert, Ru-
dowsky 1999: 1). 

49  Eine im Auftrag des Umweltbundesamtes erstellte Studie, die die Revitalisierung von Altstandorten mit 
der Inanspruchnahme von Naturflächen vergleicht, zeigt jedoch, dass bei der Inanspruchnahme von 
Freiflächen (externe) Langzeitkosten für die Gesellschaft entstehen, die in der Regel nicht berücksich-
tigt werden. Werden die gesamtgesellschaftlichen Kosten in die Bilanz eingerechnet, ändert sich das 
Ergebnis entscheidend zugunsten der Reaktivierung von Brachflächen (vgl. Doetsch, Rüpke 1998 zitiert 
nach Umweltbundesamt 2000: 166). 
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fehlende Verkaufsbereitschaft eine Wiedernutzung der Flächen behindern (vgl. Kah-

nert, Rudowsky 1999: 3). 

In einer BfLR-Umfrage von 1996 geben alle in den alten Bundesländern befragten 

Städte an, dass ihnen die Wiedernutzung städtischer Brachflächen Probleme bereitet. 

An vorderster Stelle werden dabei Eigentümerinteressen und Altlasten mit den ent-

sprechenden Sanierungskosten als Hindernis für eine Wiedernutzung genannt. Weitere 

Probleme werden in der Außenbereichskonkurrenz, dem Zuschnitt und dem Erschei-

nungsbild der Flächen sowie den Umwidmungen gesehen. Vor allem im Wohnbaube-

reich führen die Kosten für die Altlastenbeseitigung und Sanierung der Flächen zu Vor-

behalten gegenüber Wiedernutzungen (vgl. Bergmann et al. 1996: 76). Dennoch lässt 

sich feststellen, dass insbesondere die Wiedernutzung der klassischen mittelgroßen 

Gewerbebrachen mittlerweile einen Routinefall der Stadtentwicklung darstellt (vgl. 

Kahnert, Rudowsky 1999: 59). 

Trotz dieser möglichen Restriktionen eröffnen innerstädtische Brachflächen und Baulü-

cken die Möglichkeit, innerhalb bestehender Strukturen flächen- und ressourcenscho-

nende Bebauung zu realisieren. Für urbanen Wohnungsneubau ergibt sich dadurch die 

Chance, an bestehende städtische Strukturen anzuknüpfen. 

3.4 Die Vorteile von urbanem Wohnungsneubau gegenüber 
Wohnungsneubau im Umland und am Rand der Kernstädte 

Wohnungsneubau, der den oben aufgeführten Kriterien urbanen Wohnens entspricht, 

weist gegenüber gering verdichtetem Wohnungsneubau am Stadtrand oder an dezen-

tralen Standorten im Umland erhebliche Vorteile auf. So werden die Elemente „Dichte“, 

„Nutzungsmischung“ und „Polyzentralität“ auch von der Enquetekommission des deut-

schen Bundestages zum Schutz des Menschen und der Umwelt in ihrem Abschlussbe-

richt von 1998 als wesentliche Faktoren einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ge-

nannt. Die Enquetekommission weist auf die Möglichkeit hin, durch Innenentwicklung , 

Dichte, Nutzungsmischung und Polyzentralität Fläche zu sparen, zu mehr urbaner Viel-

falt zu gelangen, Segregation abzubauen, das Quartiersleben zu fördern und unnötigen 

Verkehr zu vermeiden (vgl. Deutscher Bundestag 1998: 127ff.). Im Folgenden wird ein 

kurzer Überblick über die Vorteile, die mit einer dichten, gemischten und kompakten 

Siedlungsstruktur verbunden sind, gegeben. 

Vorteile von baulicher Dichte 

Baulich verdichteter Wohnungsbau trägt einer haushälterischen Bodenpolitik und dem 

damit verbundenen Ziel, die Flächennutzung zu optimieren, Rechnung50. Durch eine 

                                           
50  Haushälterische Bodenpolitik ist eines der Handlungsfelder einer nachhaltigen Stadtentwicklung (vgl. 

Bergmann et al. 1996: 68). Dabei ist die haushälterische Bodenpolitik ein besonders wichtiges Hand-
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dichte Bebauung (z.B. durch die „Stapelung“ von Wohnfläche) und effiziente Ausnut-

zung von Bauflächen können Freiflächen an anderer Stelle geschont werden. Tabelle 2 

zeigt beispielhaft, wie mit zunehmender GFZ und zunehmender Zahl der Geschosse der 

Flächenbedarf je Wohneinheit zurückgeht und gleichzeitig die mögliche Einwohnerzahl 

je Hektar erhöht wird. So beansprucht ein freistehendes Einfamilienhaus mit einer Ge-

schossflächenzahl von 0,3 nach dieser Rechnung etwa viermal so viel Grundstücksflä-

che wie eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit einer GFZ von 1,2 (vgl. Website 

Institut für Städtebau und Landesplanung). 

Tab. 2: Abhängigkeit des Grundstücksflächenbedarfs und der Einwohnerdichte von der Bebauungsdichte 

Wohnhaustyp Zahl der 
Geschosse

 GFZ Grundstücks-
flächenbedarf 
[m²] 

E/ha 

freistehend ca. 0,3 ab 400 bis 80 
1 

zusammenhängend ca.0,6 ab 300 bis 160 

freistehend ca. 0,6 ab 600  bis 150 

Einfamilienhäuser 

2 
zusammenhängend ca. 0,8 ab 200 bis 250 

Einspänner in  
WR / WA / MI ca. 0,8 ab 150 

je Wohng. bis 300 
2-5 

Mehrspänner in 
WR / WA / WB / MI

1,2 ab 100 
je Wohng. 

bis 450 

Mehrspänner in WB 1,6 ab 75 
je Wohng. bis 600 

Mehrfamilienhäuser 

5 u. mehr  
Mehrspänner in MK 3 ab 50 je Wohng bis 

1000 

Quelle: Website Institut für Städtebau und Landesplanung 

Eine dichte Wohnbebauung wirkt nicht nur dadurch flächensparend, dass gegenüber 

einer geringer verdichteten Bauweise insgesamt weniger Fläche für neue Wohngebäu-

de in Anspruch genommen wird, sondern auch über die Einsparung von Verkehrsflä-

che. So lässt sich bei einer verdichteten Bauweise eine effizientere verkehrliche Er-

schließung realisieren und eine zusätzliche Versiegelung von Flächen vermeiden. Wie 

bereits in Kapitel 2 aufgezeigt wurde, steigt der Anteil der Verkehrsflächen mit abneh-

mender Siedlungsdichte deutlich an. (vgl. Kap. 2.3 und Tab. 2). Als weiterer Vorteil 

dichter Bebauung lässt sich anführen, dass in dichteren Siedlungen neben der effizien-

teren Ausnutzung der Fläche auch eine sparsamere Ressourcennutzung (z.B. Energie-

versorgung über Blockheizkraftwerke) und effizientere Infrastrukturausnutzung (tech-

                                                                                                                            

lungsfeld, da das von Einwohner- und Erwerbstätigenentwicklung abgekoppelte Siedlungsflächen-
wachstum (vgl. Kap. 2.1) als Ursache für die Zerstörung und Zerschneidung von Freiflächen, die Ver-
siegelung von Böden sowie die Zunahme der Verkehrsbelastungen und des Energie- und Material-
verbrauchs gilt (vgl. Kap. 2.3). Zudem gehört der Boden zu einer der knappsten natürlichen Ressour-
cen in den Städten und Stadtregionen. Einer flächensparende Siedlungsentwicklung und Bodenpolitik 
kommt daher eine besondere Bedeutung im Rahmen der nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu, die 
auch durch die Aufnahme der Bodenschutzklausel (§1a BauGB) in das Baugesetzbuch zum Ausdruck 
kommt. 
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nische wie auch soziale) möglich ist (vgl. Umweltbundesamt 2000: 62). Auch die Nah-

bereichsversorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ist erst ab 

einer bestimmten Einwohner- bzw. Beschäftigtenzahl in der Umgebung der Einrichtun-

gen effizient. Darüber hinaus lässt sich eine Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln in verdichteten baulichen Strukturen effizienter realisieren. Die Vorteile einer bauli-

chen Verdichtung nehmen allerdings nicht linear mit steigender Verdichtung zu. Eine 

übermäßige Verdichtung kann hingegen sogar einen ökologischen Umgang mit Bauten, 

Grundstücken, Energie und Wasser erschweren (vgl. Bergmann et al. 1996: 78)51. Zu-

dem kann übermäßige Verdichtung die Wohnqualität beeinträchtigen. Mit hoher Ver-

dichtung sind deshalb auch bestimmte Anforderungen verbunden, wie z.B. eine gute 

Versorgung mit Freiräumen und eine gut ausgebaute öffentliche Verkehrsinfrastruktur. 

Vorteile von Nutzungsmischung 

Die räumliche Mischung verschiedener Funktionen bietet die Voraussetzung für „kurze 

Wege“ und kann zu einer Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs beitragen. 

Im Idealfall können durch eine sinnvolle Zuordnung von Wohnungen, Arbeitsplätzen, 

Versorgungsinfrastruktur und Freizeitangeboten die Wegelängen verkürzt werden. Das 

spart wiederum Energie und Flächen, die ansonsten für Verkehrsflächen vorgehalten 

werden müssten. Allerdings führt eine Mischung verschiedener Nutzungen nicht 

zwangsläufig zu einer Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und der Wege-

längen (vgl. BBR 2000a: 6). Auch in einem Quartier mit gemischten Strukturen können 

die Bewohner täglich mehrere Stunden mit dem PKW zum Arbeitsplatz pendeln oder 

ihre Einkäufe in einem großen Supermarkt auf der grünen Wiese erledigen. So haben 

Auswertungen des Modellvorhabens im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes52 „Nut-

zungsmischung im Städtebau“ ergeben, dass sich Berufsverkehre durch das räumliche 

Nebeneinander von Wohnungen und Arbeitsplätzen nicht entscheidend verringern las-

sen. In gemischten Quartieren sind jedoch die Wege von der Wohnung zu den privaten 

und öffentlichen Versorgungseinrichtungen und Dienstleistungen kürzer und sie wer-

den auch sehr viel häufiger mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt. Dadurch wer-

den in Quartieren mit Nutzungsmischung insgesamt weniger Wege mit dem Auto zu-

rückgelegt, als in entmischten Gebieten (vgl. BBR 2000a: 6). Des Weiteren ergeben 

sich durch die Mischung verschiedener Nutzungen Vorteile für bestimmte Bevölke-

rungsgruppen mit eingeschränkter Mobilität wie z.B. Kinder, Jugendliche, Ältere und 

                                           
51  So geht hohe Dichte zum Beispiel mit weitgehender Versiegelung der Grundstücksfläche einher, wo-

durch sich z.B. Probleme mit der Versickerung des Regenwassers und eine Beeinträchtigung des Was-
serkreislaufs ergeben. 

52  Mit dem Forschungsprogramm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau “ExWoSt” fördert der Bund 
innovative Planungen und Maßnahmen zu verschiedenen städtebau- und wohnungspolitischen Themen 
in Form von Forschungsfeldern und Modellvorhaben, Fachgutachten, Initiativen und Veranstaltungen. 
Aus den Erfahrungen sollen Hinweise für die Weiterentwicklung der Städtebau- und Wohnungspolitik 
abgeleitet und der Wissenstransfer unterstützt werden. Das Programm wird vom Bundesamt für Bau-
wesen und Raumordnung (BBR) betreut (vgl. Website BBR d). 
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Alleinerziehende. Die Mischung verschiedener Nutzungen im Quartier reduziert die 

Wegelängen und ermöglicht es auch nicht-motorisierten Gruppen mobil zu sein. 

Doch auch bei der Mischung müssen mögliche Zielkonflikte berücksichtigt werden. Eine 

Mischung verschiedener Nutzungen, die aus ökologischer Sicht positiv zu bewerten ist, 

kann z.B. den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse entgegenstehen. So kann 

z.B. die Wohnnutzung beeinträchtigt werden, wenn die anderen Nutzungen (z.B. Ge-

werbe) mit starkem Lärm, sonstigen Emissionen oder Verkehr verbunden sind. Der 

wirtschaftliche und technologische Strukturwandel, der mit einem Rückgang des pro-

duzierenden Gewerbes verknüpft ist, erleichtert jedoch zunehmend die Mischung ver-

schiedener Funktionen53. „Der Anteil wohnverträglicher Betriebe nimmt zu, die Gefahr 

von Konflikten zwischen Wohnen und Arbeiten verringert sich. Prinzipiell sind heute die 

Betriebsabläufe der kleinen und mittleren Betriebe wohnverträglich“ (BBR 2000a: 2). 

Vorteile der Einbindung in bestehende Siedlungsschwerpunkte 

Ein großer Vorteil einer erweiternden bzw. ergänzenden Bebauung in bereits beste-

henden Siedlungsstrukturen ist das Vorhandensein verkehrlicher und sonstiger Infra-

struktur, die von der neuen Wohnbebauung mitgenutzt werden kann. Während an 

dezentralen Standorten große Teile der Erschließung neu aufgebaut werden müssen, 

kann bei einer Wohnbebauung in integrierten Lagen i.d.R. auf die bestehende Infra-

struktur (z.B. Straßen, Kindergärten, Nahversorgung, leitungsgebundene Infrastruktur) 

zurückgegriffen werden. Auch die Distanzen, die im Verkehr zurückgelegt werden, sind 

in innenstadtnahen Quartieren (bedingt durch Dichte und Mischung) deutlich geringer 

als am Stadtrand oder im Umland. So belegen empirische Erhebungen, dass Bewohne-

rinnen und Bewohner dichter Quartiere am Innenstadtrand durchschnittlich die kürzes-

ten Distanzen zurücklegen. Zum Stadtrand und zum Umland hin nimmt die tägliche 

Wegedistanz der Bewohnerinnen und Bewohner deutlich zu (vgl. Frehn, Holz-Rau 

1999: 10; vgl. Kap.2.3). 

Zusammenfassend lässt sich daher konstatieren, dass eine stärkere Ausrichtung des 

Wohnungsneubaus auf „urbanes Wohnen“ Fläche und Landschaft spart, motorisierten 

Individualverkehr reduziert, und die Auslastung und Wirtschaftlichkeit der bestehenden 

städtischen Infrastruktur verbessert. Verdichtete Siedlungsstrukturen sind insbesonde-

re aus ökologischer Sicht rationaler. So ist z.B. der ökologische Fußabdruck – ein Maß 

für die Inanspruchnahme des Umweltsystems durch menschliche Nutzungen – für ei-

                                           
53  Auch die Planungsnormen stehen einem urbanen Wohnen in Form einer verstärkten Nutzungsmi-

schung und Integration des Wohnens in das Stadtgefüge entgegen. So sind zum Beispiel in reinen und 
allgemeinen Wohngebieten kaum andere Nutzungen als Wohnen zulässig (vgl. §3-4 BauNVO). „Mitt-
lerweile produzieren Handwerk, Industrie und Gewerbe zum großen Teil mit deutlich geringeren Belas-
tungen für die Wohnumwelt, so dass die Gründe für die Absonderung des Wohnens aus der Stadt zu-
nehmend entfallen. Heutzutage haben sich aber die Planungsnormen weitestgehend verselbständigt 
und niemand hinterfragt mehr, dass in der Wohnumgebung keine wirtschaftliche Existenz gegründet 
werden darf und dass dort, wo gewohnt wird, nicht gearbeitet werden soll“ (Adlbert 2002: 116). 



 
42

nen Haushalt, der in einer zentrumsnahen Eigentumswohnung wohnt, um den Faktor 

drei kleiner, als wenn dieselbe Familie in einem Haus zu ähnlichem Marktwert in einem 

Vorort wohnen würde (vgl. Wackernagel, Rees 1997: 143ff.). Auch Häußermann und 

Siebel weisen auf die Vorzüge kompakter und dichter Stadtstrukturen mit gemischten 

Nutzungen hin. „Die ökologische Stadt der Zukunft ist die dichte, hochkomplexe Stadt, 

in der die Wege minimiert, Nutzungen gemischt, auf Flächenexpansion verzichtet und 

die Ver- und Entsorgung rationell organisiert werden könnten“ (Häußermann, Siebel 

1996: 304). In diesem Sinne könnte urbaner Wohnungsneubau, der Wohnungsbau am 

Stadtrand oder an dezentralen Orten des Umlands ersetzt bzw. verringert, einen we-

sentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung leisten54. 

Vorteile gegenüber gering verdichteter Bebauung am Stadtrand und im 
Umland 

Urbane Wohnungsangebote können – vorausgesetzt, sie werden von den potenziellen 

Abwandererhaushalten als Alternative zu den Wohnungsangeboten im Umland akzep-

tiert – bewirken, dass die Wanderungen innerhalb der kernstädtischen Siedlungs-

schwerpunkte stattfinden. Gegenüber dem Neubau von Einfamilienhäusern am Stadt-

rand besteht hier der große Vorteil, dass Flächen gespart werden, Wegelängen durch-

schnittlich kürzer bleiben und Infrastrukturen effizienter genutzt werden können. We-

niger eindeutig lässt sich feststellen, ob der Neubau urbaner Wohnungsangebote bes-

ser geeignet ist, soziale Segregation zu vermeiden, als der Wohnungsbau am Stadt-

rand. Eingangs wurde dargestellt, dass es für soziale Segregation nur eine untergeord-

nete Rolle spielt, ob Randwanderungen die Gemeindegrenzen überschreiten oder nicht. 

Wenn Abwanderungen ins Umland durch Umzüge innerhalb städtischer Siedlungs-

schwerpunkte ersetzt werden, besteht allerdings die Chance, dass sich in den inneren 

Stadtbereichen keine großräumigen Bereiche mit einseitiger Bevölkerungsstruktur bil-

den. Da sich Segregation aber auch sehr kleinteilig, z.B. auf Baublock- oder Straßen-

zugsebene vollzieht, kann urbaner Wohnungsneubau nicht als Garant für gemischte 

Sozialstrukturen gesehen werden. Ob urbaner Wohnungsneubau dazu beitragen kann, 

eine kleinräumige Mischung verschiedener sozialer und ethnischer Gruppen sowie ver-

schiedener Altersgruppen zu fördern, hängt im Endeffekt von den einzelnen Projekten 

ab und kann nicht pauschal beantwortet werden. 

                                           
54 Kritiker werfen dem Leitbild einer kompakten Stadt vor, dass es realitätsfremd sei und dass Stadtplane-

rinnen und Stadtplaner sich stärker mit den tatsächlichen Strukturen auseinander setzen sollten, die 
durch die Verstädterung des Umlands und die Herausbildung von Stadtlandschaften bzw. Zwischen-
städten gekennzeichnet seien (vgl. z.B. Sieverts 1999). Es ist zwar ein wichtiger Hinweis, dass Plane-
rinnen und Planer die Entwicklung des Umlands nicht vernachlässigen dürften, aber das kann nicht be-
deuten, dass die offensichtliche Fehlentwicklung einer zunehmenden Zersiedlung des Umlandes akzep-
tiert werden sollte. 
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3.5 Fazit 

In Kapitel 3 wurde aufgezeigt, dass wohnungspolitische Ansätze zur Begrenzung von 

Stadt-Umland-Wanderung durchaus erfolgsversprechend sein können. Diese Annahme 

basiert auf den Ergebnissen verschiedener Wanderungsuntersuchungen, die belegen, 

dass ein großer Anteil der in der Vergangenheit aus Kernstädten abgewanderten Haus-

halte nicht von vornherein das Umland als Wohnstandort angestrebt hat. Viele Kern-

städte praktizieren bereits eine Wohnungspolitik, deren Ziel es ist, Haushalte durch 

attraktive Wohnungs- und Bauflächenangebote innerhalb der Gemeindegrenzen zu 

halten. Dabei stehen bisher allerdings Ansätze der Einfamilienhausförderung, z.B. 

durch Bereitstellung von entsprechenden Baugrundstücken, eindeutig im Vordergrund. 

Da die Bebauung der Stadtränder mit flächenintensiven Bauformen viele Probleme der 

Stadt-Umland-Wanderung nur verlagert bzw. geringfügig abmildert, gilt es über weite-

re Alternativen nachzudenken. In dieser Arbeit wird daher der Ansatz untersucht, durch 

urbanen Wohnungsneubau Wohnen in der Stadt zu stärken und Stadt-Umland-

Wanderung zu begrenzen. Urbanes Wohnen ist – nach der in dieser Arbeit beschriebe-

nen Definition – durch die Merkmale Dichte, Nutzungsmischung und zentrale Lage in-

nerhalb städtischer Siedlungsschwerpunkte gekennzeichnet. Wohnungsneubau, der 

diese Kriterien erfüllt, weist aus ökologischer und volkswirtschaftlicher Sicht zahlreiche 

Vorteile sowohl gegenüber dem Wohnungsneubau am Stadtrand als auch gegenüber 

dem Wohnungsneubau im Umland (insbesondere an dezentralen Standorten im Um-

land) auf. Es stellt sich jedoch die Frage, ob urbanes Wohnen auch von den woh-

nungssuchenden Haushalten gewünscht wird bzw. ob eine Nachfrage nach urbanen 

Wohnungsangeboten besteht. Die Akzeptanz urbaner Wohnungsangebote durch die 

nachfragenden Haushalte ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass der Ansatz, Stadt-

Umland-Wanderung durch attraktive urbane Wohnungsangebote zu begrenzen, erfolg-

reich sein kann. Im folgenden Kapitel soll daher untersucht werden, ob urbanes Woh-

nen den Wohnwünschen der Haushalte entspricht. 
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Nutzerhaushalte stärker in die Planungs-, Bau- und Verwaltungsprozesse der Wohnun-

gen und des Wohnumfeldes einzubinden. 

Haushalten in der Stadt die Möglichkeit zu bieten, Wohnraum und Wohnumgebung 

nach ihren Vorstellungen und Ansprüchen mitzugestalten, kann darüber hinaus ein 

entscheidendes Qualitätskriterium sein. Die Qualität des Wohnens wird nicht nur durch 

Größe, Lage oder Ausstattung der Wohnung oder die Höhe der Wohnkosten bestimmt. 

Einen wesentlichen Einfluss hat auch der Grad der Selbstbestimmung des Wohnprozes-

ses (vgl. ILS 1989: 7). Das bestätigen auch zahlreiche wohnungswirtschaftliche und 

wohnungspolitische Akteurinnen und Akteure: „Aus unseren Erfahrungen mit nachbar-

schaftlich organisierten Wohnprojekten können wir bestätigen, dass die Beteiligungs-

möglichkeiten für viele Menschen ein entscheidendes Qualitätskriterium für die Woh-

nungswahl geworden ist“ (Behrens 2002: 7). „Wohnqualität ist eng verbunden mit der 

Frage der Selbstbestimmung. Die Menschen wollen nicht nur irgendwo wohnen. Sie 

wollen, dass sie über Veränderungen, die ihre Wohnung und das Wohnumfeld betref-

fen, mitreden können“ (Brusis nach Mattern 1999: 11). Selbstbestimmung ist jedoch 

eine Qualität des Wohnungsangebotes, die häufig dem Eigenheim vorbehalten bleibt 

(vgl. Kap. 4.2.1). „Die hohe Attraktivität des Eigenheims beruht zu einem gewichtigen 

Teil auf den mit dem Privateigentum verbundenen exklusiven Verfügungsmöglichkeiten 

über die Bedingungen des Wohnens“ (Häußermann, Siebel 1996: 322). Während die 

späteren Nutzerinnen und Nutzer beim Eigenheimbau relativ häufig Einfluss auf die 

Gestaltung nehmen können und auf diesem Wege eine Anpassung an die Wohnwün-

sche erfolgen kann, findet beim urbanen Mietwohnungsbau und auch beim Bau von 

Eigentumswohnungen in der Regel keine Einbeziehung der späteren Nutzerhaushalte 

statt. Damit ergibt sich für das Umland, als vorwiegendem Standort für Eigenheime in 

den Stadtregionen, ein weiterer entscheidender Wettbewerbsvorteil. „So gilt die Gestal-

tungsfreiheit am eigenen Haus als ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung für die 

Eigentumsbildung im Umland“ (Becher, Bura 2002: 13). Urbanes Wohnen (in Form des 

Geschosswohnungsbaus) wird in dem Maße eine attraktivere Alternative zum Wohnen 

im Einfamilienhaus, als es dem Wunsch nach Eigenem, den das Einfamilienhaus aus 

der Sicht der meisten Nutzerinnen und Nutzer erfüllt, besser gerecht wird (vgl. Kap 

4.2.1). Das bedeutet, dass die Nutzerinnen und Nutzer bei der Planung beteiligt wer-

den müssen und die individuelle Umgestaltung leichter möglich sein muss. Dies betrifft 

nicht nur den Bereich des Wohneigentums, sondern auch die Verfügungsgewalt und 

Gestaltungsmöglichkeiten beim Mietwohnungsbau, denn insbesondere hier sind Beteili-

gungs- und Mitsprachemöglichkeiten in der Regel nicht vorhanden. Soll der urbane 

Mietwohnungsbau attraktiver werden, müssen auch hier die Mitsprachemöglichkeiten 

und Verfügungsmöglichkeiten der Nutzerinnen und Nutzer gestärkt werden. 

Um die Einflussmöglichkeiten der Nutzerinnen und Nutzer beim urbanen Wohnungs-

neubau zu erhöhen, bieten sich zwei Lösungsmöglichkeiten an. Zum einen können 

Bauherren (Wohnungsunternehmen, Genossenschaften oder sonstige Wohnungsanbie-
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ter) die späteren Nutzerhaushalte bei der Planung, Erstellung und anschließenden Ver-

waltung der Wohnung beteiligen und zum anderen können Nutzergruppen in die Lage 

versetzt werden, ihre Wohnungen in gemeinschaftlichen Planungs- und Bauprozessen 

als Baugemeinschaften selber zu erstellen. Zunächst soll auf die Möglichkeiten einge-

gangen werden, die Attraktivität urbanen Wohnens durch Nutzerbeteiligung im Rah-

men von Bauträger- bzw. Investorenprojekten zu fördern. 

5.2.1.1 Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer beim Wohnungsbau 

Grundsätzlich ist die Beteiligung der späteren Nutzerinnen und Nutzer bei den meisten 

Neubauvorhaben vorstellbar. Vor allem bei Wohnungsbauvorhaben, die auf bestimmte 

Nutzergruppen ausgerichtet sind oder bei Modellprojekten, bei denen neue Wohnfor-

men entwickelt werden, ist die Notwendigkeit kommunikativer und partizipativer Pla-

nungsverfahren offensichtlich. Bei solchen Projekten, bei denen häufig auch neue In-

halte erprobt werden, ist es wichtig, dass die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewoh-

ner durch ihre eigenen Erfahrungen wichtige Elemente in das Verfahren einbringen. 

Die autofreie „Gartensiedlung Weißenburg“ ist ein Beispiel für solch ein Modellprojekt. 

Gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen wurde die Planung mit einem intensi-

ven Kommunikations- und Beteiligungsprozess verknüpft. Am Beispiel dieses Beteili-

gungsverfahrens sollen im Folgenden noch einmal die Vorteile und mögliche Vorge-

hensweisen bei der Beteiligung von Nutzerinnen und Nutzern beim Wohnungsbau vor-

gestellt werden. Darüber hinaus werden auch einzelne Aspekte der Nutzerbeteiligung 

aus verschiedenen Projekten im Quartier „Zeisewiese“ betrachtet. 

Das Beteiligungsverfahren bei der Planung der „Gartensiedlung 
Weißenburg“ 

Die Bewohnerbeteiligung bei der Planung der „Gartensiedlung Weißenburg“ war einge-

bunden in einen umfassenden Kommunikationsprozess. Zu Beginn stand dabei die 

Werbung für das Modellprojekt „autofreies Wohnen“ im Vordergrund, um überhaupt 

interessierte Haushalte für das Projekt und den Beteiligungsprozess zu mobilisieren. Da 

es sich bei der geplanten Siedlung um ein Wohnungsangebot für spezielle Nutzergrup-

pen handelt, war es von großer Bedeutung, das Interesse potenzieller Nachfragerinnen 

und Nachfrager zu wecken. Die eigentliche Beteiligung begann mit der Befragung der 
interessierten Haushalte. Die mit der Moderation der Bewohnerbeteiligung beauf-

tragte WohnBund-Beratung NRW erarbeitete einen Fragebogen, mit dem die Wohnbe-

dürfnisse der konkret Interessierten ermittelt wurden. Es wurden allgemeine Fragen zu 

den Haushalten sowie Fragen zu den Wohnvorstellungen und der bisherigen Organisa-

tion der Mobilität gestellt. Ziel war es, über den Fragebogen Informationen zur Struktur 

der interessierten Haushalte (Alter, Größe, Anzahl der Kinder etc.), ihre speziellen 

Wohnwünsche und über eventuell bestehende Kaufabsichten zu ermitteln, um das 

Wohnungsangebot besser an diesen Wünschen ausrichten zu können. Auf der Grund-
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lage dieser Angaben konnte bereits im Vorfeld geprüft werden, ob der geplante Woh-

nungsmix überarbeitet werden musste bzw. ob die vorgesehene Gebäudeplanung auf 

Akzeptanz stoßen würde. Als konkrete Änderungen für die bereits im Vorfeld durch das 

Wettbewerbsverfahren festgelegte städtebauliche Planung und Gebäudeplanung der 

Siedlung, ergaben sich aus der Befragung, dass mehr Wohnungen für Ein-Personen-

Haushalte benötigt wurden, als in den ersten Entwürfen vorgesehen waren. Auch die 

Planungen für die Fahrradstellflächen mussten nachgebessert werden. Nach der Um-

planung wurden in allen Häusern Keller mit Abstellflächen für Fahrräder, Fahrradan-

hänger und Bollerwagen vorgesehen. Darüber hinaus wurden Anforderungen an die 

Grundrissgestaltung formuliert, wie z.B. offene Wohnküchen und neutrale Grundrisse. 

Die Ergebnisse der Befragung wurden im weiteren Planungsprozess aufgegriffen und in 

Bewohnerseminaren vertieft. 

Die aktiven Mitgestaltungsmöglichkeiten fanden vor allem in Form von „Belegungs-

märkten“ und thematischen Arbeitsgruppen statt. In der Weißenburgsiedlung stand, 

wie es bei Planungsverfahren, bei denen die späteren Bewohnerinnen und Bewohner 

an der Planung teilhaben, üblich ist, ein Großteil der zukünftigen Nutzerhaushalte be-

reits vor Baubeginn fest. Durch die Beteiligung an der Planung konnten sich die zu-

künftigen Bewohnerinnen und Bewohner kennen lernen und erste Kontakte knüpfen. 

Daher bot es sich auch an, den Bewohnerinnen und Bewohnern die Wahl ihrer Woh-

nung und der Nachbarschaft zu ermöglichen. Nachdem die Hochbauplanung in den 

Grundzügen abgeschlossen war, wurden „Belegungsmärkte“ organisiert. Jeder 

Haushalt konnte im Rahmen dieser Veranstaltungen eine Wunschwohnung nach Lage, 

Größe und Finanzierungstyp auswählen. Grundvoraussetzung dafür, dass diese Wün-

sche weitestgehend berücksichtigt werden konnten war, dass der endgültige Woh-

nungsmix erst nach den Belegungsmärkten festgelegt wurde. In thematischen Klein-

gruppen konnten die Interessenten darüber hinaus Nachbarschaften bilden. 

Des Weiteren wurden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens drei thematische Ar-
beitsgruppen gebildet: eine Gruppe zu „Gemeinschafts- und Mobilitätsangeboten in 

der Siedlung“, eine Gruppe zu „Gestaltung und Nutzung der Freiflächen“ sowie eine 

Arbeitsgruppe zum Thema „Organisation der Nachbarschaft und Schlichtungsstelle“. 

Die thematischen Arbeitsgruppen dienten dazu, solche Gruppen stärker einzubinden, 

die sich über das normale Maß hinaus an der Planung und Gestaltung beteiligen woll-

ten. Ein Ergebnis der Arbeitsgruppe „Gestaltung und Nutzung der Freiflächen“ war z.B. 

dass die Planung dahingehend modifiziert wurde, dass neben den Mietergärten auch 

gemeinschaftlich nutzbare Gärten für die Bewohnerinnen und Bewohner der oberen 

Stockwerke vorgesehen wurden. Die Arbeitsgruppen „Gemeinschaftsangebote“ und 

„Nachbarschaft“ wurden nach dem ersten Treffen zusammengelegt. In dieser Gruppe 

wurden z.B. die Gründung einer Schlichtungsstelle und die Gründung eines Bewohner-

vereins vorbereitet. 
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Die Einbindung der Anforderungen und Wünsche der Interessenten hat bei der „Gar-

tensiedlung Weißenburg“ zu einer Optimierung der Planung geführt. Es wurden von 

den Haushalten Aspekte eingebracht, die bis dahin unberücksichtigt geblieben waren. 

Neben der konkreten Einflussnahme der späteren Nutzerinnen und Nutzer auf die Pla-

nung und den Bau der Siedlung sowie der speziellen Ausgestaltung ihrer Wohnung hat 

das Beteiligungsverfahren auch dabei geholfen, nachbarschaftliche Strukturen 
aufzubauen. Im August 2001 wurde auf Initiative der Bewohnerinnen und Bewohner 

der Bewohnerverein gegründet. Der Verein ist für die Organisation und Selbstverwal-

tung der Gemeinschaftsräume zuständig und bildet einen organisatorischen Rahmen 

für die Schlichtungsstelle zur Sicherung der Autofreiheit. 

Die Tiefe der Entscheidungsmöglichkeiten variierte je nach Stand des Projekts. In eini-

gen Bereichen beschränkte sich die Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner 

auf reine Information und Vermittlung von Inhalten und bei anderen Bereichen, wie 

z.B. bei der Gestaltung der hausbezogenen Freiflächen oder Organisation von Aktivitä-

ten und Gemeinschaftsräumen, konnten die Bewohnerinnen und Bewohner sogar 

selbst entscheiden. Allerdings waren die tatsächlichen Mitgestaltungsmöglichkeiten 

durch den Zeitpunkt des Beteiligungsbeginns stark eingeschränkt. Die städtebaulichen 

Planungen sowie die Hochbauplanung standen in weiten Teilen bereits fest. 

Für die Wohnungsgesellschaft Münsterland (WGM), die die Siedlung realisiert hat, war 

vor allem die Bewohnerfindung und -bindung im Rahmen des Beteiligungsverfah-

rens relevant. Auf den so genannten Belegungsmärkten wurden die Nachbarschaften 

gebildet und die Wohnungen belegt. Im Ergebnis waren vier Monate vor Baubeginn 

des 1. Bauabschnitts bereits rd. 75% der Wohnungen vermietet; im 2. Bauabschnitt 

waren es rund 60%. Dies ist ein ungewöhnlich hoher Vermietungsstand, der ohne die 

intensive Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit sicherlich nicht hätte erreicht werden 

können (vgl. Interview Börtz). Dadurch, dass die Bewohnerbeteiligung zu 98% vom 

Land Nordrhein-Westfalen gefördert wurde, standen diesen Vorteilen auf Seiten des 

Wohnungsunternehmens kaum Kosten gegenüber. 

Verschiedene Zeitpunkte für den Beginn der Beteiligung und mögliche 
Intensitäten der Beteiligung 

Obwohl sich die Vorgehensweise in Münster aus Sicht der Projektbeteiligten bewährt 

hat (vgl. Interview Hücking, Interview Börtz und Interview Krause), kann das für die 

Weißenburgsiedlung entwickelte Verfahren nicht als Patentlösung für andere Projekte 

betrachtet werden. Das Beteiligungsverfahren muss im Einzelfall individuell auf das 

Wohnungsbauvorhaben abgestimmt werden. Entscheidende Faktoren, die dabei beach-

tet werden müssen, sind der Zeitpunkt, zu dem die Beteiligung einsetzt und das Aus-

maß der Beteiligungsmöglichkeiten. So hängt die Wirkung von Nutzerbeteiligung und -

mitbestimmung entscheidend von dem Grad der Beteiligungs- und Entscheidungsmög-
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lichkeiten ab. Mitwirkung ohne tatsächliche Entscheidungsmöglichkeiten bleibt häufig 

nutzlos (vgl. Selle 1989: 17). 

Damit die Entscheidungsspielräume möglichst groß sind, sollte die Nutzerbeteiligung 

möglichst früh beginnen. Das Beteiligungsverfahren bei der „Gartensiedlung Weißen-

burg“ setzte z.B. zu einem Zeitpunkt ein, als schon wesentliche Grundsatzentscheidun-

gen und Rahmensetzungen erfolgt waren. Vor der Einbeziehung der zukünftigen Be-

wohnerinnen und Bewohner standen bereits die Grundzüge der städtebaulichen Pla-

nung sowie die Abstimmung zwischen der Stadt Münster und der WGM bezüglich des 

Anteils der Miet- und Eigentumswohnungen fest. Dadurch waren die Mitbestimmungs-

möglichkeiten der Beteiligten von Anfang an eingeschränkt. Allerdings gaben diese im 

Vorfeld des Beteiligungsverfahrens getroffenen Entscheidungen dem Beteiligungspro-

jekt auch einen Rahmen mit einem überschaubaren Zeitraum und einem festen Kreis 

an Akteuren. An diesem Beispiel lässt sich gut nachvollziehen, dass es keinen opti-
malen Startpunkt für die Bewohnerbeteiligung gibt. Je früher die Beteiligung 

beginnt, desto größer sind die Einflussmöglichkeiten der zukünftigen Bewohnerinnen 

und Bewohner. Dafür liegt aber der Abschluss des Bauvorhabens und somit der Ein-

zugstermin noch in weiter Ferne. (vgl. Website ILS Wohnen plus Mobilität b). 

Neben dem Startpunkt können auch verschiedene Intensitäten der Beteiligung unter-

schieden werden: Selle unterscheidet beispielsweise Mitwirkung, Mitbestimmung und 

Selbstverwaltung105 als Formen der Beteiligung im Wohnungsbereich. Bei der Bewoh-

nerbeteiligung in der „Gartensiedlung Weißenburg“ steht vor allem die Mietermitwir-

kung im Vordergrund, während Selbstverwaltung nicht stattfindet. Ein Beispiel für wei-

tergehende Bewohnerbeteiligung findet sich im Hamburger Quartier „Zeisewiese“. Dort 

wurden einige Häuser nach den Vorstellungen von Nachfragergruppen erstellt, die 

nicht das notwendige Eigenkapital aufbringen konnten, um selber als Bauherrengrup-

pe106 aufzutreten zu können (z.B. das Projekt „rosaluxuslilalottaburg“, oder das Projekt 

des Vereins „Arche Nora“ für ältere Frauen). Bei diesen Projekten konnten die späteren 

Bewohnerinnen nicht nur im Vorfeld bei der Gebäude- und Grundrissplanung mit-

bestimmen, sondern sie haben auch in der Nutzungsphase bestimmte Selbstverwal-
tungsrechte, z.B. Mitbestimmung bei Neubelegungen. In diesem Fall kann von einer 

weit reichenden Mitbestimmung und Selbstverwaltung gesprochen werden. 

Im Quartier „Zeisewiese“ finden sich allerdings auch Projekte, bei denen eine eher 

marginale Nutzerbeteiligung durchgeführt wurde. Der Altonaer Spar- und Bauverein, 

der mit vier Häusern an der Realisierung des Quartiers beteiligt war, hat z.B. in unter-

schiedlichem Maße die späteren Nutzerhaushalte beteiligt. Bei der Hälfte der 40 öffent-

lich geförderten Wohnungen (1. und 3. Förderweg) wurden die zukünftigen Nutzerin-

                                           
105  Die Unterschiede können hier nicht im Detail dargestellt werden. Ein Systematisierungsversuch findet 

sich bei Selle 1989: 17. 
106  Die Planung durch Baugemeinschaften wird in Kap. 5.2.1.2 betrachtet. 
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nen und Nutzer vor Beginn der Grundrissfestlegung und bei der anderen Hälfte ab 

Rohbaufertigstellung an der Planung der Wohnungen beteiligt. Für die 20 Wohnungen, 

bei denen die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer von Beginn an die Gelegenheit hat-

ten sich an der Planung zu beteiligen, wurde als Auftakt eine Planungswerkstatt veran-

staltet. Die zukünftigen Mieterinnen und Mieter konnten für ein Wochenende in einem 

Seminarhotel die Grundrissentwürfe für ihre Wohnungen entwickeln und mit den Archi-

tekten beraten. Vorgegeben waren bereits die Kubatur und die Größe der Wohnungen. 

Die Grundrisse für die 20 Wohnungen, bei denen Nutzerbeteiligung erst ab Rohbaufer-

tigstellung einsetzte, wurden von der Architektin konzipiert und mit den künftigen Nut-

zerinnen und Nutzern unter Berücksichtigung von Änderungswünschen abgestimmt. 

Für die Innenausstattung wurden verschiedene Vorschläge zu Fliesen, Armaturen, 

Wandfarben, Küchendesign und Fußbodenbelag gemacht aus denen die Mieterinnen 

und Mieter die ihren Wünschen entsprechende Ausstattung auswählen konnten. Die 

Beteiligung beschränkte sich hier, ähnlich wie bei der Gartensiedlung Weißenburg, auf 

die Planungsphase. Nach dem Einzug wurden den Genossenschaftsmitgliedern keine 

besonderen Selbstverwaltungsrechte für ihr Gebäude eingeräumt107. Dennoch war die 

Resonanz auf das Wohnungsbauvorhaben mit Nutzerbeteiligung in diesem Fall sehr 

hoch. Nur eine Woche nachdem der Altonaer Spar- und Bauverein seine Mitglieder 

über das Vorhaben informiert hatte, meldeten sich für die 40 Wohnungen 242 Interes-

senten (vgl. Huke-Schubert, Kowalski 2000: 83). Die Genossenschaft zieht aus dem 

Projekt das Fazit, dass Bewohnerbeteiligung hohe Zufriedenheit auf beiden Seiten be-

wirkt und durch die Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der Mieter eine 

Nachfrageorientierung des Angebotes garantiert wird (vgl. Interview Voss). Daneben 

sieht der Altonaer Spar- und Bauverein in der Nutzerbeteiligung ein gutes und sehr 

öffentlichkeitswirksames Marketinginstrument, dass das Unternehmen von Konkurren-

ten am Markt positiv abgrenzt und ihm ein positives Image verleiht (vgl. Huke-

Schubert, Kowalski 2000: 83). 

Die drei recht unterschiedlichen Beteiligungsverfahren in Münster und Hamburg ver-

deutlichen, dass Nutzerbeteiligung beim Wohnungsbau in verschiedenen Intensitäten 

und mit verschiedenen Startpunkten möglich ist. Alle drei Beteiligungsverfahren wer-

den von den Akteuren vor Ort positiv bewertet. Eine Beteiligung, die früh (d.h. zu ei-

nem Planungszeitraum, bei dem noch weitgehende Veränderungsspielräume bei der 

Planung bestehen) einsetzt und den Nutzerinnen und Nutzern weitgehende Einfluss-

möglichkeiten einräumt, kann allerdings am ehesten urbanes Wohnen mit Qualitä-
ten verbinden, die bisher vor allem mit dem Eigenheim in Verbindung ge-
bracht wurden. Durch umfassende Mitgestaltungsmöglichkeiten könnte ein Anreiz für 

                                           
107  Bei Genossenschaften haben die Mitglieder als Wohnungsnutzer bereits aufgrund ihres satzungsgemä-

ßen Status und ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten im Rahmen der genossenschaftlichen Gremien einen 
anderen Stellenwert. Allerdings sind die meisten größeren Genossenschaften aufgrund der hohen Mit-
gliederzahlen von dem ursprünglich engen Kontakt zu ihren Mitgliedern abgerückt. 
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Umland-Wanderung entfallen. Frühzeitige und verbindlich angelegte Partizipationspro-

zesse tragen zu einer hohen Akzeptanz und umfangreicher Berücksichtigung in-
dividueller Wohnbedarfe bei. 

Vorteile durch Bewohnerbeteiligung 

Zusammenfassend lassen sich folgende Vorteile der Bewohnerbeteiligung herausstel-

len: 

• Die Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer führt zu nutzer- und nut-
zungsgerecht gestalteten Wohnungen und Wohnumfeldern. Dadurch 

kann die Lebensqualität gesteigert und der Gebrauchswert einer Wohnung und 

eines Wohnumfeldes für potenzielle Nutzerhaushalte erhöht werden. 

• Die Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner führt zur Bildung nachbar-
schaftlicher Strukturen (vgl. Mattern 1999: 11). Die Einbindung der späte-

ren Bewohnerinnen und Bewohner, z.B. bei Planung, Gestaltung und beim Bau 

von Spielplätzen und Freiflächen, fördert noch vor dem Bezug der Wohnungen 

den nachbarschaftlichen Austausch und die Bildung von Nachbarschaften. 

• Schließlich wird durch Beteiligung beim urbanen Wohnungsbau eine Qualität 

geschaffen, die bisher vorwiegend den Eigenheimen vorbehalten war, nämlich 

die Selbst- bzw. Mitbestimmung bei Wohnungsbau und Wohnen. 

• Für die Wohnungsanbieter ergibt sich der Vorteil, dass die an den Wünschen 

der Nutzerinnen und Nutzer orientierten Wohnungsangebote zu besseren 
Vermarktungs- bzw. Vermietungsmöglichkeiten führen. Beim Mietwoh-

nungsbau stellen die Wohnungsunternehmen, die sich auf diesen Prozess ein-

lassen, einen engeren Kontakt zu ihren Mietern her und verschaffen sich da-

durch Wettbewerbsvorteile. 

• Darüber hinaus ergibt sich für die Wohnungsanbieter der Vorteil, dass Bewoh-

nerinnen und Bewohner, die bei der Planung und Gestaltung eingebunden wa-

ren, später auch die Ergebnisse mittragen. Das hat im Mietwohnungsbau ge-
ringere Fluktuation und weniger Vandalismus zur Folge. „Was ich selber 

mitgestalte, das mache ich auch nicht kaputt, das ist auch nachhaltiger. Je 

mehr man Beteiligungsmöglichkeiten anbietet, desto höher ist die Selbstver-

antwortung“ (Interview Bura). 

Hemmnisse für Bewohnerbeteiligung beim Wohnungsneubau 

Trotz dieser Vorteile konzentriert sich die Bewohnerbeteiligung beim Wohnungsneubau 

in der Praxis vorwiegend auf Modellprojekte, deren Ziel die Schaffung besonderer sozi-

aler und ökologischer Qualitäten ist. In den meisten Fällen werden dabei die Beteili-

gungsverfahren mit öffentlichen Mitteln gefördert (vgl. Siemonsen 2000: o.S.). Darüber 
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hinaus werden Beteiligungsverfahren eingesetzt, um neue Ansätze, wie z.B. autofreies 

Wohnen oder auch nutzungsneutrale Grundrisse auf ihre Akzeptanz zu prüfen (z.B. 

Gartensiedlung Weißenburg). Bewohnerbeteiligung, die, wie im Fall des Altonaer Spar- 

und Bauvereins, nicht durch Fördermittel finanziert wird, ist bislang eher die Ausnah-

me. 

Die geringe Verbreitung in der wohnungswirtschaftlichen Praxis lässt sich zum Teil auf 

Probleme zurückführen, die mit Bewohnerbeteiligung verbunden sein können. Ein Hin-

dernis ist z.B. die lange Planungsdauer vieler Wohnungsbauprojekte. Der Zeitpunkt 

vom Beginn der Beteiligung bis zur Fertigstellung ist für viele Wohnungssuchende zu 

lang. Es ist fraglich, ob diejenigen, die sich an der Planung beteiligen, später auch tat-

sächlich in die Wohnungen einziehen (vgl. Junker 2000: 436). Insbesondere woh-

nungssuchende Mieterinnen und Mieter orientieren sich vorwiegend an den akuten 

Bedarfen, die möglichst schnell befriedigt werden müssen. 

Fachleute befürchten teilweise, dass die Beteiligten als Laien die professionellen Pla-

nungen verschlechtern. Dass aber auch Fachleute nicht immer richtige Entscheidungen 

treffen, zeigen zahlreiche Beispiele verfehlter Planungen aus der Vergangenheit. „Nut-

zerperspektiven tragen in der Regel zusätzliche Erfahrungswerte und neue Aspekte in 

die Planungen hinein“ (Bura 2002: 39). Daneben setzen Nutzerinnen und Nutzer häufig 

andere aber ebenso wichtige Prioritäten. 

Darüber hinaus kostet Beteiligung die Wohnungsanbieter zunächst einmal Geld. Der 

Planungsprozess kann sich verlängern, es müssen Mitarbeiter für die Betreuung des 

Beteiligungsprozesses bereitgestellt und/oder externe Moderationen beauftragt wer-

den. Das sind Kosten, die nicht über die Baumaßnahme abgerechnet werden können. 

Obwohl das Engagement, die Erfahrungen und die Potenziale, die von Nutzerinnen und 

Nutzern in die Planung eingebracht werden, langfristig Vorteile bringen, schrecken die 

kurzfristig entstehenden Kosten viele Wohnungsanbieter ab. 

Fazit und Empfehlungen: 

Die Beteiligung der späteren Nutzerinnen und Nutzer durch die Wohnungsanbieter 

kann die Attraktivität urbaner Wohnungsangebote deutlich steigern. Nutzerangepasste 

Wohnungen und Wohnumfelder sowie gute nachbarschaftliche Bindungen sind Qualitä-

ten, die beim herkömmlichen Wohnungsbau in der Stadt kaum angeboten werden. 

Grundsätzlich gilt, dass eine früh einsetzende Beteiligung mit umfangreichen Mit-

bestimmungs- und Selbstverwaltungsmöglichkeiten (auch nach Abschluss der Baupha-

se) die meisten Vorteile bietet. Die Wohnungsanbieter sollten allerdings auch nachfra-

gende Haushalte berücksichtigen, die keine Zeit und kein Interesse haben, sich über 

mehrere Monate oder Jahre in einem Planungsprozess zu engagieren. Daher sind ne-

ben den umfassenden Beteiligungsangeboten auch Beteiligungsangebote sinnvoll, die 

in weiter fortgeschrittenen Planungsstadien einsetzen (vgl. Beteiligung durch den Alto-
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naer Spar- und Bauverein im Quartier „Zeisewiese“). Neben der Beteiligung an der 

Planung des Gebäudes, der Wohnungen und des Wohnumfelds sollte auch verstärkt 

die Möglichkeit zur Mitbestimmung und Selbstverwaltung bei der Nutzung des Wohn-

raums angeboten werden, um urbanes Wohnen und selbstbestimmtes Wohnen zu 

verbinden und somit wesentliche Qualitäten des Eigenheims auf urbane Wohnungsan-

gebote im Geschosswohnungsbau zu übertragen. 

Die Initiative zur weiteren Verbreitung von Nutzerbeteiligung beim Wohnungsbau muss 

von den Wohnungsunternehmen und sonstigen Wohnungsanbietern ausgehen. Unter 

dem Druck, die Wohnungsangebote zukünftig stärker an den Wohnwünschen der 

Nachfragenden zu orientieren, um die Vermarktung oder Vermietung sicherzustellen, 

könnte Beteiligung zukünftig stärkere Beachtung bei den Wohnungsanbietern finden. 

5.2.1.2 Wohnraumerstellung durch Baugemeinschaften 

Ein noch weitergehender Ansatz als die Beteiligung von Nutzerinnen und Nutzern beim 

Wohnungsbau stellt die selbstbestimmte Planung und Realisierung von Wohnraum 

durch Baugemeinschaften dar. Baugemeinschaften sind rechtliche Zusammenschlüsse 

von Bauwilligen, die selbstgenutztes Wohneigentum schaffen oder geförderten Miet-

wohnungsbau für sich selber realisieren möchten und dabei Planung und Bau aktiv 

mitgestalten wollen (vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 2001: 2). Nach der Planungs- 

und Bauphase wird aus der Baugemeinschaft in der Regel eine Hausgemeinschaft. 

Daher wird heute vorwiegend die Bezeichnung Bau- und Hausgemeinschaften verwen-

det108. 

Organisationsformen von Baugemeinschaften 

Bau- und Hausgemeinschaften unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Rechts- und Fi-
nanzierungsformen sowie hinsichtlich ihrer inhaltlichen Zielsetzungen und ihrem 

Verständnis von nachbarschaftlicher Distanz und Nähe. Zunächst können Bau-

gemeinschaften unterschieden werden, die selbstgenutztes Wohneigentum schaffen 

und solche, die Wohnraum nach ihren Vorstellungen erstellen, für den sie später als 

Mieter oder Mitglieder einer Genossenschaft ein Nutzungsentgelt zahlen. Die Rechts-

form der Genossenschaft eignet sich sehr gut für die zuletzt genannte Gruppe, da sie 

vom Prinzip her ausschließlich auf die Versorgung ihrer Mitglieder ausgerichtet ist. „Sie 

hat nicht die Spekulation oder Gewinnmaximierung im Auge. Sie ist durch die gesetzli-

che Pflichtprüfung seriös und sicher und sie ist vor allem urdemokratisch und basisori-

entiert“ (Behrens 2002: 4). Auch innerhalb dieser zwei Gruppen gibt es noch zahlreiche 

                                           
108  Teilweise werden aber auch noch andere Begrifflichkeiten verwendet. Eine häufig synonym verwandte 

Bezeichnung ist „gemeinschaftliche Wohnprojekte“. „Bei STATTBAU wird zunehmend der Begriff Bau- 
und Hausgemeinschaften verwendet, weil er im Grunde das charakterisiert, worum es geht. Es ist zu-
nächst eine Baugemeinschaft und aus der wird eine Hausgemeinschaft. Der Begriff ist sehr neutral“ 
(Interview Bura). 
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verschiedene Organisationsmöglichkeiten109. Darüber hinaus wird auch häufig das so 

genannte „Bauträgermodell“ zu den Baugemeinschaften gezählt. Hierbei plant eine 

Initiativgruppe aus Mangel an Eigenkapital zusammen mit einem Bauträger (vgl. Aus-

führungen zu Beteiligung). Der Bauträger erstellt in diesem Fall den Wohnraum nach 

den Wünschen der Gruppe und sichert dieser spezielle Nutzungs- und Selbstverwal-

tungsrechte zu. Bei diesem Modell handelt sich um eine Schnittstelle zwischen intensi-

ver Bewohnerbeteiligung und Baugemeinschaften. 

Die Vielfalt der Organisationsmöglichkeiten von Baugemeinschaften lässt sich sehr gut 

im Quartier „Zeisewiese“ nachvollziehen. Während einige Hausgemeinschaften sich zu 

eigenen Genossenschaften zusammengeschlossen haben, bilden andere Hausgemein-

schaften ein eigenes Organ innerhalb einer größeren Genossenschaft. Darüber hinaus 

haben mehrere Baugemeinschaften Gebäude mit freifinanzierten und geförderten Ei-

gentumswohnungen errichtet. Nach der Baufertigstellung haben diese Baugemein-

schaften überwiegend Wohnungseigentümergemeinschaften gebildet. Stellvertretend 

kann hier das Projekt „Villa Konsens“ genannt werden. Hier haben sich die Eigentüme-

rinnen und Eigentümer vor Planungsbeginn zu einer Baugemeinschaft zusammenge-

schlossen, um gemeinsam zu bauen und zu wohnen. Die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner planten die Grundrisse und die Gestaltung der Wohnungsausstattung nach ihren 

Wünschen und führten zudem Teile des Innenausbaus in Eigenleistung aus. Entschei-

dungen bezüglich der Gemeinschaftsbereiche (z.B. Dachterrasse und Hobbyraum) und 

der Gesamtgestaltung des Gebäudes wurden im Konsens getroffen. Neben diesen von 

Baugemeinschaften realisierten Projekten, haben im Quartier „Zeisewiese“ auch private 

Investoren Wohnungen für Wohnprojekte erstellt (Bauträgermodell). Hierbei wurden in 

der Regel Projektvereinbarungen zwischen den Hausgemeinschaften und den privaten 

Investorinnen und Investoren abgeschlossen. Beispielhaft kann hier das „Frauenwohn-

projekt Zeisewiese e.V.“ des Vereins Arche Nora aufgeführt werden. Da die Teilnehme-

rinnen dieses Wohnprojekts nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügten, in ei-

gener Regie Wohnraum zu erstellen, hat eine private Investorin das Haus für diese 

Gruppe gebaut. Die Investorin hat mit der Hausgemeinschaft eine Projektvereinbarung 

getroffen, die den Bewohnerinnen z.B. ein Vorschlagsrecht bei der Wiedervermietung 

von Wohnungen einräumt. 

Wie eingangs erwähnt, unterscheiden sich Baugemeinschaften darüber hinaus bezüg-

lich ihrer inhaltlichen Ausrichtung und Auffassung von nachbarschaftlichem Zusam-

menwohnen. Es gibt Baugemeinschaften, die sich einfach nur zusammenschließen, um 

gemeinsam in der Stadt kostengünstigen Wohnraum zu schaffen, den sie mitplanen, 

mitgestalten und mitverwalten können. Bei anderen Baugemeinschaften steht das 

                                           
109  Auf die einzelnen Organisationsmöglichkeiten kann hier nicht im Detail eingegangen werden. Eine gute 

Übersicht zu den verschiedenen Organisationsmöglichkeiten für Baugemeinschaften bietet die Informa-
tionsbroschüre „Bau- und Hausgemeinschaften – Neue Lebensqualitäten  für die Stadt“ der Baubehör-
de der Freien und Hansestadt Hamburg. 
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nachbarschaftliche Zusammenleben explizit im Vordergrund (z.B. Wohnen im Alter, 

Wohnen mit Jung und Alt, Wohnen mit gemeinschaftlicher Küche oder Wohnen für 

Alleinerziehende, Wohnen für Frauen oder Wohnen mit Menschen mit Behinderungen). 

Auch Baugemeinschaften, bei denen eine bestimmte inhaltliche Ausrichtung des Woh-

nens nicht im Vordergrund steht, sind in der Regel durch gute nachbarschaftliche Be-

ziehungen gekennzeichnet. Dies ergibt sich häufig schon aus dem gemeinschaftlichen 

Planen und Bauen. Bisher überwiegen Baugemeinschaften, die mit der Realisierung des 

Wohnraums auch nachbarschaftliches Wohnen verbinden. Dies gilt insbesondere für 

die Hamburger Projektlandschaft. Im Quartier Zeisewiese finden sich z.B. Wohnprojek-

te für Haushalte mit Kindern, ein Projekt für Alleinerziehende, ein Projekt für ältere 

Frauen sowie ein Projekt bei dem ältere und junge Menschen gemeinsam unter einem 

Dach wohnen. Das Stadterweiterungsprojekt in Tübingen („Französisches Viertel / Lo-

retto-Areal“), bei dem große Teile der Wohnungen von Baugemeinschaften realisiert 

wurden, zeigt aber, dass Baugemeinschaften auch immer häufiger nur die gemeinsame 

Wohnraumerstellung anstreben. 

Zielgruppen von Baugemeinschaften 

Die bisherigen Ausführungen haben bereits erkennen lassen, dass sich Baugemein-

schaften nicht nur an eine spezielle Zielgruppe richten. Durch die verschiedenen Orga-

nisations- und Rechtsformen sprechen Baugemeinschaften verschiedene Nachfrager-

gruppen an und bieten diesen Haushalten Alternativen zur Abwanderung ins Umland. 

Insbesondere Baugemeinschaften, die sich als Wohnungseigentümergemeinschaften 

organisieren und Eigentumswohnungen mit oder ohne Förderung realisieren, stellen 

eine Alternative zum Einfamilienhaus im Umland der Stadt dar. Die vielfältigen Projekt-

beispiele zeigen zudem, dass alle Altersgruppen und Haushaltstypen vertreten sind. 

Besonders stark sind bei den bisherigen Projekten allerdings junge Familien mit Kin-

dern vertreten. Es folgen ältere Menschen, die Alternativen zum Heim und zur Isolation 

suchen. Eine andere Gruppe bilden die alleinstehenden und alleinerziehenden Frauen 

(vgl. Brech 1999: 60). „Das sind die Gruppen, die ‚mehr wohnen’, das heißt, stärker auf 

ein wohnfreundliches Wohnumfeld angewiesen sind“ (Interview Bura). Darüber hinaus 

sind Baugemeinschaften für Menschen interessant, die eine bestimmte Vorstellung vom 

Wohnen umsetzen möchten, die der Wohnungsmarkt in der gewünschten Form nicht 

bietet. Dazu gehören thematische Wohnungsangebote wie „Wohnen und Arbeiten“, 

„Wohnen und kulturelle Aktivitäten“, „autofreies Wohnen“ oder „ökologisches Woh-

nen“. Da Baugemeinschaften insbesondere für Haushalte mit Kindern und ältere Men-

schen erhebliche Vorteile bieten, werden diese Qualitäten von Baugemeinschaften für 

diese Gruppen im Folgenden noch einmal detaillierter dargestellt. 
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Wohnen mit Kindern in der Stadt 

Nicht alle Haushalte mit Kindern möchten zwangsläufig ins Umland wandern. Die Städ-

te bieten mit kurzen Wegen zu Einkaufsmöglichkeiten, Kinderbetreuung und Arbeits-

stätten insbesondere für Alleinerziehende viele Vorteile. Der Wunsch, mit den Kindern 

in der Stadt in eine größere Wohnung zu ziehen, scheitert häufig an geeignetem und 

bezahlbarem Wohnraum. Wohnprojekte von Baugemeinschaften in der Stadt bieten 

hier eine Alternative. Durch den Zusammenschluss zu Baugemeinschaften können die 

Beteiligten die Wohnungen und das Wohnumfeld ihren eigenen Bedürfnissen und den 

Bedürfnissen der Kinder entsprechend gestalten. „Durch Baugemeinschaften ist es 

möglich im verdichteten Raum Wohnraum zu schaffen, bei dem es sich die Haushalte 

vorstellen können, auch mit den Kindern zu wohnen“ (Interview Huke-Schubert). 

Wohnprojekte können zudem, wenn sie gemeinschaftlich ausgerichtet sind, eine Reihe 

von Erleichterungen bringen. Dazu gehören gemeinschaftliche Kinderbetreuung und 

gemeinsame Organisation der Einkäufe. Insbesondere Alleinerziehende profitieren auf-

grund zeitlicher Restriktionen (Dreifachbelastung durch Kinder, Beruf und Haushalt) 

noch stärker von diesen Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung. Neben den 

Arbeitsentlastungen im täglichen Leben ergeben sich Kosteneinsparungen durch die 

gemeinsame Nutzung von Geräten und Räumen und durch gemeinsame Sanierungsar-

beiten. Schließlich ermöglichen es gemeinschaftlich ausgerichtete Bau- und Hausge-

meinschaften den Haushalten, ihren Kindern eine überschaubare und geschützte Ge-

meinschaft zu bieten, in der viele Möglichkeiten sozialer Kontakte zu anderen Kindern, 

aber auch zu anderen Erwachsenen bestehen (vgl. Fedrowitz, Gailing 2003: 57). Dies 

ist vor allem in innerstädtischen Lagen sonst nicht ohne weiteres möglich. Auch im 

Quartier „Zeisewiese“ sind Haushalte mit Kindern sehr stark vertreten. „Auf der Zeise-

wiese haben überwiegend Familien mit Kindern gebaut. Der Kinderanteil liegt sehr 

hoch“ (Interview Huke-Schubert). Bei einigen Projekten steht das Wohnen mit Kindern 

explizit im Vordergrund. Die Blockinnenbereiche sind dementsprechend kindergerecht 

gestaltet und bilden geschätzte Aufenthalts- und Spielbereiche für die Kinder. 

Selbständige Lebensführung im Alter durch gemeinschaftliches Wohnen in der Stadt 

Insbesondere für die wachsende Gruppe der alleinstehenden älteren Menschen (vgl. 

Kap. 4.3) bieten Bau- und Hausgemeinschaften besondere Qualitäten110. Das Zusam-

menleben mit anderen älteren Menschen oder in gemischten Gemeinschaften mit jün-

geren Menschen und Kindern ist für diese Gruppe eine Alternative zum Alleinleben. 

„Angesichts der abnehmenden Bedeutung der Großfamilie bieten die Wohnprojekte 

eine Alternative zur Vereinsamung in der eigenen Wohnung oder mangelnder Selbstbe-

                                           
110  Ältere Menschen gehören zwar nicht in besonderem Maße zu der Gruppe der Umlandwanderer (vgl. 

2.3) könnten aber durch attraktive Angebote in der Stadt dazu bewogen werden, aus dem Umland in 
die Stadt zu ziehen, z.B. wenn das Eigenheim zu groß und arbeitsaufwendig geworden ist. 
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stimmung im Altenheim“ (MFJFG 2000: 7). Darüber hinaus können Wohnprojekte Hil-

festellungen bei alltäglichen Problemen leisten. „Im Alter nicht allein zu sein, sondern 

um sich herum junge und aktive alte Menschen zu haben und mit ihnen mitten im Le-

ben zu stehen, gibt Sicherheit“ (Freie und Hansestadt Hamburg 2002: 31). Durch ge-

genseitige Unterstützung und Hilfeleistungen können die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner länger in ihren Wohnungen bleiben. Insbesondere Wohnprojekte mit gemischten 

Altersstrukturen („Wohnen für Jung und Alt“) bieten die Chance durch eigenverant-

wortliches und solidarisches Miteinander den „Teufelskreis alt-allein-pflegebedürftig-

Heimeinweisung“ zu durchbrechen (vgl. Brech 1999: 111). In der Gruppe lassen sich 

auch professionelle Dienstleistungen (z.B. mobile Pflege, Einkäufe, Raumpflege) effek-

tiver nutzen, da die Nachfrage gebündelt wird. Es werden Preissenkungen möglich und 

einige Dienstleistungen rentieren sich erst ab einer bestimmten Nachfragebündelung. 

Potenziale von Baugemeinschaften – Wie erhöhen Baugemeinschaften die 
Qualität urbanen Wohnens? 

Baugemeinschaften bergen, wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, erhebli-

ches Potenzial, um die Qualitäten von urbanem Wohnen zu verbessern. Nachfolgend 

werden die wichtigsten Aspekte zusammenfassend dargestellt: 

• Baugemeinschaften ermöglichen Mitbestimmung bei der Planung und 
Selbstverwaltung: Das Mitgestalten und Entwerfen der eigenen Wohnung ist 

eine wesentliche Qualität von Baugemeinschaften (vgl. Ausführungen zu Betei-

ligung). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Baugemeinschaften können 

gemeinsam mit den Architektinnen und Architekten die Gestaltung ihrer Gebäu-

de, Wohnungen sowie der Freiflächen mitbestimmen. Bisher waren diese Mög-

lichkeiten der Mitbestimmung eher den Eigenheimbauern vorbehalten (Behrens 

2002: 3). Nach der Planungs- und Bauphase behalten die Haushalte auch wei-

terhin Verantwortung für ihr Projekt. Dies betrifft zum Beispiel Einflussmöglich-

keiten bei der Nachbelegung von frei werdenden Wohnungen sowie bei der In-

standhaltung und Verwaltung der gemeinschaftlichen Anlagen (z.B. der Freiflä-

chen). 

• Baugemeinschaften ermöglichen sicheres und nachbarschaftliches 
Wohnen: Die von Baugemeinschaften realisierten Projekte bieten auch beim 

Mietwohnungsbau dauerhaft sichere Wohnmöglichkeiten. „Es ist in der Regel 

eine Identität von Nutzern und Trägern gegeben. Man muss daher keine Angst 

vor den Unsicherheiten des Wohnungsmarktes haben (Eigenbedarf, Mietpreis-

steigerungen etc.). Man hat eine Wohn- und Mietsicherheit“ (Interview Bura). 

Darüber hinaus bieten Baugemeinschaften auch soziale Sicherheit. Häufig be-

stehen bei den Wohnprojekten enge nachbarschaftliche Netze, die Unterstüt-

zung bei alltäglichen Notsituationen bieten, aber teilweise auch weitergehende 

Unterstützung wie z.B. Aufgabenteilung bei der Kinderbetreuung oder bei Ein-
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käufen111. Das sind Qualitäten, die auch das Eigenheim im Umland in dieser 

Form nicht bietet (vgl. Interview Bura). Bau- und Hausgemeinschaften, bei de-

nen auch das gemeinschaftliche Wohnen im Vordergrund steht, können vor 

dem Hintergrund von Pluralisierung und Singularisierung der Gesellschaft teil-

weise Funktionen übernehmen, die Familien nicht mehr übernehmen. Dazu ge-

hören Kommunikation und Unterstützung im Alltag für Alte, Alleinerziehende, 

Familien mit Kindern, bei Krankheit und Überforderung (vgl. Becher, Bura 

2002: 14). Zusätzlich können in Zusammenarbeit mit professionellen Leistungs-

anbietern nutzerorientierte Konzepte entwickelt und umgesetzt werden, die z.B. 

die Pflege von alten oder kranken Bewohnerinnen und Bewohnern im gewohn-

ten Umfeld möglich machen. Des Weiteren ergeben sich die Möglichkeiten für 

gemeinschaftliche Nutzung von Geräten und Räumen sowie für eine 

gemeinsame Gartennutzung. Da sich die Nachbarschaft schon während der 

Planungsphase kennen lernt entstehen von Anfang an tragfähige Strukturen. 

• Das Erstellen von Wohnraum durch Baugemeinschaften kann Kosten 
sparen: Baugemeinschaften können ihre Bauvorhaben oft kostengünstiger rea-

lisieren als wenn sie Wohnungen von einem Bauträger kaufen. Da sie selber als 

Bauherren auftreten, sparen sie die Kosten für die Vermarktung, das 
Leerstandsrisiko und die Gewinnmarge des Bauträgers (vgl. Freie- und 

Hansestadt Hamburg 2001: 6). Die Stadt Hamburg führt in einer Beispielrech-

nung auf: „Bei Eigentumswohnungen liegen die Kosten je Quadratmeter Wohn-

fläche bei Baugemeinschaften um rd. 10-20% d.h. um etwa 400-800 DM nied-

riger als entsprechende Angebote auf dem freien Markt“ (Frei und Hansestadt 

Hamburg 2001: 6). Weitere Einsparungen sind durch Selbsthilfe beim 
Bau möglich. Während Eigenleistungen im Eigenheimsektor weit verbreitet 

sind, ist es in der Regel bei Eigentumswohnungen und Mietwohnungen im Ge-

schosswohnungsbau nicht möglich, die Kosten durch Eigenleistungen zu senken 

(die Wohnungen werden i.d.R. erst angeboten, nachdem sie fertiggestellt sind). 

Bei Baugemeinschaften ist je nach Qualifikation und Zeit ein Eigenanteil von 

10% der Gesamtkosten in Selbsthilfe möglich (vgl. Frei- und Hansestadt Ham-

burg 2001: 15)112. Des Weiteren achten Baugemeinschaften (sowohl bei der 

Realisierung von Mietwohnungen als auch bei Eigentumsprojekten) nicht nur 

auf die Baukosten, sondern verstärkt auch auf die Folgekosten, die sich aus 

der Bewirtschaftung des Gebäudes und der Wohnungen ergeben. Zudem kann 

die gemeinschaftliche Produktion von Wohnraum aufgrund der Mengeneffek-

                                           
111  Das variiert je nach inhaltlicher Ausrichtung der Projekte. Bei einigen Projekten steht der Ansatz der 

gegenseitigen Unterstützung im Vordergrund. 
112  Insbesondere das Erstellen von nichttragenden Wänden, Installationsarbeiten (bei entsprechender 

Qualifikation), Maler und Tapezierarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und die Gestaltung und Bepflanzung 
von Außenanlagen eignen sich für Selbsthilfeleistungen. 
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te Kosten reduzieren und damit die Schwelle zur Eigentumsbildung senken. 

Baugemeinschaften sind daher insbesondere für solche Haushalte eine Alterna-

tive, die in der Stadt wohnen möchten, sich die Wohnungen (Mietwohnungen 

und Eigentumswohnungen), die auf dem freien Markt angeboten werden, aber 

nicht leisten können (vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 2001: 2). 

Durch diese Vorteile stellen Baugemeinschaften eine interessante Alternative zu Inves-

torenprojekten in der Stadt und insbesondere auch zum Bauen und Wohnen im Um-

land dar. Darüber hinaus entsteht den Kommunen durch Baugemeinschaften ein gro-

ßer Zugewinn: 

• In Baugemeinschaften lernen sich die Nachbarn bereits während des Planungs-

prozesses kennen. Sie gestalten ihr „Wohnen“ selbst und übernehmen gleich-

zeitig Verantwortung für sich und ihre Nachbarn. „Sie eignen sich damit Teile 

der Stadt an und gestalten sie selbst“ (Becher, Bura 2002: 16). Die Gruppen 
kümmern sich auch um die Planung der öffentlichen Räume oder um 
soziale und kulturelle Aspekte in der Nachbarschaft. Davon profitiert 

auch der Standort Stadt, der als Wohnort attraktiver wird. Bau- und Hausge-

meinschaften geben durch ihre häufig sozial-integrative Ausrichtung über das 

einzelne Projekt hinaus Impulse für den Stadtteil. Darüber hinaus bieten die 

in den Gebäuden vorhandenen Gemeinschaftsräume oft einen Beitrag zur Ver-
besserung der Infrastruktur des gesamten Wohnumfelds, z.B. indem 

dort für verschiedene selbst organisierte Gruppen ein Treffpunkt besteht (Beh-

rens 2002: 6). 

• Durch Baugemeinschaften wird das urbane Wohnungsangebot um eine ent-

scheidende Qualität, die „Mitbestimmung“, erweitert. Diese Qualität fehlt bisher 

bei den von Investoren angebotenen Miet- und Eigentumswohnungen in städti-

schen Lagen. Die Angebotsvielfalt in der Stadt wird somit durch Bau-
gemeinschaften erhöht. So gehen auch die Interviewpartnerinnen und -

partner aus Hamburg davon aus, dass Baugemeinschaften einen wesentli-
chen Beitrag zur Verhinderung von Stadt-Umland-Wanderung leisten 

(vgl. Interview Bura, Interview de Buhr und Interview Huke-Schubert). Insbe-

sondere Baugemeinschaften, die sich als Wohnungseigentümergemeinschaften 

organisieren, können eine urbane Alternative zur Eigentumsbildung im 
Umland darstellen und somit Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt hal-

ten. 

Kritisch angemerkt wird teilweise, dass Bau- und Hausgemeinschaften neben ihrer 

integrativen Wirkung auch kleinräumige Segregation fördern können. Das Funktionie-

ren von Wohnprojekten beruht auf einer Segregation in Gruppen Gleichgesinnter (vgl. 

Brech 2002a: 13). Dabei besteht die Gefahr, dass mit den Gemeinschaftswohnprojek-

ten lediglich eine abgeschlossene Idylle geschaffen wird. Selle spricht in diesem Zu-
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sammenhang auch von der Gefahr, dass „gated communities“ entstehen könnten (Sel-

le 2001: o.S.). Da die Projekte aber in der Regel eher kleinteilig sind, werden diese 

Segregationstendenzen von den meisten Akteuren nicht negativ beurteilt. „Die Haus-

gemeinschaften sind so klein, sie haben in der Regel eine Gruppengröße von ca. 20 

Haushalten, da kann man nicht von Segregation reden“ (Interview Bura). Selbstge-

wählte Nachbarschaften fördern zu einem gewissen Grad die Wohnzufriedenheit. „Ein 

Stück Segregation dient dem Wohlfühlen der Menschen. Unter Gleichen kann man 

Netze aufbauen“ (Interview Bura). Dazu kommt, dass öffentlich geförderte Projekte 

Wohnraum für benachteiligte Bevölkerungsgruppen bereitstellen müssen und daher 

häufig eine gemischte Bewohnerstruktur aufweisen. Auch im Quartier „Zeisewiese“ ist 

die Bevölkerungsstruktur durch die verschiedenartigen Projekte und die Mischung ge-

förderter und freifinanzierter Wohnungen sehr heterogen. Freifinanzierte Eigentums-

wohnungen befinden sich z.B. in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wohnungen, die der 

Verein „Jugend hilft e.V.“ für Wohnungsnotfälle errichtet hat; ein Projekt von alleinste-

henden älteren Frauen grenzt unmittelbar an ein Projekt für Alleinerziehende und Fa-

milien mit Kindern. 

Derzeitige Bedeutung von Baugemeinschaften auf den Wohnungsmärkten 
und bestehende Hemmnisse 

Trotz der überwiegend positiven Auswirkungen sind Baugemeinschaften auf dem städ-

tischen Wohnungsmarkt immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Selbst in Hamburg, 

einer Stadt mit Vorbildfunktion in diesem Bereich, beträgt der Anteil der durch Bauge-

meinschaften erstellten Wohnungen nur ca. 1-2% des gesamten jährlichen Neubauvo-

lumens113 (vgl. Interview de Buhr). Allerdings lassen sich aus der geringen Verbreitung 

nur bedingt Rückschlüsse auf die Nachfrage ziehen. „Mangels Einbindung in die örtli-

chen Planungskonzepte entstehen neue Wohnformen nur mühsam und ohne struktu-

relle Basis. Auf diese Weise kann nicht festgestellt werden, ob sie ein relevantes Nach-

fragesegment sind, denn sie treten ja nicht in Konkurrenz zu den traditionellen Ange-

boten“ (Brech 1999: 60). Baugemeinschaften und gemeinschaftliche Wohnprojekte 

sind zudem noch relativ unbekannt. Wie die Ausführungen in Kapitel 4 ergeben haben, 

ist das familiengerechte Wohnen im eigenen freistehenden Einfamilienhaus nach wie 

vor das vorherrschende Wohnleitbild. Mit zunehmendem Bekanntheitsgrad der Bauge-

meinschaften könnte auch die Nachfrage weiter ansteigen. „Die Nachfrage nach Bau-

gemeinschaften ist steigend. Das zeigen uns auch die Besucherzahlen auf den Wohn-

projektetagen. Es kommen jetzt so um die 1000 Leute zu den Veranstaltungen. Der 

Bedarf ist recht groß und er wird umso größer, je mehr man das Thema publik macht“ 

(Interview Bura). 

                                           
113  „Im Durchschnitt werden in Hamburg 3.000 – 6.000 Wohnungen pro Jahr errichtet, davon werden ca. 

1,5 % (60 bis 100 Wohnungen) von Baugemeinschaften errichtet“ (Interview de Buhr). 
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Unterstützungsmöglichkeiten für Baugemeinschaften 

Da die Planung mit Baugemeinschaften schwieriger ist als die Planung klassischer Bau-

vorhaben, benötigen Baugemeinschaften Unterstützung von den Kommunen und den 

Ländern. Die Unterstützung für Baugemeinschaften in Hamburg ist hierbei vorbildhaft. 

Das liegt zum Teil daran, dass die Stadt über langjährige Erfahrungen mit Bau- und 

Hausgemeinschaften verfügt und Baugemeinschaften in Hamburg als wichtiges Ele-

ment der Wohnungspolitik gelten. Im Folgenden werden die Unterstützungsmöglichkei-

ten aufgeführt, mit denen Städte und Länder Baugemeinschaften fördern können. 

Beratung 

Baugemeinschaften benötigen vor allem Beratung und organisatorische Unterstützung. 

Der Prozess von der Planung bis zur Nutzung der Wohnung ist sehr aufwändig und 

erfordert teilweise Fachwissen. Zu Beginn des Prozesses müssen verschiedene Fragen 

geklärt werden. So ist es wichtig, die Anzahl der Wohneinheiten, den Mix aus Wohnun-

gen verschiedener Größe, technische Standards und Baustoffe festzulegen. Daneben 

müssen Fragen der Bewohnerzusammensetzung (Bildung von Nachbarschaften, Fest-

legung der Haushaltstypen) sowie gegebenenfalls Fragen zu der thematischen Ausrich-

tung (z.B. autofreies Wohnen) geklärt werden. Des Weiteren gilt es gleich zu Beginn 

eine Reihe von Rechts- und Finanzierungsfragen zu klären (z.B. Wohneigentum oder 

Miete, beides nebeneinander oder genossenschaftliches Wohnen). Es müssen die För-

dermöglichkeiten und die Folgen der angestrebten Rechtsform für die Finanzierung 

abgeklärt sowie verschieden Verträge mit Architekten, Betreuern, Baufirmen etc. abge-

schlossen werden. Diese Aufgabe können sich Beratungsstellen bei der Verwaltung 

sowie intermediäre Träger oder Beratungsstellen teilen. 

In Hamburg hat die Behörde für Bau und Verkehr (Landesebene) eine Agentur für 

Baugemeinschaften eingerichtet, die die Vorteile des gemeinschaftlichen Bauens publi-

ziert, die Beratung über private und städtische Grundstücksangebote verbessert sowie 

über die behördlichen Antrags- und Verfahrenswege informiert. Behördenintern über-

nimmt die Agentur die Koordination und Vermittlung zwischen den beteiligten Dienst-

stellen, um die Verfahrenswege kundenfreundlicher zu gestalten (vgl. Walter 2003: 2; 

Interview de Buhr). Darüber hinaus beraten intermediäre Organisationen (z.B. Statt-

bau-Hamburg) die Baugemeinschaften. Hinzu kommen Architektinnen und Architekten 

sowie Baubetreuer mit Erfahrungen bei der Planung mit Baugemeinschaften. Dies alles 

sind wichtige Ansätze, um Baugemeinschaften zu einer weiteren Verbreitung und grö-

ßeren Bedeutung zu verhelfen. In Tübingen unterstützt die Stadt Baugemeinschaften 

ebenfalls durch Serviceleistungen. Das Stadtsanierungsamt stellt durch die „Stadthaus-

börse“ Kontakte zwischen Bauwilligen und bestehenden Baugemeinschaften her, ver-

mittelt Grundstücke und begleitet die Baugemeinschaften unter Einbindung der Fach-

ämter während des gesamten Bauvorhabens. 
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Die Hamburger Projektlandschaft und die Quartiere „Französische Viertel“ und „Loret-

to-Areal“ in Tübingen zeigen, dass es möglich ist, die Förderung der Neuinitiierung von 

Baugemeinschaftsprojekten zu institutionalisieren, indem Anlaufstellen für Informatio-

nen und Beratung geschaffen werden. Es ist wichtig, dass die Strukturen dafür nicht 

erst mit der Initiierung eines bestimmten Projektes, sondern dauerhaft bereitgestellt 

werden (vgl. Fedrowitz, Gailing 2003: 76). 

Flächenbereitstellung 

Eine wichtige Voraussetzung für die Unterstützung von Baugemeinschaften, die Woh-

nungen im Neubau erstellen möchten, sind verfügbare und geeignete Bauflächen. Im 

Konkurrenzkampf um Baugrundstücke unterliegen die Baugemeinschaften häufig pro-

fessionellen Investoren. Gerade in innenstadtnahen Lagen müssen sich Wohnprojekte 

nicht nur gegen die Konkurrenz professioneller Wohnungsunternehmen, sondern auch 

gegenüber anderen (ertragreicheren) Nutzungen durchsetzen. Während private Bau-

gemeinschaften, die freifinanzierten Wohnraum erstellen, teilweise auch in der Lage 

sind, die gängigen Marktpreise zu zahlen, sind vor allem öffentlich geförderte Wohn-

projekte im Miet- und Genossenschaftswohnungsbau auf verbilligte städtische Bau-

grundstücke angewiesen. Zur Förderung von Baugemeinschaften sollten die Kommu-

nen daher das Grundstücksangebot für dieses Marktsegment ausweiten und geeignete 

Grundstücke nicht nur zu den am Markt erzielbaren Höchstpreisen veräußern. Die Städ-

te haben die Möglichkeit, Grundstücke aus ihrem Besitz nicht nur nach ökonomischen 

Gesichtspunkten, sondern auch nach inhaltlichen Vorgaben zu vergeben. Von dieser 

Möglichkeit sollten die Städte Gebrauch machen, um Wohnprojekte zu bevorzugen 

oder zumindest gleichberechtigt zu behandeln114. Denkbar wäre zum Beispiel eine fest-

gelegte Quote von städtischen Flächen, die an Baugemeinschaften veräußert werden 

muss. Den durch verbilligte Grundstücksverkäufe entstehenden Mindereinnahmen ste-

hen die oben genannten positiven Effekte von Baugemeinschaften gegenüber von de-

nen die Städte langfristig profitieren können. 

In Hamburg vergibt die Liegenschaftsverwaltung die Grundstücke für Baugemeinschaf-

ten nicht zum Höchstpreis, sondern zum Verkehrswert. Voraussetzung ist dabei, dass 

bei mindestens der Hälfte der selbstnutzenden Wohnungseigentümer die Einkommens-

grenzen der Förderung für Eigentumsmaßnahmen nicht überschritten werden. Darüber 

hinaus hat die Stadt Hamburg beschlossen 15% aller vermarktbaren öffentlichen Flä-

chen über die Agentur für Baugemeinschaften, an interessierte Baugemeinschaften zu 

vermitteln. In der Praxis ergibt sich jedoch das Problem, dass von diesen Flächen nicht 

alle den Standortwünschen der Baugemeinschaften entsprechen, die in der Regel in-

nerstädtische Standorte bevorzugen (vgl. Fedrowitz, Gailing 2003: 88). „Der Haken 

                                           
114  Das Thema Flächenbereitstellung wird auch in Kapitel 5.2.4, im Zusammenhang mit der Reduzierung 

der Kosten für urbanes Wohnen, behandelt. 
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dabei ist, dass teilweise Grundstücke angeboten werden, die keiner haben will“ (Inter-

view Huke-Schubert). Um die Flächenverfügbarkeit für Baugemeinschaften weiter zu 

erhöhen, versucht die Hamburger Agentur für Baugemeinschaften auch Kontakte zwi-

schen privaten Grundstücksanbietern und nachfragenden Baugemeinschaften herzu-

stellen. 

In Tübingen geht die Stadt sogar noch einen Schritt weiter. In den Quartieren „Franzö-

sisches Viertel“ und „Loretto-Areal“ werden die Baugrundstücke von der Stadt be-
vorzugt an Baugemeinschaften vergeben. Bauträger als Bauherren werden erst 

dann berücksichtigt, wenn für die Grundstücke keine anderen Bewerberinnen und Be-

werber vorgemerkt sind. Die Flächen werden in kleinen Parzellen zu Kaufpreisen ver-

äußert, die durch den Gutachterausschuss der Stadt festgelegt werden. Die interessier-

ten Baugemeinschaften erhalten in einem ersten Schritt über die Vergabe von Grund-

stücksoptionen die Möglichkeit, sich auf den Grunderwerb und die Gebäudeplanung 

vorzubereiten. Die Parzellierung der Grundstücke wird individuell an die Nutzungswün-

sche der Interessenten angepasst. Wie Andreas Feldtkeller anmerkt, ist diese Vorge-

hensweise nicht so sehr der Begeisterung für selbstorganisiertes Wohnen entsprungen, 

sondern vielmehr der Einsicht, dass lebendige, vielfältige und integrierende Quartiers-

strukturen nur hergestellt werden können, indem man – statt auf anonyme Entwick-

lungsgesellschaften zu setzen – möglichst weitgehend die künftigen Nutzerinnen und 

Nutzer „selber machen“ lässt (vgl. Feldtkeller 2001b: 4). 

Die Beispiele aus Hamburg und Tübingen verdeutlichen auch, dass bei einer ausrei-

chenden Bereitstellung geeigneter Bauflächen für Baugemeinschaften ein enormes 

Nachfragepotenzial besteht. In Hamburg gibt es z.B. einen regelrechten Andrang nach 

Grundstücken für Baugemeinschaften (vgl. Interview Huke-Schubert). Die wenigen 

noch für den Wohnungsbau vorgesehen Flächen sollten daher vermehrt kleinteilig ver-

geben werden, um vielfältige, von den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern getragene 

Baugemeinschaften zu ermöglichen. 

Wohnungsbau- bzw. Wohnraumförderung 

Wie fast alle Wohnungsbauvorhaben, benötigen auch die Wohnungsbauvorhaben von 

Baugemeinschaften direkte und/oder indirekte staatliche Förderung115. Neben Bera-

tungsangeboten und Flächenbereitstellungen ist es daher wichtig, dass die Wohnraum-

förderung an die speziellen Anforderungen von Baugemeinschaften angepasst wird. In 

Hamburg wurden z.B. Förderrichtlinien des Landes speziell für Baugemeinschaften 

erlassen. Diese Förderrichtlinien gelten sowohl für Baugemeinschaften, deren Ziel es 

ist, genossenschaftliches Eigentum zu schaffen als auch für Baugemeinschaften, die als 

                                           
115  Bei der direkten Förderung handelt es sich um direkte staatliche Zuwendungen oder zinsgünstige 

Darlehen im Rahmen der Wohnraumförderung. Daneben gibt es auch indirekte Förderung in Form von 
steuerlicher Förderung über Verlustzuweisungen oder degressive Abschreibungen im Mietwohnungsbau 
sowie die Eigenheimzulage im Eigentumsbereich (vgl. Schendel 2002: 25). 
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Wohnungseigentümergemeinschaft individuelles Wohneigentum schaffen wollen. Das 

Land Hamburg unterstützt Baugemeinschaften beim Erwerb von Grundstücken durch 

ein Grundstücksdarlehen der Hamburgerischen Wohnungsbaukreditanstalt (WK). Gera-

de beim Kauf von privaten Grundstücken müssen in der Regel 20-40% der realisierba-

ren Wohnfläche (bzw. der anteiligen Grundstückskosten) vorfinanziert werden, da in 

den meisten Fällen sowohl die Mitgliederzahl der Baugemeinschaft, als auch die ge-

nauen Wohnvorstellungen der einzelnen Mitglieder zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

exakt mit der Größe der tatsächlich auf dem Grundstück erstellbaren Wohnungen zu-

sammenpassen. Durch das Grundstücksdarlehen werden die Baugemeinschaften in die 

Lage versetzt, den Ankauf von privaten Grundstücken maßgeschneidert für eine mögli-

che spätere Förderung vorzufinanzieren (vgl. Karthaus 2003: 10). Darüber hinaus er-

halten Baugemeinschaften, die individuelles Wohneigentum schaffen, je nach Höhe der 

Einkommen ihrer Mitglieder zinsfreie Baudarlehen. Zusätzlich senken Aufwendungsdar-

lehen der Wohnungsbaukreditanstalt die monatliche Belastung. Die Wohnungsbaukre-

ditanstalt zahlt zudem im Vorfeld die Eigenheimzulage kapitalisiert als Darlehen aus, so 

dass sie als zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung steht. Baugemeinschaften, die 

genossenschaftliches Eigentum schaffen wollen (in Form einer eigenen neuen Genos-

senschaft oder als Mitglieder einer Dachgenossenschaft) erhalten ebenfalls eine Förde-

rung in Form eines Baudarlehens der Wohnungsbaukreditanstalt. Dieses Darlehen kann 

kombiniert werden mit einkommensbezogenen Zuschüssen im Rahmen der Subjektför-

derung. Diese Förderung ist speziell auf die Organisationsstruktur von Baugemein-

schaften abgestimmt und berücksichtigt die Besonderheiten des gemeinschaftlichen 

Planens und Bauens (z.B. dass Haushalte mit unterschiedlichen Einkommen gemein-

sam Wohnraum erstellen können). 

Der Weg vom Nischenangebot zum relevanten Marktsegment 

In den Tübinger Quartieren „Französisches Viertel“ und „Loretto-Areal“ sind erste An-

sätze erkennbar, dass sich Baugemeinschaften von einem Nischenprodukt hin zu einem 

breiteren Ansatz entwickeln, wenn sie konsequent gefördert werden. Da sich sogar in 

einer Kleinstadt wir Tübingen ein ganzer Stadtteil mit 6.000 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern zu großen Teilen über Baugemeinschaften realisieren lässt, sollte auch in 

Großstädten ein ausreichendes Potenzial an Haushalten vorhanden sein, die bereit 

sind, sich zu Baugruppen zusammenschließen und urbanen Wohnraum zu erstellen 

(vgl. Feldtkeller zitiert nach Rauterberg 1999: o.S.). 

Doch auch wenn die Rahmenbedingungen für Baugemeinschaften verbessert werden, 

erfordert die Umsetzung eigeninitiierter Wohnungsbauvorhaben (ob als Eigentumsob-

jekt oder als gemeinsames Mietshaus) umfangreiche persönliche Fähigkeiten und Res-

sourcen, die nicht alle Teile der Bevölkerung aufbringen können oder wollen. Der 

langwierige Prozess eines eigeninitiierten Wohnungsbauvorhabens fordert einen enor-

men Zeit- und Kräfteeinsatz. Für das gemeinsame Haus müssen die Grundstückssuche, 
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die Baugemeinschafts-, Vereins- oder Kleingenossenschaftsgründung und die Planung 

organisiert werden. Insbesondere die Organisation der Bauprozesse und die Klärung 

wohnungswirtschaftlicher Fachfragen können die Haushalte überfordern. Darüber hin-

aus müssen im öffentlich geförderten Wohnungsbau die erforderlichen Eigenmittel in 

Höhe von 15% der Gesamtkosten aufgebracht werden. Diese Leistungen können nicht 

von allen wohnungssuchenden Haushalten erbracht werden. So sind es bisher auch 

vorwiegend engagierte Haushalte mit mittleren Einkommen, die sich an diesen Prozes-

sen beteiligen. „Es muss ein differenziertes Angebot bereit gestellt werden, also auch 

für Menschen die nicht mehr in der Lage sind alles mitzugestalten; für Menschen die 

nur nachbarschaftliche Wohnen möchten. Es gibt auch in Hamburg große Nachfrage 

nach vorgefertigten Wohnprojekten“ (Interview Bura). 

Eine Alternative zu Baugemeinschaften könnten daher die bereits angesprochenen 

Bauträgermodelle sein, bei denen klassische Wohnungsanbieter für interessierte Grup-

pen unter intensiver Beteiligung und mit der vertraglichen Sicherung besonderer Mit-

spracherechte bei der späteren Nutzung Wohnraum errichten116. „Die Unternehmen 

können eine Fläche aussuchen, diese aufbereiten und sich dann mit Organisationen, 

wie ‚STATTBAU’117 zusammensetzen um Interessenten zu finden. Dort liegt die Chance 

Baugemeinschaften von dem Nischendasein zu befreien“ (Interview Bura). 

Fazit und Empfehlungen:  

Bau- und Hausgemeinschaften ermöglichen die Verbindung von urbanem und selbst-

bestimmtem Wohnen in einem noch größeren Ausmaß als es durch Nutzerbeteiligung 

beim Wohnungsbau möglich ist. Sie bieten die Möglichkeit, unter weitgehender persön-

licher Einflussnahme, Wohnraum sowohl im individuellen als auch im genossenschaftli-

chen Eigentum auf Grundstücken und in Lagen zu realisieren, in denen es Einzelnen 

kaum möglich wäre, selbstgenutzten Wohnraum zu erstellen. Die aktive Mitarbeit und 

die Einbindung in die Entscheidungsprozesse führt zu einer aktiven und persönlichen 

Aneignung des Wohnraums durch alle Mitglieder. Das sind Qualitäten, die sonst nur 

beim Bau des eigenen Hauses zu finden sind. Baugemeinschaften und Wohnprojekte 

können auch über ihre Wohnungen und Häuser hinaus zu einer Steigerung der Le-

bensqualität in den Innenstädten beitragen. Durch die Verbesserung der innerstädti-

schen Lebensverhältnisse auf der Grundlage zielgruppenspezifischer und nutzerfreund-

licher Wohnangebote, können sie einen wichtigen Beitrag zur Begrenzung wohnum-

feldbedingter Abwanderung aus den Städten leisten. Die besonderen Qualitäten, die 

mit Bau- und Hausgemeinschaften geschaffen werden können, verbessern insbesonde-

                                           
116  Mit dem Altonaer Spar- und Bauverein hat sich in Hamburg erstmals ein traditioneller wohnungswirt-

schaftlicher Akteur diesem Verfahren geöffnet. Der ASV realisiert zurzeit in Kooperation mit dem Archi-
tekturbüro Huke-Schuberth Wohnungen für gemeinschaftliche Wohnprojekte. 

117  Die STATTBAU HAMBURG GmbH ist ein intermediärer Sanierungsträger der Stadt Hamburg, der in den 
Bereichen der Ausbildungs-, Mieter- und Selbsthilfeförderung tätig ist. 
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re die Standortbedingungen für Familien mit Kindern in der Stadt und bieten ihnen 

somit eine Alternative zu Abwanderung an den Stadtrand oder ins Umland. 

In Anbetracht der besonderen Chancen, die Baugemeinschaften für die Gestaltung der 

persönlichen Wohnbedürfnisse und der Gewährleistung eines attraktiven Wohnungsan-

gebots innerhalb der Stadt bieten, sollten die Städte Baugemeinschaften stärker 
fördern. Die Städte müssen dafür sorgen, dass die Baugrundstücke nicht wie sonst 

üblich überwiegend an anonyme Bauträger vergeben werden, sondern vermehrt di-
rekt an die interessierten Nutzergruppen. Dafür werden Grundstückszuschnitte 

benötigt, die die individuellen Bedürfnisse von Nutzerinnen und Nutzern sowie Nutzer-

gruppen berücksichtigen. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich 

Baugemeinschaften stärker durchsetzen können und der Ansatz eine stärkere Verbrei-

tung erfährt. Darüber hinaus sind die weiteren Möglichkeiten zur Unterstützung von 

Baugemeinschaften stärker auszuschöpfen, z.B. indem bei der Stadtverwaltung inten-
sive Beratungsangebote eingerichtet werden. Die Bundesländer sollten ebenfalls 

dazu beitragen Baugemeinschaften zu unterstützen, indem sie bei der Wohnraum-
förderung die Anforderungen von Baugemeinschaften einbeziehen. Die Wohnungs-
unternehmen sollten zudem die Chance nutzen, Wohnraum für Nutzergruppen 
zu erstellen, die nicht in der Lage sind eigene finanzielle Mittel für den Wohnungsbau 

bereitzustellen, aber dennoch als Hausgemeinschaft mit einer bestimmten themati-

schen Ausrichtung zusammen wohnen möchten. 

5.2.2 Zielgruppenorientierung  

Eine weitere Möglichkeit, neue urbane Wohnungsangebote stärker auf die Bedürfnisse 

der Nachfragerinnen und Nachfrager auszurichten, stellt die Zielgruppenorientierung 

beim Wohnungsneubau dar. Nachfrageorientierte urbane Wohnungsangebote, die 

möglichst viele Haushalte an der Abwanderung ins Umland hindern sollen, müssen die 

Heterogenität der potenziell abwanderungsbereiten Haushalte (vgl. Kap. 2.3) und die 

Ausdifferenzierung der Wohnwünsche, die mit der Pluralisierung der Gesellschaft ein-

hergeht (vgl. Kap. 4.3), berücksichtigen Die empirica-Studie „Stadtentwicklung und 

Demographie in Hamburg“ kommt zu dem Ergebnis, dass keine eindimensionalen Pau-

schalangebote, sondern ein differenzierter Mix aus Wohnungsangeboten erforderlich 

ist, um die Stadtorientierung der wohnungssuchenden Haushalte zu erhöhen (vgl. em-

pirica 2000: 191). Bei diesem „Angebotsmix“ müssen auch verstärkt Nischenprodukte 

für urbanes Wohnen berücksichtigt werden. In der Summe können diese Nischenange-

bote eine relevante Größe auf dem Markt für Wohnungsneubau darstellen: „Gerade bei 

der zunehmenden Ausdifferenzierung der Gesellschaft, erzeugen auch scheinbare Ni-

schenprodukte Mengeneffekte, wenn sie variantenreich und konsequent angegangen 

werden“ (empirica 2000: 191). 

Nischenangebote zeichnen sich in der Regel durch eine Orientierung auf eine bestimm-

te Zielgruppe aus, die sich durch besondere Anforderungen an die Wohnung und das 
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Wohnumfeld von anderen Gruppen abgrenzt. Durch die Ausrichtung auf bestimmte 

Zielgruppen können die Wohnungen nachfragegerechter angeboten werden. Bei diesen 

zielgruppenspezifischen Wohnungsangeboten handelt es sich zum einen um Wohnkon-

zepte mit thematischen Bezügen, die besondere Wohnqualitäten bieten, die für die 

anvisierte Zielgruppe erstrebenswert sind (z.B. autofreies Wohnen oder ökologisches 

Wohnen). Zum anderen können Angebote auf bestimmte Haushaltstypen und Men-

schen in bestimmten Lebenszyklen ausgerichtet werden. Dazu gehören beispielsweise 

die bereits in Kapitel 5.2.1 thematisierten Gemeinschaftswohnprojekte für ältere Men-

schen, Wohnprojekte für Alleinerziehende, Wohnen für Jung und Alt oder freizeitorien-

tiertes Wohnen für junge Menschen. Teilweise haben auch die Wohnungsunternehmen 

erkannt, dass beim Wohnungsbau nachfrageorientiertere und zielgruppenspezifische 

Angebote realisiert werden müssen: „Es gibt mittlerweile die Erkenntnis, dass es nicht 

mehr die klassische Wohnung gibt, die für jeden stimmt und passt, sondern dass sich 

die Gesellschaft immer weiter ausdifferenziert. Es gibt immer mehr ‚Patchworkfamilien’ 

oder Singlehaushalte. Daher muss im Bereich der Wohnungswirtschaft immer zielgrup-

penspezifischer gearbeitet werden. Das autofreie Wohnen ist z.B. so ein Nischenpro-

dukt, das man einer bestimmten Zielgruppe anbieten kann“ (Interview Börtz). „Es 

zeichnet sich in den letzten Jahren immer mehr ab, dass unter qualitativen Aspekten 

Themenstandorte und Nischenprodukte gebildet werden, um die Wohnungen markt-

gängig zu machen“ (Interview Krause). 

Bei der Auswahl der Projekte bietet es sich an, die komparativen Standortvorteile der 

Städte (Dichte sozialer und kultureller Infrastruktur, gute Verkehrsinfrastruktur, Nähe 

zu Arbeitsplätzen und Versorgungseinrichtungen) zu nutzen und zielgruppenspezifisch 

zu vermarkten. Ein Beispiel für ein Nischenangebot, das auf eine bestimmte Zielgruppe 

ausgerichtet ist und dabei die Vorteile der städtischen Standortvoraussetzungen nutzt, 

ist das autofreie Wohnen. Eng verbunden mit der thematischen Ausrichtung eines Pro-

jekts ist die Auswahl der Zielgruppe. Bevor Wohnungsunternehmen oder Bauträger 

Wohnraum für eine bestimmte Zielgruppe realisieren, muss Gewissheit darüber beste-

hen, dass diese Zielgruppe auf dem regionalen und lokalen Markt überhaupt relevant 

vertreten ist. Des Weiteren müssen die Ansprüche und Wohnwünsche dieser Gruppe 

ermittelt werden. Im Folgenden soll diese Vorgehensweise anhand des Nischenange-

bots „autofreies Wohnen“ dargestellt werden. 

„Autofreies Wohnen“ als Beispiel für zielgruppenorientierte urbane 
Wohnungsangebote 

Autofreies Wohnen ist eine Wohnungsangebot, dass sich nicht an eine bestimmte Al-

tersgruppe oder einen bestimmten Haushaltstyp richtet, sondern an eine Zielgruppe, 

die durch den Wunsch gekennzeichnet ist, in einem Wohnumfeld ohne Belastungen 

durch das Auto leben zu wollen. Da es sich beim autofreien Wohnen um eine Wohn-

form handelt, die bisher kaum erprobt wurde, ist die Beantwortung der Frage, ob es 
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überhaupt eine ausreichende Nachfrage nach dieser Art zu wohnen gibt, von besonde-

rer Bedeutung. Einen ersten Hinweis auf die potenzielle Nachfragestärke geben die 

Anteile der autofreien Haushalte in den Städten. In Deutschland lebt ca. jeder fünfte 

Haushalt ohne eigenes Auto (vgl. infas, DIW 2002: 3). In den größeren Städten sind es 

zum Teil sogar über 40% und in Berlin sogar annähernd 50% der Haushalte, die ohne 

Auto leben (vgl. ILS, MASSKS, MBW 1998: 11). Angesichts dieser Werte erscheint es 

plausibel, dass es insbesondere in größeren Städten eine Nachfrage nach „autofreiem 

Wohnen“ gibt. Jedoch kommen nicht alle autofreien Haushalte als Nachfragende für 

autofreies Wohnen in Betracht. Es sind Haushalte, die unfreiwillig oder nur vorüberge-

hend kein Auto haben (z.B. Haushalte in der Ausbildung oder Haushalte, die vorüber-

gehend aus finanziellen Gründen auf ein Auto verzichten müssen) von Haushalten zu 

unterscheiden, die längerfristig und bewusst ohne Auto leben möchten. Als Nachfrage-

rinnen und Nachfrager für autofreies Wohnen kommen eher die Haushalte in Betracht, 

die bewusst auf ein Auto verzichten (vgl. Interview Hücking). Dafür gehören zu der 

Zielgruppe für autofreies Wohnen nicht nur Haushalte, die zurzeit autofrei leben, son-

dern auch solche, die unter bestimmten Voraussetzungen auf ihr Auto verzichten wür-

den. Es werden also alle Haushalte angesprochen, die sich vorstellen können, für die 

Vorzüge eines autofreien Wohnumfeldes (vgl. 5.2.3) ohne eigenes Auto zu leben. Da 

der Anteil autofreier Haushalte – wie die bisherigen Überlegungen zeigen – nur bedingt 

geeignet ist, um zu ermitteln, ob autofreies Wohnen eine ausreichende Nachfrage118 

findet, wurde die Nachfrage in verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens durch 

Marktuntersuchungen näher ermittelt119. 

Marktuntersuchungen zur Realisierbarkeit autofreier Siedlungen 

In Nordrhein-Westfalen haben die vier Kommunen Köln, Wuppertal, Bielefeld und Aa-

chen in den letzten Jahren Marktuntersuchung zum Thema „autofreies Wohnen“ durch-

führen lassen. Mit den vom Land NRW geförderten Marktuntersuchungen sollte zum 

einen ermittelt werden, wie groß das Interesse für autofreies Wohnen an bestimmten 

Standorten ist, und zum anderen sollten Kenntnisse über die soziodemographischen 

Merkmale und Wohnvorstellungen der interessierten Haushalte gewonnen werden (vgl. 

ILS 2001: 8). In allen Städten wurde dabei die gleiche Methodik angewandt. Die Un-

tersuchungen wurden in Form einer freiwilligen, schriftlichen und anonymen Befragung 

durchgeführt. In einer ersten Stufe wurden dabei interessierte Haushalte ermittelt und 

in einer zweiten Stufe wurden diese detaillierter befragt. 

                                           
118  Bei autofreiem Wohnen ergibt sich die Besonderheit, dass die Vorteile (weniger Belastungen durch den 

MIV) sich besonders positiv auswirken, wenn eine komplette Siedlung autofrei realisiert wird. Daher ist 
immer eine größere Nachfragergruppe erforderlich. Andere Nischenprodukte eignen sich besser für ei-
ne kleinteiligere Realisierung. 

119  Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-
Westfalen hat eine Querauswertung dieser Marktuntersuchungen zum Thema „autofreies Wohnen“ 
durchgeführt (vgl. ILS 2001). 
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Die Marktuntersuchungen aus Köln, Wuppertal, Bielefeld und Aachen ergeben, dass in 

allen vier Städten eine Nachfrage nach autofreien Wohnformen besteht. In Aachen, 

Bielefeld und Wuppertal haben zwischen 200 und 350 Haushalte Interesse an dieser 

noch relativ unbekannten Wohnform geäußert und in Köln sogar über 2.350 Haushalte 

(ILS 2001: 10). Auch die Befragung in Münster, die im Rahmen der Planungen für die 

Gartensiedlung Weißenburg durchgeführt wurde, ermittelte 225 an autofreiem Wohnen 

interessierte Haushalte (WohnBund-Beratung NRW 1999: 5). Die Befragungsergebnisse 

zeigen zudem, dass sich die Wohnform autofreies Wohnen nicht nur an einen bestimm-

ten Haushaltstyp richtet, sondern dass die an autofreiem Wohnen interessierten Haus-

halte eine relativ heterogene Gruppe bilden (vgl. ILS 2001: 11). Es überwiegen Ein- 

und Zweipersonenhaushalte (etwa zwei Drittel der Interessenten). Darüber hinaus 

haben Haushalte mit Kindern und insbesondere mit Kleinkindern ein relativ großes 

Interesse an dieser Wohnform120. Die an autofreiem Wohnen interessierten Haushalte 

in NRW sind auch deutlich jünger als der nordrhein-westfälische Durchschnitt. Nach-

frager nach dieser Wohnform sind insbesondere Haushalte in der Gründungsphase 

(vgl. ILS 2001: 12). Insgesamt zeigen die Marktuntersuchungen, dass Nachfrage nach 

dem Angebot „autofreies Wohnen“ besteht und dass die Zielgruppe für dieses Angebot 

relativ heterogen ist. 

Für die Planung eines autofreien Wohnungsangebots, z.B. in Form einer autofreien 

Siedlung, ist weiterhin interessant, ob die Zielgruppe vorwiegend zur Miete oder im 

Eigentum wohnen möchte. Die Marktuntersuchungen ergaben, dass über ein Drittel 

der interessierten Haushalte den Umzug in eine autofreie Siedlung mit Eigentumsbil-

dung verbinden möchten. Die Bandbreite der gewünschten Wohnungsmarktsegmente 

umfasst Wohneigentum und Miete, öffentlich geförderte Wohnungen und Eigenheime 

sowie kleine und große Wohnungen. Auch bei der Gartensiedlung Weißenburg in Müns-

ter wurde zu Beginn des Projekts per Fragebogen (vgl. Kap. 5.2.1) ermittelt, welcher 

Anteil der Haushalte zur Miete und im Eigentum wohnen möchte. Allerdings hat sich 

hier gezeigt, dass vorab ermittelte Nachfragepotenziale noch keine Vermarktungssi-

cherheit darstellen. Obwohl die im Vorfeld durchgeführte Befragung ergeben hatte, 

dass die Nachfrage nach Eigentumsbildung in der Siedlung sehr groß war (38 % der 

interessierten Haushalte wollten in der Siedlung Eigentum erwerben; 16% in Form von 

Eigentumswohnungen 22% in Form von Eigenheimen), ließen sich die geplanten Ei-

gentumswohnungen und Eigenheime nicht vermarkten. Die Probleme bei der Vermark-

tung der Eigentumswohnungen und Reiheneigenheime in Münster lassen sich u.a. auf 

die Verzögerungen in der Planungsphase und zum anderen auf Probleme bei der Aus-

                                           
120  Dieses Ergebnis wird auch durch die bisher realisierten Projekte bestätigt. In den autofreien Siedlungen 

leben überdurchschnittlich viele Haushalte mit Kindern (vgl. ILS 2001: 11). Auch in der Gartensiedlung 
Weißenburg in Münster lässt sich diese Beobachtung machen. Dort leben in ca. 40% der Haushalte 
Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren. Die große Nachfrage nach autofreiem Wohnen bei Haushal-
ten mit Kindern steht wahrscheinlich in engem Zusammenhang mit den Wohnumfeldqualitäten, die 
sich aus dieser Art zu wohnen ergeben (vgl. Kap. 5.2.3.1). 
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gestaltung der vertraglichen Sicherung der Autofreiheit beim Wohneigentum zurück-

führen. Grundsätzlich schließen sich aber Wohneigentum und autofreies Wohnen nicht 

aus121. 

Der Aufwand bei der Marktanalyse muss nicht bei allen Nischenangeboten gleich hoch 

sein. Das autofreie Wohnen stellt einen in der Theorie vieldiskutierten Ansatz dar, für 

den aber bis zur Realisierung der Gartensiedlung Weißenburg kaum praktische An-

schauungsbeispiele vorhanden waren. Aufgrund der positiven Auswirkungen autofreier 

Siedlungen auf das städtische Wohnumfeld hatte die Landesregierung Interesse daran, 

dass Erfahrungen mit der Umsetzung autofreier Siedlungen gesammelt werden und 

erste Pilotprojekte als Best-Practice-Beispiele für weitere Kommunen dienen können 

(vgl. ILS 2001: 8). Bei anderen Nischenangeboten ist nicht davon auszugehen, dass die 

Marktuntersuchungen mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Hier ist stärker die 

Initiative der Wohnungsunternehmen gefragt, das Nachfragepotenzial zu ermitteln. Der 

Aufwand kann sich lohnen, denn durch die gewonnenen Informationen erarbeiten sich 

die Wohnungsanbieter Wettbewerbsvorteile im Konkurrenzkampf um die Nachfrager-

haushalte. 

Das Erfordernis eines kommunikativen Planungsprozesses 

Neben der Ermittlung der Nachfrage nach bestimmten Nischenangeboten ist insbeson-

dere bei neuen zielgruppenspezifischen Wohnungsangeboten ein kommunikativer Pla-

nungsprozess notwendig, bei dem zum einen intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben 

wird und zum anderen die späteren Nutzerinnen und Nutzer beteiligt werden (vgl. 

5.2.1.1). So fand bei der Gartensiedlung Weißenburg neben dem bereits in Kapitel 

5.2.1 vorgestellten Beteiligungsverfahren eine intensive Öffentlichkeitsarbeit statt. Zu 

Beginn stand dabei die Werbung für das Modellprojekt „autofreies Wohnen“ im Vorder-

grund. Ziel war es, zunächst einmal interessierte Haushalte für das Projekt und den 

Beteiligungsprozess zu mobilisieren. Nachdem in der Anfangsphase eine möglichst brei-

te Masse an interessierten Haushalten angesprochen wurde, reduzierte sich die Ziel-

gruppe im Laufe des Prozesses auf die konkreten Miet- und Kaufinteressenten. Im 

Rahmen der Kommunikationskampagne wurden die allgemeinen Projektziele in Zeitun-

gen, auf Plakaten, in Bussen und auf einer großen Informationsveranstaltung mit be-

gleitender Öffentlichkeitsarbeit verbreitet. Auf den Informationsveranstaltungen wur-

den erste Kontakte mit Projektinteressenten geknüpft. 

Die Öffentlichkeitsarbeit bei zielgruppenorientierten Projekten dient insbesondere der 

Kundenfindung und Kundenbindung. Die Beteiligung der Nutzerhaushalte bei Planung 

und Umsetzung des Projekts stellt darüber hinaus sicher, dass die Wünsche und Anfor-

                                           

121  Besser als Investorenmodelle (z.B. Gartensiedlung Weißenburg) eignen sich für autofreie Siedlungen 
mit Wohneigentum selbstverwaltete Modelle, bei denen die späteren Nutzerinnen und Nutzer in eige-
ner Regie ein autofreies Wohnprojekt initiieren und umsetzen, z.B. in Form von Baugemeinschaften 
(vgl. Kap. 5.2.1.2). 
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derungen der Zielgruppen berücksichtigt werden (vgl. Kap. 5.2.1.1). 

Die Vorteile des Standortes Stadt für autofreies Wohnen 

Das Nischenangebot „autofreies Wohnen“ lässt sich sehr gut an innerstädtischen 

Standorten als „urbanes Wohnen“ realisieren. Autofreies Wohnen benötigt städtebau-

lich integrierte, verkehrlich vernetzte und funktional möglichst komplexe Standorte. 

„Die städtebauliche Organisation und Infrastruktur des Stadtteils muss eine Alltagsor-

ganisation ohne Auto, also kurze Wege zu den alltäglichen Zielen zulassen. Zu den 

zwei wichtigsten Lagekriterien gehören demnach eine sehr gute nahräumliche Versor-

gung sowie eine hochwertige ÖPNV-Bedienungsqualität“ (Website Wohnen plus Mobili-

tät c). Quartiere in zentralen Stadtlagen (z.B. das Geistviertel in Münster) bieten ideale 

Voraussetzungen für autofreies Wohnen. Autofreie Siedlungen stärken somit den 

Standort Stadt (vgl. Christ, Loose 2000: 5). Die Stadt bietet für dieses Nischenangebot 

wesentlich bessere Voraussetzungen als Standorte im Umland. Dieser Wettbewerbsvor-

teil sollte ausgenutzt werden, um eine Wohnform anzubieten, die auf die Bedürfnisse 

einer ganz bestimmten Zielgruppe ausgerichtet ist und nirgendwo besser realisiert 

werden kann als in der Stadt. 

Weitere Beispiele für zielgruppenspezifische Wohnungsangebote 

Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Nischenangebote, die auf die Bedürfnisse bestimm-

ter Zielgruppen ausgerichtet sind. Nicht alle Angebote haben den gleichen experimen-

tellen Charakter und erfordern eine gleichermaßen intensive Vorarbeit (Marktuntersu-

chungen) wie das autofreie Wohnen. Die Gruppe, die bisher am stärksten in das Be-

wusstsein der Wohnungsanbieter gerückt ist, sind die älteren Menschen. Die wachsen-

de Gruppe der älteren Menschen (vgl. Kap 4.3) wird zurzeit von vielen Wohnungsun-

ternehmen als Zielgruppe erkannt, für die es spezielle Wohnungsangebote zu entwi-

ckeln gilt. Da diese Gruppe hinsichtlich ihrer Wohnwünsche nicht homogen ist (es gibt 

jüngere aktive Alte, die Gruppe der hochaltrigen oder Pflegebedürftigen, Alleinstehende 

und Verheiratete etc.), müssen dementsprechend auch vielfältige Angebote für be-

stimmte Zielgruppen innerhalb der Gruppe der älteren Menschen angeboten werden. 

Solche Angebote sind zum Beispiel das Mehrgenerationenwohnen, Gruppenwohnpro-

jekte für ältere Menschen, betreutes Wohnen, Servicewohnen, oder auch einfach nur 

barrierefreies Wohnen. Dabei lassen sich häufig auch die komparativen Standortvortei-

le städtischer Lagen zur Vermarktung der Angebote nutzen. Die LEG NRW hat zum 

Beispiel am Duisburger Innenhafen 35 barrierefreie Mietwohnungen für ältere Men-

schen realisiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner profitieren dort nicht nur von der 

zentralen Lage in der Innenstadt und der guten Anbindung an den ÖPNV, sondern 

auch von dem nahegelegenen Pflegeheim, das verschiedene mobile Hilfsangebote be-

reitstellt. Angesichts der absehbaren demographischen Entwicklung (vgl. Kap. 4.3) 

werden diese Angebote zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen. Da die Städte für 
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diese Zielgruppe mit ihrer Dichte an Infrastruktureinrichtungen und einem gut ausge-

bauten öffentlichen Verkehrsnetz bessere Voraussetzungen bieten als das Umland (vgl. 

Kap 4.3), eröffnet sich die Chance, die Bedeutung von urbanem Wohnen durch ziel-

gruppenorientierte Angebote für ältere Menschen zu erhöhen. Die städtischen Stand-

ortvorteile „Nähe zu Nahversorgungseinrichtungen und sozialen Dienstleistungen“ so-

wie „Nähe zu Haltepunkten öffentlicher Verkehrsmittel“ können zur Vermarktung der 

Wohnungsangebote hervorgehoben werden. 

Weitere Beispiele für Nischenprodukte sind Servicewohnen (auch für junge Menschen), 

gemeinschaftliches Wohnen mit Kinderbetreuung für Alleinerziehende, ökologisches 

Wohnen, Wohnen und Arbeiten oder das freizeitorientierte Wohnen für einkommens-

starke junge Haushalte. Einige der aufgeführten Beispiele, wie Wohnen und Arbeiten, 

Wohnen mit Jung und Alt, Wohnen für Alleinerziehende zählen zu den sogenannten 

neuen Wohnformen (vgl. Brech 1999: 85). Gekennzeichnet sind diese neuen Wohn-

formen durch den Aspekt der Gemeinschaftlichkeit und durch eine partizipative Ent-

wicklung. 

Neben Wohnungsangeboten, die von Wohnungsunternehmen und Bauträgern für Ziel-

gruppen erstellt werden, eignen sich auch die in Kapitel 5.2.1.2 thematisierten Bauge-

meinschaften, um den Bedürfnissen bestimmter Zielgruppen gerecht zu werden. Beim 

Gruppenbauprozess mit Baugemeinschaften setzen die Nutzerinnen und Nutzer die 

Prioritäten selbst, und es finden sich häufig Haushalte mit ähnlichen Interessenlagen 

zusammen, die gemeinsam über ökologische, gemeinschaftliche oder sonstige Schwer-

punkte entscheiden. Daher handelt es sich bei den Projekten von Baugemeinschaften 

häufig um zielgruppenspezifische Wohnungsangebote. Kommunen könnten demnach 

Wohnungsangebote für bestimmte Zielgruppen auch dadurch fördern, dass sie Bauge-

meinschaften durch Flächenbereitstellung und –vergabe und Beratung unterstützen 

(vgl. Kap. 5.2.1.2). 

Probleme bei zielgruppenorientiertem Wohnungsbau 

Ein Problem, das sich bei der Ausrichtung des Wohnungsangebots an bestimmte Ziel-

gruppen stellt, ist die Langlebigkeit der Wohnungsangebote, denen relativ schnelle 

Veränderungen der Wohnwünsche gegenüberstehen. Während die Wohnungsangebote 

relativ starr sind, unterliegen die Wohnwünsche starken lebenszyklischen Verände-

rungsprozessen. Hier lassen sich zwei Lösungsansätze aufzeigen. Zum einen können 

die Wohnungsangebote (insbesondere im Mietwohnungssektor) durch stärkere Einbe-

ziehung der Nutzerinnen und Nutzer auch während der Nutzungsphase laufend an die 

Veränderungen der Wohnwünsche angepasst werden. Dies ist natürlich nur innerhalb 

bestimmter Grenzen möglich. Ein Singleappartement lässt sich auch durch Mitgestal-

tungsmöglichkeiten nicht in eine familiengerechte Wohnung umwandeln. Zum anderen 

könnte die Wohnmobilität gefördert werden. Dafür sind der Abbau mobilitätshemmen-

der Rahmenbedingungen auf dem Wohnungsmarkt (z.B. hohe Kosten) und die Förde-
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rung der Wohnmobilität, z.B. durch Hilfen beim Wohnungstausch und Umzugshilfen für 

ältere Menschen, notwenig (vgl. Kreibich 2000b: 97). 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Ausrichtung des urbanen Wohnungsneubaus auf Ziel-

gruppen beachtet werden muss, ist die Gefahr von Segregation. Insbesondere bei grö-

ßeren Neubauvorhaben können zielgruppenorientierte Wohnungsangebote zu einseiti-

gen Bevölkerungsstrukturen führen. Dies ist z.B. der Fall, wenn sich größere Woh-

nungsbauvorhaben nur an eine bestimmte Altersgruppe oder Einkommensgruppe rich-

ten. Daher sollten zielgruppenspezifische Wohnungsangebote nicht auf ganze Quartiere 

ausgedehnt werden (z.B. ein ganzer Wohnblock mit Wohnen für Senioren). Autofreies 

Wohnen bildet hierbei eine Ausnahme. Zum einen ist hier die Bevölkerungsstruktur 

heterogener als bei anderen Projekten, und zum anderen wirken die Vorteile autofreien 

Wohnens erst ab einer bestimmten Größenordnung des autofreien Bereichs. 

Fazit und Empfehlungen 

Durch die stärkere Ausrichtung des städtischen Wohnungsangebots auf bestimmte 

Zielgruppen können interessante Nischenangebote geschaffen werden, die auch ge-

genüber Angeboten im Umland konkurrenzfähig sind. Bei urbanen Nischenangeboten 

gilt es, die komparativen Standortvorteile städtischer Quartiere, wie z.B. die Infrastruk-

turdichte oder die gute ÖPNV-Vernetzung, zu nutzen und vor allem Zielgruppen anzu-

sprechen, die vom Wohnen in der Stadt profitieren (vgl. Kap. 4.3). Angesprochen sind 

hierbei in erster Linie die Wohnungsanbieter, die überprüfen müssen, welche Ni-

schenangebote marktfähig sind, und in welcher Form diese realisiert werden können. 

Bei der Realisierung der Angebote ist eine intensive Kommunikation und eine Beteili-

gung der Nutzerinnen und Nutzer von Bedeutung (vgl. 5.2.1). Kommunikation bereits 

in der Phase der Projektinitiierung sorgt dafür, das Interesse der anvisierten Zielgruppe 

zu wecken. Im weiteren Planungsverlauf ist die Einbindung der Bewohnerinnen und 

Bewohner bei Planung, Entscheidung und Umsetzung wichtig, damit ihre spezifischen 

Wünsche berücksichtigt werden können. 

Daneben sollten aber auch die Kommunen Nischenangebote stärken, indem sie z.B. 

bei der Vergabe kommunaler Grundstücke Baugemeinschaften und Bauherren, die 

experimentelle Wohnungsbauvorhaben realisieren möchten, vorrangig berücksichtigen. 

In der Summe können auch diese Nischenangebote Mengeneffekte erzeugen und eine 

Alternative zu Wohnungsangeboten in Umland darstellen. 

5.2.3 Besondere Berücksichtigung des Wohnumfelds 

Bei der Aufgabe, attraktive urbane Wohnungsangebote bereitzustellen, spielt das un-

mittelbare Wohnumfeld eine besonders wichtige Rolle. Bei allen in Kapitel 4 betrachte-

ten Wanderungsuntersuchungen wurden Mängel im Wohnumfeld als wichtige Motive 

für den Fortzug aus der Stadt genannt (vgl. Kapitel 4.2). Das Wohnumfeld ist neben 
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der Wohnung selbst der wichtigste Ort für Freizeitaktivitäten. Immerhin wird durch-

schnittlich 70-80 % der Freizeit in der Wohnung oder im Wohnumfeld verbracht (vgl. 

Schöning, Borchard 1992: 85). Zum Wohnumfeld gehören zum einen die privaten und 

öffentlichen Flächen, die unmittelbar an die Wohngebäude grenzen und zum anderen 

die sonstigen Gegebenheiten im Quartier. Im Folgenden wird der Schwerpunkt auf das 

wohnungsnahe Umfeld gelegt, da hier die Möglichkeit besteht, im Zusammenhang mit 

urbanem Wohnungsneubau Einfluss zu nehmen. Zunächst sollen Ansätze zur Reduzie-

rung der KfZ-bedingten Belastungen des Wohnumfeldes aufgezeigt werden (5.2.3.1). 

Im zweiten Teil wird auf die Bedeutung wohnungsnaher Freiräume und die Möglichkei-

ten, urbanes Wohnen und attraktive Freiräume zu verknüpfen, eingegangen (5.2.3.2). 

Abschließend werden noch Handlungsansätze zur Verbesserung der Freiraumqualitäten 

im weiteren Wohnumfeld thematisiert (5.2.3.3). 

5.2.3.1 Der Umgang mit dem Kfz-Verkehr in urbanen Quartieren 

Die genauere Betrachtung der Belastungen des Wohnumfelds in der Stadt in Kapi-

tel 4.2 hat ergeben, dass der MIV bzw. Kfz-Verkehr großen Anteil an den Belastungen 

des Wohnumfelds in städtischen Quartieren hat. Neben den direkten Emissionen von 

Lärm und Schadstoffen, beeinträchtigt der Kfz-Verkehr auch die Sicherheit des Wohn-

umfeldes (vgl. Kap. 4.2). Insbesondere für ältere Menschen und Kinder stellt der Ver-

kehr ein Sicherheitsrisiko dar: „Die größten Probleme haben Kinder im Wohnumfeld, 

wo durch die Zunahme der Motorisierung drastische Einschränkungen des Lebensum-

feldes von Kindern entstanden sind“ (Mattern 1999: 10). Darüber hinaus verringern die 

Flächen, die für den ruhenden Verkehr beansprucht werden, die nutzbaren Freiflächen 

im Wohnumfeld. Ein überproportional hoher Anteil der knappen Flächen wird für die 

Unterbringung der PKW reserviert. Hausnahe Flächen dienen in vielen städtischen 

Siedlungen vor allem als Erschließungszonen für PKW, Parkplätze und Garagen.  

Um mit den Wohnungsangeboten im Umland und am Stadtrand konkurrieren zu kön-

nen, müssen diese Belastungen des Wohnumfelds bei urbanen Neubauprojekten ver-

mieden bzw. reduziert werden. Zur Erhöhung der Attraktivität urbaner Wohnungsan-

gebote sind die Ausgrenzung, Reduzierung und Entschleunigung des Autoverkehrs und 

die Umgestaltung der Innenhöfe bzw. der rückwärtigen Hausbereiche zu verkehrsberu-

higten Bereichen wesentliche Maßnahmen. Der konsequenteste Ansatz in diesem Zu-

sammenhang ist die Realisierung autofreier Siedlungen. Wie bereits im Zusammenhang 

mit den zielgruppenspezifischen Wohnungsangeboten erwähnt wurde, handelt es sich 

bei autofreien Siedlungen um ein Nischenangebot, für das in Kernstädten durchaus 

Nachfragepotenzial besteht (vgl. 5.2.2). 
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Steigerung der Wohnumfeldqualitäten durch autofreie Siedlungen 

Ein wesentlicher Vorteil in autofreien Quartieren sind die deutlich niedrigeren ver-
kehrsbedingten Umweltbelastungen wie Lärm, Emissionen etc. Durch die ver-

ringerten Umweltbelastungen im unmittelbaren Wohnumfeld können fließende Über-

gänge zwischen Hausinnen- und Außenbereich geschaffen werden. Darüber hinaus 

wird in diesen Quartieren das Sicherheitsrisiko durch den Autoverkehr einge-
grenzt. Ein besonders wichtiger Aspekt ist, dass autofreie Siedlungen auch in städti-

schen Siedlungsstrukturen ein kinderfreundliches Wohnumfeld bieten. Der Nutzen ist 

dabei umso höher, je größer und kompakter das verkehrsberuhigte und autofreie 

Quartier ist (vgl. Christ, Loose 2000: 2). In der Gartensiedlung Weißenburg verbinden 

80% der im Vorfeld gefragten Haushalte mit der Siedlung „ruhiges Wohnen im Grünen 

mit Aufenthaltsqualität“. Aus Sicht der an dieser Wohnform interessierten Haushalte 

steht weniger der Umweltschutzgedanke im Mittelpunkt als vielmehr die unmittelbare 

Qualität des Wohnumfeldes (ILS 2001: VI). Die in Nordrhein-Westfalen durchgeführten 

Marktuntersuchungen (vgl. Kap. 5.2.2) haben ergeben, dass die Interessenten für au-

tofreies Wohnen eine Steigerung der Lebensqualität mit dem Umzug in eine autofreie 

Siedlung verbinden. Mehr als 80% der Interessenten geben die Gründe weniger Lärm, 

mehr Grün und weniger Abgase für den Umzug in eine autofreie Siedlung an (ILS 

2001: 15). Die Befragung, die im Vorfeld der Realisierung der „Gartensiedlung Weißen-

burg“ durchgeführt wurde (vgl. Kap. 5.2.2), hat ergeben, dass die Aspekte „saubere 

Luft“, „umweltverträglichere Mobilitätsangebote“ und „Kinderspielen ohne Gefahr“ für 

über die Hälfte der befragten Haushalte wichtig sind (vgl. WohnBund-Beratung NRW 

1999: 8). Während die autofreien Haushalte in herkömmlichen Wohngebieten nur in 

sehr geringem Maße von der Entscheidung profitieren auf ein Auto zu verzichten, er-

möglichen Siedlungen, in denen die Nachbarn ebenfalls auf ein Auto verzichten, einen 

tatsächlichen Gewinn an Lebensqualität (vgl. ILS 1996). 

Neben der Reduzierung von Umweltbelastungen und Gefahren im Wohnumfeld sind 

weitere Vorteile mit autofreiem Wohnen verbunden. „Durch die reduzierte Straßeninf-

rastruktur und die fehlenden bzw. konzentrierten Parkierungsanlagen ergeben sich 

erhebliche Flächengewinne. Im Vergleich zu überirdischen Stellplatzlösungen wurde 

durch den autofreien Ansatz eine Fläche in Sportplatzgröße eingespart“ (Interview 

Krause). Die zusätzlichen Flächen können dazu genutzt werden, Freiflächen (z.B. Gär-

ten, öffentliche oder halböffentliche Grünflächen) oder Spielflächen auszuweiten. In 

autofreien Siedlungen lassen sich in der Regel höhere bauliche Dichten bei hoher Frei-

raumqualität realisieren. Das reduziert den Flächenverbrauch und spart darüber hinaus 

durch die effizientere Grundstückauslastung Kosten122. Am Beispiel der „Gartensiedlung 

                                           
122  Mit autofreiem Wohnen sind noch eine Reihe weiterer finanzieller Vorteile für die Haushalte verbunden. 

Gespart wird an der Erschließung, der Erstellung von Parkplätzen und der Parkraumbewirtschaftung. 
„Bis zu 2 DM Kosten pro Quadratmeter - so das Ergebnis einer Dortmunder Untersuchung – lassen sich 
bei einer autofreien Realisierung im Vergleich zum konventionellen Wohnungsbau sparen“ (ILS, 
MASSKS, MBW 1998: 11). Die Einsparungen können dazu beitragen, die höheren Bodenkosten des 
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Weißenbug“ in Münster soll im Folgenden exemplarisch aufgezeigt werden, wie eine 

autofreie Siedlung umgesetzt werden kann. 

Beispiel „Autofreies Wohnen in der Gartensiedlung Weißenburg“  

In der Gartensiedlung Weißenburg können die Bewohnerinnen und Bewohner, durch 

die zentrale Lage der Siedlung und die gute Anbindung an das ÖPNV- und Radver-

kehrsnetz, den Wunsch des autofreien Wohnens umsetzen, ohne in ihrer Mobilität ein-

geschränkt zu sein. Die Siedlung ist völlig Kfz-frei. Auch Anlieferungen per Auto sind 

nicht möglich und werden durch entsprechende Vorrichtungen an den Siedlungsein-

gängen verhindert. Das direkte Wohnumfeld ist frei von Stellplätzen und dient als 

Spiel- und Aufenthaltsraum für alle Bewohnergruppen. 

Damit die Autofreiheit im Quartier auch tatsächlich gewährleistet bleibt und um den 

Bewohnerinnen und Bewohnern dauerhaft die Qualitäten einer autofreien Siedlung zu 

erhalten, müssen Regelungen getroffen werden, die die Autofreiheit garantieren. Die 

rechtliche Absicherung wird häufig als Hürde für eine Realisierung autofreier Siedlun-

gen gesehen (vgl. ILS 2001: 5). 

Daher wird die Autofreiheit bei der Münsteraner Siedlung über verschiedene aufeinan-

der abgestimmte Instrumentarien gesichert. Zum einen setzt die Stadt Münster die 

Zielsetzung der Autofreiheit mit dem Bebauungsplan für die „Gartensiedlung Wei-

ßenburg“ stringent um. Die privaten Erschließungsflächen wurden ohne Fahrrechte für 

die Anlieger festgesetzt und die Errichtung von Stellplätzen, Carports oder Garagen im 

Wohngebiet wurde für unzulässig erklärt (vgl. Interview Krause). Darüber hinaus hat 

die Stadt Münster in einem städtebaulichen Vertrag mit der Wohnungsgesellschaft 

Münsterland geregelt, dass das Wohnungsunternehmen: 

• die besondere Wohnqualität zu sichern hat, indem sie das Wohngebiet durch 

technische Vorkehrungen räumlich autofrei hält, 

• von allen Mietern und Erwerbern eine „Autofreierklärung“ einfordert, 

• eine Schiedsstelle zur außergerichtlichen Klärung von Ausnahmen einrichtet, 

• eine Car-Sharing-Station innerhalb des Gebietes dauerhaft betreibt, bzw. von 

einem Dritten betreiben lässt. 

Neben dem Bebauungsplan und der Sicherung durch den städtebaulichen Vertrag un-

terstützt die Stellplatzreduzierung auf Grundlage der Landesbauordnung 

(BauO NW) den autofreien Charakter der Siedlung. Zusätzlich wird die Einhaltung der 

Autofreiheit über eine privatrechtliche Erklärung der Autofreiheit im Rahmen der 

Miet- und Kaufverträge abgesichert. Ein weiterer Baustein für die Gewährleistung der 

                                                                                                                            

Wohnens in der Stadt auszugleichen oder dafür verwendet werden, Gemeinschaftseinrichtungen bzw. 
gemeinschaftliche Mobilitätsangebote zu finanzieren. 
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Autofreiheit in der Siedlung ist die soziale Kontrolle innerhalb der Siedlung, die durch 

eine funktionierende Nachbarschaft gestärkt wird. Die bisherigen Erfahrungen belegen, 

dass die Autofreiheit in der Siedlung eingehalten wird: „Bisher gab es noch keine ge-

meldeten Verstöße gegen die Autofreiheit im Quartier“ (Interview Krause). 

Alternativen zur strikten Autofreiheit 

Bei autofreien Siedlungen handelt es sich um ein Nischenangebot, das die Wohnquali-

täten in der Stadt, insbesondere für Haushalte mit Kindern, erheblich erhöhen kann. 

Allerdings können autofreie Siedlungen nicht als Patentrezept für die Beseitigung der 

Kfz-bedingten Belastungen des innerstädtischen Wohnumfelds betrachtet werden. Ein 

Großteil der Haushalte möchte nicht auf ein Auto verzichten bzw. möchte sich die Opti-

on offen halten, in der Zukunft ein Auto anzuschaffen. Für diese Haushalte kommen 

autofreie Siedlungen wie die Gartensiedlung Weißenburg nicht in Frage. Insbesondere 

Wohneigentum in autofreien Siedlungen richtet sich nur an Haushalte, die aus Über-

zeugung dauerhaft ohne Auto leben möchten. Neben dem Angebot autofreier Siedlun-

gen müssen daher auch andere Lösungen gefunden werden, die eine hohe Qualität 

des Wohnumfelds gewährleisten können, ohne dass die Haushalte vollständig auf Au-

tos verzichten. 

Autofreie Bereiche innerhalb eines Quartiers 

In dem Wohnquartier Zeisewiese in Hamburg und bei der Wohnbebauung am Innenha-

fen in Duisburg wurde die Beeinträchtigung der Wohnumfeldqualität durch die Unter-

bringung der privaten Stellplätze in Tief-

garagen gemindert. Dadurch können die 

Innenbereiche der Blockbebauungen auto-

frei gehalten werden. Am Duisburger In-

nenhafen sind neben den Innenhöfen 

auch die Bereiche der Grachten verkehrs-

beruhigt (vgl. Abb. 25). Im Hamburger 

Quartier Zeisewiese hat sich zudem ein 

Teil der Hausgemeinschaften entschieden 

autofrei zu wohnen. Dadurch konnten der 

Stellplatzschlüssel reduziert und alle Stell-

plätze in einer einzigen Tiefgarage unter-

gebracht werden. Die Tiefgarage bietet 

117 Stellplätze für 189 Wohneinheiten. 

Dadurch, dass in den Siedlungen die ge-

samten Innenbereiche autofrei gehalten sind, können trotz der sehr dichten Bebauung 

eine hohe Freiflächenqualität sowie sichere Aufenthalts- und Spielbereiche für Kinder 

erreicht werden. 

Abb. 25: Ansicht eines autofreien Innenhofes am 
Duisburger Innenhafen 

Quelle: THS
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Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen wird aber nicht nur positiv 

bewertet. So wird häufig als Kritikpunkt angeführt, dass Tiefgaragen extrem teure Lö-

sungen seien, die am Autoverkehr und seiner Attraktivität überhaupt nichts ändern 

würden, sondern ihn sogar noch förderten, indem punktuell dessen Folgen kaschiert 

würden (vgl. Monheim 2001: 200). Tatsächlich sind Tiefgaragen mit erheblichen Kos-

ten verbunden, die sich auch auf die Wohnkosten auswirken. So kostet beispielsweise 

ein Tiefgaragenstellplatz am Duisburger Innenhafen 10.200 Euro (vgl. GEBAG 2004). 

Bei dichter Bebauung in zentralen städtischen Lagen sind Tiefgaragen aber aufgrund 

der begrenzten Flächenverfügbarkeit häufig die einzige Möglichkeit, den ruhenden Ver-

kehr unterzubringen. Damit für autofreie Haushalte die Möglichkeit besteht, auf einen 

Tiefgaragenstellplatz zu verzichten und dabei auch in den Genuss der finanziellen Vor-

teile zu kommen, die ein Leben ohne Auto bietet, sollten Tiefgaragenplätze unabhängig 

von den Wohnungen angeboten werden (Verursacherprinzip). In der Praxis werden 

allerdings die Wohnungen häufig nur in Kombination mit den Stellplätzen angeboten. 

In diesem Fall tragen auch Haushalte die Kosten der Tiefgaragen mit, die gar kein Auto 

nutzen123. 

Der fakultative Ansatz 

Ein weiterer interessanter Ansatz, um die Kfz-bedingten Belastungen des Wohnumfel-

des zu reduzieren, ist der fakultative Ansatz, der sich sowohl an Haushalte richtet, die 

autofrei leben möchten, als auch an autobesitzende Haushalte (vgl. ILS 2001: 3). Ein 

wesentliches Merkmal des fakultativen Ansatzes ist die konsequente Trennung von 

Wohnungsbau- und Stellplatzkosten. Dieser Ansatz wird zum Beispiel bei dem Stadter-

weiterungsprojekt in der Tübinger Südstadt verfolgt. Im gesamten Entwicklungsbereich 

befinden sich grundsätzlich weder auf privaten Parzellen noch im öffentlichen Raum 

Parkplätze für die Bewohnerinnen und Bewohner. Im Viertel selbst stehen nur Park-

plätze für Gehbehinderte, Car-Sharing-Projekte und bestimmte Gewerbebetriebe zur 

Verfügung. Die Anlieferung von Waren zu den Wohnungen ist möglich. Der Stadtteil 

soll nicht autofrei werden, aber mit deutlich weniger Autos auskommen (vgl. Soehlke 

2002: 61). Die Parkplätze werden von den Baugrundstücken weg in flächensparende 

automatische Parkierungsanlagen verlegt, die am Rand der Quartiere (max. 300 Meter 

von den Wohnungen entfernt124) angeordnet sind. Durch die Mehrfachnutzung von 

Parkplätzen durch Langzeit- und Kurzparker ist eine Kapazitätsauslastung bis zu 140 % 

möglich. 

Im „Französischen Viertel“ und im „Loretto-Areal“ werden die Kfz-Stellplatzkosten und 

                                           
123  Auch bei getrennten Angeboten von Wohnungen und Tiefgaragenstellplätzen tragen autofreie Haushal-

te häufig einen Teil der Tiefgaragenkosten mit, da die Herstellungskosten nicht vollständig in die Miet- 
oder Kaufpreise für die Stellplätze eingerechnet werden. 

124  Autonutzer sollen vom Parkplatz dieselbe Entfernung zurücklegen wie ÖPNV-Nutzer von der Haltestelle 
(vgl. Stadtsanierungsamt Tübingen 1999: 28). 
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Wohnungsbaukosten konsequent getrennt. Die Parkierungsanlagen werden von einem 

privaten Investor gebaut und betrieben. Die Bewohnerinnen und Bewohner können ein 

Dauernutzungsrecht für ca. 12.500 Euro erwerben oder den Stellplatz mieten. Autofreie 

Haushalte sind von der Stellplatzkaufpflicht befreit (vgl. Website Wohnen plus Mobili-

tät d). Das Beispiel aus Tübingen macht deutlich, dass die Stellplatzreduzierung auch 

beim wahlfreien Modellansatz zu neuen Gestaltungsqualitäten für den öffentlichen und 

privaten Raum führt. Die Straßen und Plätze im Quartier sind in erster Linie Aufent-

haltsräume für die Bewohnerinnen und Bewohner. Sie werden somit zu wichtigen Be-

standteilen der wohnungsnahen Freiräume und bilden eine wesentliche Voraussetzung 

für öffentliches Leben und Lebendigkeit. 

Der fakultative Ansatz ist eine Möglichkeit, weitere Personenkreise für autoarme Wohn-

siedlungen zu gewinnen und somit auch Haushalten die Vorzüge eines autofreien 

Wohnumfeldes in der Stadt anzubieten, die nicht vollständig auf ein Auto verzichten 

wollen oder können. Für die autofrei lebenden Haushalte ergeben sich allerdings beim 

autofreien Ansatz mehr Vorteile, da die KfZ-bedingten Belastungen noch stärker redu-

ziert werden können. 

Fazit und Empfehlung 

In Stadtquartieren, in denen das Auto nicht im Vordergrund steht, können wesentliche 

Belastungen des städtischen Wohnumfeldes vermindert werden und eine Vielzahl städ-

tebaulicher und ökologischer Qualitäten verwirklicht werden. Teilweise lassen sich die-

se Qualitäten auch in Quartieren erreichen, bei denen der Autoverkehr durch bestimm-

te Regelungen aus dem unmittelbaren Wohnumfeld ausgelagert wurde (z.B. Tübingen 

„Französisches Viertel/Loretto-Areal“). Der große Vorteil bei vollständig autofreien Sied-

lungen ist, dass Haushalte, die auf ein Auto verzichten, auch im vollen Umfang in den 

Genuss der dadurch entstehenden Vorteile kommen. Insgesamt bieten autofreie Quar-

tiere den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit, auch in städtischen Wohn-

gebieten in einem sicheren Wohnumfeld zu leben, das weitestgehend von den negati-

ven Auswirkungen des Kfz-Verkehrs befreit ist. Damit ist autofreies Wohnen besonders 

für Haushalte mit Kindern interessant. 

Autofreie Siedlungsprojekte lassen sich besonders gut im Neubau realisieren, da hier 

von Anfang an die Möglichkeit besteht, die verkehrliche Erschließung und die Gestal-

tung des Wohnumfeldes an den autofreien Ansatz anzupassen. Die Städte sollten im 

Rahmen der Bauleitplanung die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wesentliche 

Bereiche von neuen Siedlungen autofrei bleiben. Darüber hinaus sollte der ruhende 

Verkehr so angeordnet sein, dass er nicht den größten Teil des öffentlichen Raums 

einnimmt. Zentrale Parkierungsanlagen (wie in Tübingen) oder Tiefgaragen (wie in 

Duisburg und Hamburg) bieten sich bei dichten Stadtquartieren an. Kommunen und 
Wohnungsanbieter sollten interessierten Haushalten die Möglichkeit bieten, in der 

Stadt in einem autofreien oder verkehrsberuhigten Wohnumfeld zu leben, z.B. in einer 
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autofreien bzw. autoarmen Siedlung. Insbesondere Städte haben dabei, wie die Bei-

spiele in Münster und Tübingen zeigen, große Einflussmöglichkeiten. 

5.2.3.2 Wohnungsnahe Freiräume 

Die Reduzierung der MIV-bedingten Belastungen kann einen wesentlichen Beitrag zur 

Aufwertung des Wohnumfelds leisten, ist aber nicht der einzige Handlungsansatz zur 

Förderung der Attraktivität des urbanen Wohnumfelds. Ein weiterer wichtiger Aspekt, 

der beim Wohnungsneubau berücksichtigt werden sollte, ist die Verfügbarkeit und 

Qualität wohnungsnaher Freiräume125. Die Betrachtung der wohnumfeldbezogenen 

Wanderungsmotive (vgl. Kapitel 4.2) verdeutlicht, dass der Wunsch im Grünen zu 

wohnen und der Wunsch nach besseren Spielmöglichkeiten bzw. Lebensbedingungen 

für Kinder wichtige Einflussfaktoren bei der Abwanderung von Haushalten ins Umland 

darstellen. Diese Wanderungsmotive weisen auf Defizite der Freiräume im Wohnumfeld 

städtischer Quartiere hin. Der Wunsch nach mehr Grün und besseren Spielmöglichkei-

ten für Kinder kann dabei sowohl durch die wohnungsnahen Freiräume126 als auch 

durch die Freiräume im weiteren Wohnumfeld127 berücksichtigt werden. Die woh-

nungsnahen Freiräume lassen sich in privat nutzbare, gemeinschaftlich nutzbare und 

öffentliche Räume unterteilen. Zunächst soll auf die privat nutzbaren wohnungsnahen 

Freiräume eingegangen werden. 

Gärten und sonstige privat nutzbare wohnungsnahe Freiräume 

Eine wichtige Bedingung für die Qualität des wohnungsnahen Umfelds ist die Garten-

verfügbarkeit. In Kapitel 4.2 wurde anhand der Studie zur Stadt-Umland-Wanderung 

im Ruhrgebiet gezeigt, dass der Wunsch nach einem eigenen Garten ein sehr bedeu-

tendes Abwanderungsmotiv darstellt (vgl. Blotevogel, Jeschke 2003: 74). Die große 

Bedeutung des Gartenwunsches spiegelt sich auch in der Beliebtheit des Eigenheims 

wider. Beim Eigenheim ist der Garten in der Regel fester Bestandteil der Wohnung (vgl. 

Tessin 1993: 11). Aus der Erkenntnis, dass der Wunsch nach einem Garten wesentli-

ches Motiv für Umlandwanderungen ist, ergibt sich konkreter Handlungsbedarf für den 

urbanen Wohnungsneubau. Soll die Wettbewerbsfähigkeit urbaner Wohnungsangebote 

gegenüber Wohnungsangeboten im Umland gestärkt werden, muss der Wunsch nach 

wohnungsnahen Freiräumen und insbesondere Gärten bei urbanen Neubauprojekten 

                                           
125  Wobei auch die Qualität der Freiräume, wie oben beschrieben, erheblich durch den Umgang mit dem 

MIV beeinflusst werden kann. 
126  Dazu gehören die öffentlichen, halböffentlichen und privaten Freiräume in unmittelbarer Nähe der 

Wohnungen wie Terrassengärten, Mietergärten, Gemeinschaftsgrünflächen, Gehwege. Dabei kann es 
sich sowohl um privat nutzbare, als auch um gemeinschaftlich nutzbare Freiräume handeln (vgl. Ho-
mann, Jäger, Spitthöver 2002: 11). 

127  Darunter sollen in diesem Zusammenhang die Freiräume auf Stadtteil- bzw. Quartiersebene verstanden 
werden (z.B. Parks, Wälder, Seen, öffentliche Plätze und Straßen im Quartier). 
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stärker berücksichtigt werden128. Ähnlich formuliert Tessin in einer Studie der Arbeits-

gruppe Bestandsverbesserung die Bedeutung von Gärten für Stadt-Umland-

Wanderungsprozesse: „Wird es nicht zu stadtinternen Lösungen der Gartenfrage kom-

men, wird der Suburbanisierungstrend ungebrochen voranschreiten mit Eigenheimen 

auf überproportional großen (landschaftsfressenden) Grundstücken, mit Freizeitgärten 

im Umland, Wochenendhäusern, Zweitwohnsitzen usw.“ (Tessin 1993: 22). 

Tatsächlich weisen urbane Wohnungsangebote häufig Defizite bei der Verfügbarkeit 

von Gärten auf. Beim Geschosswohnungsbau – und hier insbesondere beim Mietge-

schosswohnungsbau in den Städten – sind privat nutzbare Gärten eher die Ausnahme. 

Teilweise beschränken sich die wohnungsnahen Freiflächen auf wenig funktionales 

Abstandsgrün. „Noch immer sind Grün- und Freiflächen in Wohnquartieren häufig lieb-

los angelegte Abstandsflächen und Blockinnenbereiche häufig versiegelt und als Park-

platz oder Garagenhof genutzt“ (Umweltbundesamt 2000: 187). Brech wirft angesichts 

dieser Defizite die Frage auf, ob Wohnen in der Stadt und Wohnen mit Garten sich 

ausschließen. Angesichts zahlreicher Beispiele, die belegen, dass sich urbanes Wohnen 

und Wohnen mit Garten sehr wohl vereinbaren lassen, verneint er diese Frage jedoch: 

„In unseren dichtbebauten Städten kann man sich ein Haus mit Garten, einem Patio, 

nicht mehr vorstellen. Leben hier zu viele Menschen auf zu engem Raum? Das kann 

nicht sein. Denn es gibt zahlreiche Beispiele, wie eine hohe Dichte und der Wunsch 

nach einem kleinen Fleckchen Garten in Einklang zu bringen sind“ (Brech 2002b: 38). 

In der Tat schließen sich, wie auch die in dieser Arbeit betrachteten Beispiele verdeutli-

chen, verdichtete Wohnformen und gartenbezogenes Wohnen nicht aus. Apel et al. 

ermitteln in einer Untersuchung für das Umweltbundesamt, dass sich hohe Wohnquali-

tät und gartenbezogenes Wohnen auch bei mittlerer bis hoher Baudichte (50 bis 100 

Wohnungen pro Hektar Bruttobauland) realisieren lassen (vgl. Umweltbundesamt 

2000: 270). Um gegenüber den Wohnungsangeboten im Umland wettbewerbsfähig zu 

sein, kann der urbane Wohnungsbau vom Eigenheim lernen und verstärkt privat nutz-

bare Gärten anbieten. 

Private bzw. privat nutzbare Gärten erfüllen vielfältige Funktionen und bieten Raum für 

zahlreiche Aktivitäten. Dazu gehören z.B. Aufenthalt, Gartenarbeit, Erholung und Spie-

len. Insbesondere die Bedeutung für Kinder ist hierbei hervorzuheben. In Gärten ist 

z.B. auch für jüngere Kinder gefahrloses Spielen im Blickfeld der Eltern möglich. Eine 

wichtige Anforderung an Gärten ist, dass sie individuell und privat nutzbar sind. Dabei 

geht es weniger um den Eigentumstitel, als vielmehr um den Schutz vor fremden Bli-

cken sowie das Recht, den Garten selbst zu gestalten. Werden urbane Wohnungsan-

gebote mit attraktiven privat nutzbaren Freiräumen verknüpft, dann können dadurch 

auch Defizite der Freiraumausstattung im weiteren Umfeld kompensiert werden: 

„Wenn es das private Stück Grün gibt, Mietergarten, Atriumgartenhof oder Reihen-

                                           
128  Daneben ist der Umgang mit wohnungsnahen Freiräumen auch im Bestand ein wichtiges Thema. 
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hausgarten, dann reichen den Bewohnern auch die Grünflächen in der Stadt aus“ (In-

terview Hansen). Hier sind die Wohnungsanbieter gefordert, den Gartenwunsch der 

Nutzerhaushalte auch beim urbanen Geschosswohnungsbau stärker zu berücksichti-

gen. 

Bei der Wohnbebauung am Duisburger Innen-

hafen und in der Gartensiedlung Weißenburg in 

Münster wurde diesem weit verbreiteten Gar-

tenwunsch Rechnung getragen. Bei beiden Pro-

jekten sind den Erdgeschosswohnungen privat 

nutzbare Terrassengärten zugeordnet. Beim 

Mietwohnungsbau stehen den Mieterinnen und 

Mietern der Erdgeschosswohnungen sogenannte 

Mietergärten zur Verfügung und bei den Eigen-

tumswohnungen wurden den Haushalten Son-

dernutzungsrechte zur privaten Gartennutzung 

eingeräumt. In Duisburg werden die privaten 

Freiräume besser den Anforderungen an die 

Gärten als private Rückzugsräume gerecht als in 

der Gartensiedlung Weißenburg. Durch die et-

was erhöhte Lage auf den Tiefgaragen, findet 

am Innenhafen eine deutliche Abgrenzung zum 

gemeinschaftlich nutzbaren Freiraum statt (vgl. 

Abb. 26). Die Freiraumkanten sind so angeordnet, dass wechselseitige Störungen ver-

mieden werden. In der Gartensiedlung Weißenburg ist die Grenze zwischen privaten 

und gemeinschaftlich nutzbaren Flächen fließend. Die Beispiele zeigen jedoch auch, 

dass es im verdichteten Geschosswohnungsbau kaum möglich ist, allen Haushalten 

private Gärten zur Verfügung zu stellen, sondern dass sich die Angebote privater Gär-

ten weitestgehend auf die Bewohnerinnen und Bewohner der Erdgeschosswohnungen 

beschränken129. Alternativen zu privaten Gärten sind wohnungsbezogene Freiräume 

wie Balkone, Loggien und Dachterrassen, die den Garten teilweise substituieren kön-

nen. Am Duisburger Innenhafen verfügen daher alle Wohnungen oberhalb der Erdge-

schosswohnungen über Balkone, Loggien oder große Dachterrassen, die durch die 

Ausbildung des obersten Stockwerkes als Staffelgeschoss ermöglicht werden. 

Gemeinschaftlich nutzbare Freiräume 

Eine weitere Alternative oder auch Ergänzung zu privaten Gärten sind gemeinschaftlich 

nutzbare Freiräume. Gemeinschaftlich nutzbare Freiräume sind nicht für jedermann 

                                           
129  Es hegen allerdings auch nicht alle Haushalte diesen Gartenwunsch. Einigen Haushalten ist ein Garten 

auch mit zu viel Arbeit verbunden, die sie nicht leisten wollen oder können (z.B. ältere Menschen oder 
junge Berufstätige). 

Abb. 26: Planungsskizze eines Wohnblocks 
am Duisburger Innenhafen 

Quelle: GEBAG
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zugänglich, werden aber auch nicht nur von 

einer Person oder einem Haushalt aus-

schließlich genutzt (vgl. Selle, Sutter-Schur 

1993: 35). Ein typisches Beispiel für solche 

Räume sind die Innenhöfe von Wohnblö-

cken (z.B. im Quartier Zeisewiese, oder der 

Blockbebauung am Innenhafen) (vgl. Abb. 

27). Damit diese Räume entstehen können, 

muss eine deutliche Abgrenzung zu öffentli-

chen Räumen gegeben sein. „Gemein-

schaftlich nutzbare Freiräume müssen – für 

ihre Anwohner – sozial kontrollierbar bleiben“ (Selle, Sutter-Schur 1993: 38). Die deut-

lichste Abgrenzung zwischen öffentlichen und halböffentlichen Räumen sind die Ge-

bäude selbst. Die Wohnbebauung am Duisburger Innenhafen verdeutlicht ebenso wie 

das Quartier Zeisewiese, dass sich die Blockstruktur besonders gut zur Abgrenzung 

öffentlicher und privater bzw. gemeinschaftlich nutzbarer, sogenannter halböffentlicher 

Räume eignet. Bei einer Blockstruktur ähnlich der von Altbauquartieren mit einer offe-

nen oder geschlossenen Straßenrandbebauung ermöglicht die Straßenseite die direkte 

Teilnahme am Leben und Geschehen; die Gartenseite (privat oder halböffentlich) Ruhe 

und Raum für ausgleichende Vegetation. 

Gemeinschaftlich nutzbare Freiräume sind sowohl im Eigentum als auch in einem Miet-

verhältnis realisierbar. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist dabei, dass die Bewohnerin-

nen und Bewohner für den Freiraum zuständig sind und seine Gestaltung und Pflege 

maßgeblich beeinflussen können. Gemeinschaftlich nutzbare Freiräume können ähnli-

che Funktionen einnehmen wie die privaten Freiräume. Auch hier ist zum Beispiel Kin-

derspielen oder Aufenthalt anderer Bewohnerinnen und Bewohner möglich. Teilweise 

können gemeinschaftlich nutzbare Freiräume sogar bessere Nutzungsmöglichkeiten 

bieten als sehr kleine private Freiräume. Im hochverdichteten städtischen Wohnungs-

bau mit relativ vielen Nutzerhaushalten und wenig Fläche kommt es häufig nur zu rich-

tig nutzbaren Flächen, wenn sie gemeinsam organisiert werden (vgl. Selle 1993: 159). 

Allerdings fehlt hier die Privatheit der privaten Gärten. Es ist daher fraglich, ob halböf-

fentliche Freiräume private Freiräume vollständig ersetzen können. Am günstigsten 

scheint ein Mix aus privaten und gemeinschaftlich nutzbaren Freiräumen zu sein. So ist 

auch die Akzeptanz gemeinschaftlich nutzbarer Freiräume vor allem dann hoch, wenn 

sie eine Ergänzung zum privaten Raum darstellen (vgl. Tessin 1993: 154). Am Duis-

burger Innenhafen wurde genau dieser Mix realisiert. Alle Wohnungen verfügen über 

eine Form wohnungsbezogener Freiräume (Gärten, Dachterrassen, große Balkone etc.) 

und zusätzlich steht der Blockinnenbereich als gemeinschaftlich nutzbare Fläche zur 

Verfügung. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner der oberen Stockwerke können die 

gemeinschaftlichen Freiräume über direkte Zugänge vom Haus aus erreichen. Die Ü-

Abb. 27: Innenhof des Quartiers Zeisewiese 

Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg 
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bergänge zwischen gemeinschaftlich nutzbaren und privaten Freiräumen sind so ges-

taltet, dass sie in den privaten Bereichen Raum für Privatsphäre bieten. Ein Defizit sind 

hier allerdings die mangelnden Verfügungsmöglichkeiten der Bewohnerinnen und Be-

wohner über die gemeinschaftlich nutzbaren Flächen. Die Flächen wurden ohne Einbe-

ziehung der Bewohnerinnen und Bewohner geplant, gestaltet und werden auch von 

den Wohnungsanbietern ohne Mitsprachemöglichkeiten für die Anwohner verwaltet. 

Hier könnten Mitgestaltungs- und Selbstverwaltungsmöglichkeiten die Attraktivität zu-

sätzlich erhöhen. 

Aneignungsfähige Freiräume mit hohem Gebrauchswert lohnen sich langfristig auch für 

die Wohnungsanbieter (vgl. Homann, Jäger Spitthöver 2001: 218). Nicht nur, dass die 

Freiräume einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor im Wettstreit um die nachfragen-

den Haushalte darstellen. Die Wohnzufriedenheit wird zudem erhöht und die Bewohne-

rinnen und Bewohner gehen pfleglicher mit den Freiräumen um (insbesondere im 

Mietwohnungsbau). Bisher sind solche Freiraumkonzepte, bei denen die Bewohnerin-

nen und Bewohner tatsächlich Eigengestaltungsmöglichkeiten haben, immer noch die 

Ausnahme (vgl. Homann, Jäger, Spitthöver 2001: 218). 

Fazit und Empfehlung: 

Um die Attraktivität urbanen Wohnens zu steigern, sind insbesondere die Wohnungs-
anbieter in den Städten gefordert bei urbanen Wohnungsangeboten private und ge-

meinschaftlich nutzbare Freiräume stärker zu berücksichtigen. Insbesondere bei hoher 

baulicher Verdichtung sind hohe Anforderungen an die Gestaltung und Qualität der 

Freiräume zu stellen. Am günstigen ist es, wenn sich private und gemeinschaftlich 

nutzbare Freiraumangebote ergänzen können. Neben der Bereitstellung der Freiräume 

ist auch die Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner bei der Planung und Nut-

zung notwendig. Durch diese Maßnahmen können die Wohnungsanbieter die Attraktivi-

tät urbaner Wohnungsangebote erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber 

Wohnungsangeboten im Umland erhöhen. 

Die Kommunen sollten ebenfalls versuchen Einfluss auf die Freiraumqualität zu neh-

men, um ein attraktives Wohnungsangebot in der Stadt zu fördern. Ihnen steht dafür 

zum einen der Bebauungsplan zur Verfügung. Mit Hilfe des Bebauungsplans kann zwar 

kein Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung der Flächen genommen werden; es kön-

nen aber Festsetzungen zur Gebäudestellung, zur Erschließung und zu Stellplätzen 

getroffen und somit zumindest die planerischen Voraussetzungen für attraktive Frei-

räume geschaffen werden. Befinden sich die zu bebauenden Grundstücke in kommuna-

lem Besitz, sind die Einflussmöglichkeiten der Kommunen ungleich größer. Die Stadt 

sollte in diesem Fall – sowohl über den Kaufvertrag als auch über die Vergabe der 

Grundstücke selbst – Einfluss auf die Gestaltung der Freiräume nehmen. Sie kann zum 

Beispiel Wohnungsanbieter bevorzugen, die der Freiraumgestaltung höhere Bedeutung 

zumessen. Über Kaufverträge lassen sich Vorgaben zu Lage, Größe und Ausstattung 
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von gemeinschaftlichen und privaten Freiflächen sowie Spielbereichen treffen. Das gilt 

allerdings nur, wenn mehrere Wohnungsanbieter um Flächen konkurrieren. Finden sich 

nur schwer Investoren für eine Fläche, dann schwinden auch die Möglichkeiten der 

Einflussnahme durch die Kommune. Beim städtisch geförderten Wohnungsbau sollten 

die Kommunen zudem die Möglichkeit nutzen, über die Fördervorgaben Einfluss auf die 

Freiraumgestaltung zu nehmen. 

5.2.3.3 Öffentliche Freiräume  

Neben den privat und gemeinschaftlich nutzbaren wohnungsnahen Freiräumen beein-

flussen auch der öffentliche Raum bzw. die öffentlichen Freiflächen die Qualität des 

urbanen Wohnens. Im Gegensatz zu den privaten Freiräumen sind die öffentlichen 

Räume in der Regel rechtlich und baulich uneingeschränkt zugänglich und öffnen sich 

zu den Nutzern (vgl. Selle, Sutter-Schur 1993: 34). Hierbei lassen sich zum einen die 

öffentlichen Bereiche im direkten Wohnumfeld (Quartiersplätze, Wohnwege) und zum 

anderen die Freiräume im weiteren Umfeld (Wälder, Stadtparks Gewässer etc.) unter-

scheiden. 

Wohnungsnahe öffentlicher Räume 

Wichtigste Aufgabe im wohnungsnahen öffentlichen (Frei)-Raum zur Förderung der 

Wohnumfeldqualität ist es, wie bereits angesprochen, die Straßenräume als Bewe-

gungsraum für Fußgänger, für den Aufenthalt oder als Spielfläche nutzbar zu machen 

und nicht nur auf fließenden und ruhenden Autoverkehr auszurichten. Insbesondere 

bei baulich dichten, urbanen Wohnquartieren stellen die Straßenräume den größten 

Teil des wohnungsnahen öffentlichen Raums dar (vgl. Umweltbundesamt 2000: 186). 

Bezogen auf den Wohnungsneubau ergeben sich für die Wohnungsanbieter und die 

Kommunen vor allem dann Handlungsspielräume für die Gestaltung des öffentlichen 

Raums, wenn größere zusammenhängende Gebiete neu bebaut werden (wie es z.B. 

bei den vier Beispielprojekten der Fall ist). Für die Kommunen besteht hier die Möglich-

keit über Vorgaben im Bebauungsplan, gestalterische Festsetzungen nach Landesbau-

ordnung oder aber auch im Dialog mit den Investoren Einfluss auf die Qualität der 

öffentlichen Räume zu nehmen. 

Am Duisburger Innenhafen orientiert sich die Gestaltung des öffentlichen Raums an 

Vorgaben, die von Vertreterinnen und Vertretern der Innenhafen Duisburg Entwick-

lungsgesellschaft, der Duisburger Stadtverwaltung sowie der Wohnungsunternehmen 

und der von ihnen beauftragten Architekturbüros im Vorfeld der Baumaßnahmen auf 

mehreren Workshops erarbeitet wurden. Als wesentliches Gestaltungselement wurden 

Grachten mit parallel dazu verlaufenden Rad- und Fußwegen festgelegt (vgl. Abb. 28) 

Die Grachten und die dazugehörigen Promenaden wurden von der Innenhafen Duis-

burg Entwicklungsgesellschaft im Zusammenhang mit den anderen Infrastrukturmaß-
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nahmen (Umgestaltung des Hafenbe-

ckens, Straßenbau, Bau eines Que-

rungsbauwerks) errichtet. Gefördert 

wurden die Maßnahmen durch die 

Ziel II-Förderung der Europäischen 

Union130. Teilweise konnten die Maß-

nahmen aber auch durch einen ent-

sprechend höheren Verkaufspreis der 

Baugrundstücke refinanziert werden. 

Hier wird allerdings auch das Span-

nungsfeld, zwischen der Anforderung 

die Baulandpreise in der Stadt zu reduzieren (vgl. Kap. 5.2.4) und der Anforderung 

attraktive öffentliche Räume bereitzustellen, deutlich. Zwischen diesen beiden Anforde-

rungen muss daher eine Abwägung stattfinden. Angesichts der angespannten finanziel-

len Lage vieler Kommunen lassen sich solch aufwendige Infrastrukturmaßnahmen wie 

am Duisburger Innenhafen nur schwer ohne zusätzliche Fördermittel (Land, EU) reali-

sieren. Die Gestaltung des öffentlichen Raums am Duisburger Innenhafen zeigt jedoch, 

dass die Kommunen die Attraktivität urbaner Wohnstandorte maßgeblich beeinflussen 

können. Der finanzielle Aufwand kann sich für die Kommunen dadurch lohnen, dass ein 

attraktiveres Wohnumfeld dazu beiträgt, Bewohnerinnen und Bewohner in der Stadt zu 

halten. 

Ähnlich wie bei den gemeinschaftlich nutzbaren Freiräumen ist es auch bei der Planung 

und Gestaltung öffentlicher Räume sinnvoll, die Bürgerinnen und Bürger einzubezie-

hen. In den Tübinger Quartieren „Französisches Viertel“ und „Loretto-Areal“ wurden 

z.B. die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Beschäftigten – weit über die gesetz-

lichen Vorgaben hinaus – sehr umfangreich an der Planung des öffentlichen Raums 

beteiligt. In einem mehrstufigen Beteiligungsverfahren hatten die Bewohnerinnen und 

Bewohner die Möglichkeit, eigene Vorschläge für die Gestaltung der öffentlichen Frei-

räume zu machen. Diese partizipative Planung ermöglicht es, die Bedürfnisse der spä-

teren Anwohnerinnen und Anwohner besser zu berücksichtigen. Dadurch wird die Ak-

zeptanz der Gestaltung erhöht und die Belebung des öffentlichen Raums erleichtert 

(vgl. Pätz, Soehlke 2001: 80). 

Freiräume im weiteren Umfeld 

Neben dem wohnungsnahen Umfeld sind auch die Freiräume im weiteren Wohnumfeld 

(Quartiers- und Stadtteilebene) ausschlaggebend für die Attraktivität urbanen Woh-

                                           
130  Die EU fördert im Rahmen ihrer Regionalpolitik Regionen mit Entwicklungsrückstand, Umstellungsregi-

onen und Regionen mit besonderen geografischen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen. Im Rah-
men der Ziel II-Förderung wird die wirtschaftliche und soziale Umstellung von Gebieten mit Struktur-
problemen gefördert. 

Abb. 28: Grachten am Innenhafen Duisburg 

Quelle: eigenes Foto 
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nens. Qualifizierte Grün- und Freiflächen sind entscheidende Einflussgrößen für eine 

attraktive innerstädtische Wohnlage. Vor allem Haushalte mit Kindern stellen diese 

Anforderungen an das Wohnumfeld (Umweltbundesamt 2000: 185). Zu den Freiräu-

men im weiteren Wohnumfeld gehören öffentliche Parkanlagen, Stadtwälder, offene 

Landschaft oder auch Seen, Flüsse und Kanäle. Die Nähe zu naturräumlichen Angebo-

ten (Parks, Seen, offene Landschaft) in der Stadt wird umso wichtiger, je geringer 

wohnungsnahe Freiflächenangebote verfügbar sind. Die Freiräume im weiteren Umfeld 

stehen allerdings nicht in direktem Zusammenhang mit Wohnungsneubauprojekten, 

sondern stellen vielmehr eine wichtige Rahmenbedingung für attraktive Wohnungsan-

gebote dar. Da in dieser Arbeit Handlungsansätze im Mittelpunkt stehen, die mit dem 

Wohnungsneubau bzw. dessen Vorbereitung verknüpft sind, finden an dieser Stelle nur 

einige wesentliche Aspekte Erwähnung. 

Dem Ansatz der doppelten Innenentwicklung (vgl. Kowarik 1998: 33) folgend, sollten 

die Kommunen über eine Qualifizierung innerstädtischer Freiräume die Anziehungskraft 

der Städte stärken. Bei der Inwertsetzung städtischer Freiräume sollten insbesondere 

die örtlichen Potenziale berücksichtigt werden. Ein in Städten häufig unzureichend ge-

nutztes Freiraumpotenzial sind die Wasserflächen. Ein Großteil der Städte verfügt über 

Wasserflächen z.B. in Form von Flüssen und Kanälen. In innerstädtischen Bereichen 

sind diese aber oftmals aufgrund industrieller Nutzung oder Hafennutzung nicht zu-

gänglich (vgl. Umweltbundesamt 2000: 189). Im Rahmen des wirtschaftlichen Struk-

turwandels ergibt sich die Chance, die 

Freiraumpotenziale entlang der Ufer zu 

erschließen und für die Bevölkerung 

nutzbar zu machen. Beispielhaft ist hier 

der Innenhafen Duisburg. Neben den 

bereits dargestellten Grachten, die zum 

unmittelbaren Wohnumfeld gehören, 

wurde am Duisburger Innenhafen das 

ehemals unzugängliche und gewerblich 

genutzte Hafenareal im Zentrum der 

Stadt für die Bewohnerinnen und Be-

wohner zugänglich gemacht. Um das Wasser besser erlebbar und nutzbar zu machen, 

wurde ein nicht mehr wirtschaftlich genutzter Teil des Hafens aufgestaut und der Was-

serstand um 6 Meter gehoben (vgl. Abb. 29). Entlang des Hafenbeckens wurden Fuß- 

und Radwege angelegt, die einen Aufenthalt in der Nähe der Wasserflächen ermögli-

chen. Der Wohnstandort Stadt kann durch diese Verknüpfung mit Wasserflächen ent-

scheidend an Attraktivität gewinnen. Mitarbeiter der an dem Projekt beteiligten Woh-

nungsunternehmen bestätigen, dass „Wohnen am Wasser“ sich sehr gut vermarkten 

lässt. Das Thema „Wasser“ wurde daher auch dazu genutzt, die Wohnungen am In-

nenhafen zu vermarkten bzw. zu vermieten (vgl. Interview Klaaßen und Skopek). „Das 

Abb. 29: Aufgestautes Hafenbecken am Innenhafen 
Duisburg 

Quelle: Website Innenhafen-Portal 
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Thema Wasser gibt dem ganzen Quartier eine Identität, und diese Assoziation mit dem 

Wasser ist in Duisburg [mit seiner Lage am Rhein] auch recht angebracht. Auch bei 

anderen Beständen der GEBAG wird das Thema Wohnen am Wasser aufgegriffen“ (In-

terview Klaaßen; eigene Anmerkung). Auch hier müssen jedoch die Kosten und der 

erwartete Nutzen abgewogen werden. Solch aufwendige Infrastrukturmaßnahmen, wie 

sie am Innenhafen realisiert wurden, wären ohne Förderung durch die EU undenkbar 

gewesen (vgl. Interview Fehr). Es bestehen allerdings auch noch weitere, weniger kos-

tenintensive Möglichkeiten städtische Freiraumpotenziale nutzbar zu machen. Dazu 

gehören z.B. die Reaktivierung von Plätzen, die Umgestaltung und Öffnung von Schul-

höfen als Kinderspielfläche sowie die Öffnung von Freiflächen anderer öffentlicher Ein-

richtungen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Auch innerstädtische Brachen und 

zeitweilig untergenutzte Flächen bieten Chancen für die Freiraumversorgung. Hier las-

sen sich z.B. temporäre Parks oder Spielflächen anlegen (vgl. Umweltbundesamt 

2000: 188). 

Fazit und Empfehlungen 

Wenn urbanes Wohnen für mehr Menschen als bisher eine Alternative zum Wohnen im 

Umland bzw. zum Wohnen im Grünen darstellen soll, muss neben den privaten und 

gemeinschaftlich nutzbaren Freiräumen auch die Qualität der öffentlichen (Frei-)Räume 

berücksichtigt werden. Urbaner Wohnungsneubau muss einhergehen mit der Bereit-

stellung öffentlicher Räume, die nicht nur dem fließenden und ruhenden Kfz-Verkehr 

dienen. Kommunen und Wohnungsanbieter sollten ein Interesse an attraktiven 

öffentlichen Räumen haben, weil dadurch auch die Attraktivität der Stadt als Wohn-

standort steigt. Die Städte sollten über Vorgaben im Bebauungsplan, gestalterische 

Festsetzungen nach Landesbauordnung oder aber auch im Dialog mit den Investoren 

Einfluss auf die Qualität der öffentlichen Räume nehmen. Wie das Beispiel „Französi-

sches Viertel/Loretto-Areal“ zeigt, ist bei der Planung des öffentlichen Raums die Ein-

beziehung der späteren Anwohnerinnen und Anwohner hilfreich, um die Akzeptanz und 

Nutzung der öffentlichen Räume durch die Bewohnerinnen und Bewohner zu erhöhen. 

Aufgabe der Städte ist es zudem, die im weiteren Umfeld bestehenden Freiraumpoten-

ziale zu nutzen. Dabei sind, wie die Ausführungen gezeigt haben, sowohl kosteninten-

sive und aufwendige (z.B. Wasserflächen am Innenhafen Duisburg) als auch relativ 

kurzfristig umsetzbare und kostengünstige Maßnahmen (z.B. Öffnung von Schulhöfen) 

möglich. 

5.2.4 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit urbanen Wohnens durch 
Kostenreduzierung 

Die Auseinandersetzung mit den Kosten für urbanes und suburbanes Wohnen in Kapi-

tel 4 hat ergeben, dass Wohnungsangebote in innerstädtischen Lagen durch durch-

schnittlich höhere Bodenpreise entscheidend benachteiligt sind. Die in Relation zum 
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Umland hohen Wohnkosten in der Stadt sind ein entscheidender Abwanderungsgrund 

und das sowohl im Eigentums- als auch im Mietsegment. Die finanziellen Vorteile ge-

ringerer Mobilitätskosten fließen bei der Wohnstandortwahl nicht immer vollständig in 

die Kostenkalkulationen der Haushalte ein (vgl. Kap. 4.4). Eine weitere wichtige Vor-

aussetzung zur Verbesserung der Wettbewerbschancen der Wohnungsangebote in der 

Stadt ist daher der Abbau der Disparitäten zwischen den Wohnkosten in Stadt und 

Umland. Hier gilt es das Bodenpreisgefälle zwischen Stadt und Umland zu verringern 

und in der Stadt kostengünstige Baugrundstücke bereitzustellen. Des Weiteren müs-

sen, um urbanen Wohnungsneubau konkurrenzfähig zu halten und verbleibende Kos-

tennachteile zu kompensieren, Einsparpotenziale genutzt werden, die im Zusammen-

hang mit dem Wohnungsbau bzw. der Wohnungsfinanzierung bestehen (z.B. effiziente 

Flächenausnutzung oder die Möglichkeit der Reduzierung der Finanzierungskosten 

durch höhere Eigenleistungen der Nutzerinnen und Nutzer). Im Folgenden werden 

einige Lösungsansätze vorgestellt, die aus Sicht des Autors geeignet sind, die Wettbe-

werbsfähigkeit neuer urbaner Wohnungsangebote aus Kostengesichtspunkten zu erhö-

hen. 

Verringerung der Baulandpreise in der Stadt 

Die Reduzierung des Bodenpreisgefälles zwischen Stadt und Umland ist eine der we-

sentlichen Voraussetzungen dafür, dass urbane Wohnungsangebote mit den Woh-

nungsangeboten im Umland konkurrieren können. Allerdings müssen und können die 

Baulandpreise zentral gelegener bzw. innerstädtischer Flächen nicht das gleiche Niveau 

erreichen wie im Umland der Städte. „Bauland in der Stadt muss nicht billiger sein als 

Bauland im Umland, weil die Stadt genug Standortqualitäten bietet. Städte bieten Vor-

aussetzungen, die das Umland nicht bietet: die Nähe zu Freunden, zu Verwandten, die 

kurze Erreichbarkeit von Bildungseinrichtungen und Arbeitsplätzen etc. Insofern kann 

die Stadt genug Selbstbewusstsein haben und ich glaube, dass deshalb städtische 

Grundstücke getrost teurer sein dürfen“ (Interview Hansen). Dennoch ist eine Reduzie-

rung der Baulandpreise sinnvoll, um die Wohnkosten bei urbanen Wohnungsneubau-

projekten zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wird häufig gefordert, dass die 

Kommunen durch verstärkte Ausweisung von Bauland und Bodenvorratspoli-
tik131 die Preise für Bauland senken sollten (so z.B. Aring, Pfeiffer 1998: 46-47). Hier-

bei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die verstärkte Ausweisung von Bauland 

in einem Zielkonflikt zu der Forderung steht, sparsam und schonend mit Grund und 

Boden umzugehen (vgl. BauGB §1a). Die hohen Baulandpreise in der Stadt signalisie-

ren die Knappheit des Gutes Boden und führen zu einer sparsamen Ausnutzung der 

Fläche (vgl. Kap. 2.3; Kap. 4.4). Bei einer, durch verstärkte Baulandausweisung her-

                                           
131  Bodenvorratspolitik bezeichnet den vorausschauenden Erwerb von Flächen durch die Gemeinde und 

ihre Bereitstellung im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung für kommunale Zwecke, z.B. für den 
Wohnungsbau (vgl. BBR 2000a: 33). 
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vorgerufenen, Verringerung der Bodenpreise in der Stadt besteht die Gefahr, dass ver-

schwenderischer mit der knappen Ressource umgegangen wird. Die Städte können 

hierbei allerdings gegensteuern und durch planerische Vorgaben (z.B. Festsetzungen 

im Bebauungsplan) eine effiziente Ausnutzung der Baugrundstücke sicherstellen. Wei-

tere Zielkonflikte ergeben sich dann, wenn Bauland auf bisherigen Freiflächen ausge-

wiesen wird, z.B. durch die Umwandlung von Grün- oder Ackerland zu Bauland. Eine 

Ausweisung von Bauland auf bisherigen Freiflächen ist kontraproduktiv zu den Bemü-

hungen, Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt zu halten. Die Bebauung der oh-

nehin begrenzten städtischen Freiflächen führt dazu, dass die städtischen Freiflächen 

weiter abnehmen und damit die Qualität der Stadt als Wohnstandort weiter beeinträch-

tigt wird. Diese Zielkonflikte verdeutlichen, dass es nicht darum gehen kann, um jeden 

Preis die Baulandpreise in der Stadt zu verringern, indem neue Flächen ausgewiesen 

werden. Bei der Ausweisung von Bauland sollten die Städte zum einen die Art der Flä-

chen und zum anderen den Verwendungszweck berücksichtigen. Dabei sollten in erster 

Linie Brachflächen reaktiviert und bestehende Baulandreserven mobilisiert werden132 

(vgl. Kap. 3.3). „Wir haben viele Brachflächen in den Städten. Ich würde es vertretbar 

finden, wenn die Städte entscheiden, keine Naturflächen mehr für Bebauungen auszu-

weisen, sondern dass alle Bebauung auf recycelten Flächen entstehen muss. Ich glau-

be, das ist eine Forderung, die man jetzt stellen kann“ (Interview Hansen). 

Auf die einzelnen Strategien und Modelle, die den Gemeinden zur Baulandmobilisierung 

zur Verfügung stehen, kann hier nicht im Detail eingegangen werden. Sie reichen von 

der klassischen Angebotsplanung über Bodenvorratspolitik und städtebauliche Verträge 

bis hin zu städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen. Die klassische Angebotspla-
nung ist dabei für die Kommunen nicht besonders lohnenswert, weil sie dabei weder 

an den planungs- und maßnahmebedingten Wertsteigerungen beteiligt sind, noch Ein-

fluss auf die Nutzung und Vermarktung der baureifen Bauflächen haben (vgl. DStGB 

1999: 5). Viele Gemeinden sind daher dazu übergegangen, ihre Planungshoheit zu 

nutzen und nur noch für solche Bereiche Planungsverfahren durchzuführen, in denen 

sie eigenen Grundbesitz haben bzw. die Möglichkeit haben, Grundstücke zu günstigen 

Konditionen zu erwerben133. Die Gemeinden haben dadurch die Möglichkeit, Bau-

grundstücke zu niedrigen Preisen anzubieten und durch die Differenz zwischen dem 

Kaufpreis und dem Verkaufspreis die Kosten der Flächenaufbereitung (Bodenaufberei-

tung, Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen) zu kompensieren. 

Die Bodenvorratspolitik, ein weiterer Ansatz der Baulandpolitik, ermöglicht den Ge-

meinden dadurch, dass sie die Flächen frühzeitig zu einem niedrigeren Preis als dem 

                                           
132 Bei den Brachflächen ist zudem abzuwägen, ob die Flächen einer baulichen Nutzung zugeführt werden 

sollen, oder ob sie zur Verbesserung der Freiraumausstattung der Stadt als Grünflächen aufbereitet 
werden sollen (vgl. Kap. 5.2.3). 

133  In Dortmund werden beispielsweise nur Flächen in das Wohnbauflächenentwicklungsprogramm aufge-
nommen, die sich im städtischen Eigentum befinden oder bei denen der private Eigentümer der Stadt 
25% der Fläche zum Kauf angeboten hat (i.d.R. zum Ackerlandpreis) (vgl. Wilde 2002: 116). 
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Baulandpreis erwerben, von der planungs- und maßnahmebedingten Wertsteigerung 

zu profitieren und somit teilweise oder vollständig die Kosten für die Planung und die 

erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen zu kompensieren. Da die Stadt sich im Besitz 

der Flächen befindet, kann sie auch Einfluss auf die spätere Nutzung nehmen. Hierbei 

können die Städte zum Beispiel bestimmte Nutzergruppen (Einpendler, Einheimische, 

Kinderreiche oder Baugemeinschaften) bevorzugen und ihnen Bauland zu günstigen 

Konditionen veräußern. „Subventionierte“ Baulandveräußerung führt zwar kurzfristig zu 

geringeren Einnahmen auf Seiten der Kommunen, mittelfristig könnte aber eine städti-

sche Förderung urbanen Wohnens durch die Bereitstellung günstiger kommunaler 

Grundstücke steigende Einnahmen aus der Einkommenssteuer einbringen (vgl. Kreibich 

2000a: 63 und Kap. 3). Allerdings betreiben angesichts der angespannten Haushaltsla-

gen immer weniger Gemeinden eine aktive Bodenvorratspolitik: „In den vergangen 

Jahren hat die Haushaltslage der Gemeinden dazu geführt, dass eine offensive Boden-

vorratspolitik eher die Ausnahme geworden und meist nahezu zum Erliegen gekommen 

ist“ (vgl. Morgenstern; in Forum Baulandmanagement 2003: 11)134. Doch auch in den 

Fällen, in denen die Kommunen sich entschließen Bodenvorratspolitik zu betreiben, 

lassen sich die Bodenpreisunterschiede zwischen Stadt und Umland nicht vollständig 

ausgleichen. Beispiele von Kommunen, in denen eine aktive Bodenvorratspolitik betrie-

ben wird (z.B. Münster), verdeutlichen, dass trotz der Bodenvorratspolitik nicht die 

niedrigen Bodenpreise des Umlands erreicht werden können (vgl. Kreibich 2000a: 63). 

Das liegt zum Teil daran, dass auch die Umlandgemeinden die Bodenpreise z.B. durch 

Bodenbevorratung niedrig halten. Die Haushaltssituation der Umlandgemeinden lässt 

dabei noch eher eine aktive Bodenvorratspolitik zu als die angespannten Haushalte der 

Kernstädte. Wenn also Kernstädte und Umlandgemeinden um Einwohnerinnen und 

Einwohner konkurrieren und versuchen durch die Schaffung attraktiver Baulandpoten-

ziale Anreize für die Ansiedlung zu schaffen, führt das zwar zu insgesamt sinkenden 

Bodenpreisen, aber nicht zu einem Ausgleich des Bodenpreisgefälles zwischen Stadt 

und Umland. Hierbei wird deutlich, dass die Kernstädte nicht aus eigener Kraft den 

Abbau der Baulandgefälles erreichen können, sondern auf eine regionale Kooperation 

angewiesen sind. Solange die Gemeinden einer Region um Einwohnerinnen und Ein-

wohner konkurrieren, bleiben die Bemühungen der einzelnen Gemeinden zur Reduzie-

rung der Bodenpreise ein Nullsummenspiel bzw. die Umlandgemeinden gehen als Sie-

ger aus diesem Wettbewerb hervor. Es besteht die Gefahr eines ruinösen Wettbewerbs 

um die Gewinnung von Einwohnerinnen und Einwohnern (vgl. Hahne, Glatthaar 

2003: 264-265). Daher sind regionale Kooperationen notwendig, um das Bodenpreisni-

veau zwischen Kernstädten und Umlandgemeinden zu reduzieren. 

Unabhängig davon, ob es zu interkommunalen Kooperationen kommt, sollten die Städ-

te jedoch versuchen ihre Brachflächenbestände zu reaktivieren und vorhandenes Bau-

                                           
134  Zudem versuchen viele Kommunen aufgrund der angespannten Haushaltssituation gemeindeeigene 

Flächen zum Höchstpreis zu veräußern. 
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land zu mobilisieren135, damit sie Bauland in zentralen städtischen Lagen für urbane 

Wohnnutzung bereitstellen können. In der Regel werden bei der Flächenmobilisierung 

Verhandlungslösungen angestrebt, bei denen die Gemeinde versucht die Grundstü-

cke in ihren Besitz zu bringen oder im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags sicher-

zustellen, dass ein privater Investor die Flächen der gewünschten Nutzung zuführt. 

Insbesondere wenn größere Siedlungsvorhaben einheitlich entwickelt werden sollen 

können die Städte als Alternative auf das Instrument der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme (§165 ff. BauGB) zurückgreifen. Die städtebauliche Entwicklungs-

maßnahme dient der einheitlichen Vorbereitung und zügigen Durchführung im öffentli-

chen Interesse liegender städtebaulicher Vorhaben. Sie ist verbunden mit einer kom-

munalen Grunderwerbs- und Reprivatisierungspflicht, der damit verbundenen Abschöp-

fung der Bodenwertsteigerung zur Finanzierung der Maßnahme sowie den speziellen 

entwicklungsrechtlichen Genehmigungsvorbehalten. Allerdings ist die Entwicklungs-

maßnahme kein Instrument für den Regelfall. Sie darf nur dann durchgeführt werden, 

wenn sie im öffentlichen Interesse liegt, wenn dies das Wohl der Allgemeinheit erfor-

dert und eine zügige Durchführung gewährleistet wird (vgl. §165 ff. BauGB). Auch 

Wohnungsbau und die Wiedernutzung brachliegender Flächen können als Allgemein-

wohlerfordernis gelten. Mit der Entwicklungsmaßnahme haben die Kommunen die 

Möglichkeit preisgünstiges Wohnbauland zu schaffen. „Durch die städtebauliche Ent-

wicklungsmaßnahme wird das Baulandangebot verstetigt, so dass ein Beitrag zur 

Dämpfung der Bodenpreise geliefert wird. So kann durch die Bereitstellung preiswerten 

Baulandes kostensparendes Bauen ermöglicht werden“ (BBR 2000b: 36-37). Die Ge-

meinden erwerben die Grundstücke im Entwicklungsbereich in der Regel zum entwick-

lungsunbeeinflussten Wert. Nach der Neuordnung und Erschließung des Entwicklungs-

bereichs sind die Grundstücke unter Berücksichtigung weiter Kreise der Bevölkerung zu 

veräußern. Insbesondere das Erfordernis der Berücksichtigung weiter Kreise der Bevöl-

kerung legt es nahe, auf diesem Wege geschaffenes Wohnbauland an viele kleine pri-

vate Investoren, z.B. Baugemeinschaften zu veräußern. Die Differenz zwischen An- und 

Verkaufspreis ist ausschließlich zur Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme (z.B. für 

die Erschließung) zu verwenden. 

Angewandt wurde die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme beispielsweise in der 

Tübinger Südstadt. Durch die Festlegung eines „Städtebaulichen Entwicklungsberei-

ches“ durch den Rat der Stadt konnten die Verfahrens- und Finanzierungsvorteile ge-

nutzt werden, die dieses Instrument eröffnet. Die Wertsteigerung an den Grundstü-

                                           
135  Zur Mobilisierung bestehender Baulandreserven kann neben den Kommunen auch der Bund beitragen. 

So wird bereits seit Jahrzehnten die Einführung einer Bodenwert- bzw. einer kombinierten Bodenwert- 
und Flächensteuer diskutiert. Hintergrund dieser Überlegungen ist die Tatsache, dass die derzeitige 
Besteuerungspraxis ein Zurückhalten von Bauland fördert. Eine Bodenwertsteuer, die als Prozentsatz 
des Verkehrswerts erhoben wird, könnte die Funktionsweise des Bodenmarkts erhöhen. Eine stetige 
Belastung würde dazu führen, dass bebaubare Reserven zügiger auf den Markt kommen. Die Auswei-
tung des Baulandangebots wiederum kann zu sinkenden Bodenpreisen führen (siehe hierzu z.B. Aring, 
Pfeiffer 1998: 48 oder difu 2001: 2ff). 
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cken, die aus der Entwicklungsmaßnahme resultierten, wurden konsequent für die 

Finanzierung der Erschließung und der kommunalen Infrastruktur genutzt. Im „Franzö-

sischen Viertel“ wurden aus den Grundstückserlösen etwa 40 Mio. DM für kulturelle 

Einrichtungen in der Hand der Stadt oder kultureller und sozialer Vereine reinvestiert. 

(vgl. Feldtkeller 1999: 274). Am Beispiel des „Französischen Viertels“ lässt sich auch 

sehr gut die Wertsteigerung der Fläche nachvollziehen. Der entwicklungsunbeeinflusste 

Wert betrug ca. 40 DM/m² bis 50 DM/m² und der Neuordnungswert je nach Ausnutz-

barkeit der Grundstücke 350 DM/m² bis 700 DM/m². Um der Regelung des Baugesetz-

buches nachzukommen, dass die Grundstücke grundsätzlich „unter Berücksichtigung 

weiter Kreise der Bevölkerung“ wieder zu veräußern sind, wurden die ausgewiesenen 

Bauflächen in kleine Parzellen aufgeteilt, und zu Kaufpreisen, die der Gutachteraus-

schuss der Stadt festgelegt hatte, an die Bauinteressenten (insbesondere Baugemein-

schaften) veräußert (vgl. Feldtkeller 1999: 277). 

Obwohl die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme – im Rahmen ihrer gesetzlich vor-

gegeben Anwendungsvoraussetzungen136 – gute Möglichkeiten bietet, in zentralen 

städtischen Lagen größere Brachflächen als Bauland zu mobilisieren und einer urbanen 

Wohnbebauung oder Mischnutzung zuzuführen, wird sie nur relativ selten angewandt. 

Das liegt unter anderem daran, dass die Entwicklungsmaßnahme häufig mit großen 

Widerständen auf Seiten der Alteigentümer der Grundstücke verbunden ist. So wurden 

beispielsweise zwei in Münster geplante Entwicklungsmaßnahmen aufgrund großer 

Widerstände der Alteigentümer politisch nicht mehr mitgetragen (vgl. Interview Krau-

se). Allerdings bietet die Entwicklungsmaßnahme den Städten eine Art „Druckmittel“, 

mit dem verhindert werden kann, dass private Grundstückseigentümer wichtige Ge-

meindeentwicklungen blockieren. 

Da die Aufbereitung von Brachflächen in der Regel mit einem großen Kostenaufwand 

verbunden ist und häufig nicht vollständig durch die planungsbedingten Wertsteige-

rungen der Fläche finanziert werden kann, benötigen die Kommunen Unterstützung 

von den Ländern (z.B. durch Städtebauförderungsmittel). In NRW beteiligt sich das 

Land auch durch den Grundstücksfonds NRW an der Reaktivierung von Brachflächen. 

Dabei werden vorrangig innerstädtische Brachflächen gekauft, um sie wieder nutzbar 

zu machen (z.B. für Wohnbauflächen, Gewerbeflächen oder Grünflächen). Das Land 

veräußert diese Flächen anschließend wieder oder führt sie über die Landesentwick-

lungsgesellschaft (LEG NRW) bzw. deren Tochtergesellschaften einer neuen Nutzung 

zu. In Dortmund wurde z.B. auf diese Weise das innenstadtnahe ehemalige Betriebsge-

lände der Concordia-Elektrizitäts-Aktiengesellschaft für eine Wohnnutzung reaktiviert. 

                                           
136  Die Anwendungsvoraussetzungen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme sind im BauGB unter 

§165 Abs.3 aufgeführt. 
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Ansätze zur Reduzierung der Wohnkosten beim Wohnungsbau, bei der 
Wohnraumfinanzierung und bei der Vermarktung von Wohnraum 

Weitere Möglichkeiten, die durch das Bodenpreisgefälle entstehenden Wettbewerbs-

nachteile urbaner Wohnprojekte zu kompensieren, ergeben sich beim Wohnungsbau, 

bei der Wohnungsbaufinanzierung und bei der Vermarktung des Wohnraums. 

Reduzierung der Grundstückskosten durch stärkere Verdichtung 

Die Wohnkosten in der Stadt können durch eine stärkere Verdichtung beim Woh-

nungsneubau reduziert werden. Durch eine effizientere Ausnutzung der Grundstücke, 

z.B. durch eine höhere Geschossigkeit, lässt sich der Anteil der Bodenkosten an den 

Wohnkosten reduzieren (vgl. Tab. 

9). „Wenn auf ein und demselben 

Grundstück statt 100 Quadratme-

ter Wohnfläche 200 Quadratmeter 

Wohnfläche angeboten werden 

können, reduzieren sich auch die 

anteiligen Bodenkosten der Woh-

nungen“ (Interview Hücking). 

Tabelle 9 verdeutlicht, welcher 

Kostenanteil für das Grundstück 

sich pro m² Wohnfläche in Abhän-

gigkeit von GFZ und Quadratme-

terpreis des Grundstücks ergibt. 

Deutlich werden die Einsparungen 

an Grundstückskosten sichtbar, die sich mit zunehmender GFZ ergeben137. Beispielhaft 

kann hier auch das „Französische Viertel“ in Tübingen betrachtet werden. Dort konnte 

der Grundstückskostenanteil durch die hohe bauliche Dichte auf circa 8 bis 15% ge-

genüber etwa 30% in weniger verdichteten Bereichen Tübingens gesenkt werden (vgl. 

Pätz, Soehlke 2001: 63). 

Eine stärkere Verdichtung kann allerdings – neben den positiven finanziellen Auswir-

kungen – auch negative Auswirkungen auf die Wohnqualität haben. Die Auseinander-

setzung mit den Wohnwünschen in Kapitel 4 hat gezeigt, dass Haustypen mit mehr als 

8 Wohnungen relativ unbeliebt sind. Ebenso sollte die höhere Verdichtung nicht dazu 

führen, dass ein freiraumbezogenes Wohnen verhindert wird (vgl. Kap. 5.2.3). Das 

Quartier Zeisewiese in Hamburg stellt zum Beispiel einen Grenzfall baulicher Verdich-

tung dar. Hier wurden auf 7.850 m² Grundstücksfläche 16.800 m² Bruttogeschossflä-

che realisiert. „Die Bebauung an der Zeisewiese ist sehr dicht. Eigentlich wäre ein Ge-

                                           
137  Die Einsparmöglichkeiten können allerdings nicht linear weitergeführt werden. Höhere Dichten erfor-

dern ab einem bestimmten Maß aufwendige technische Maßnahmen wie Aufzüge und Tiefgaragen. 

Tab. 9: Grundstückskosten pro m² Wohnfläche je nach Ge-
schossflächenzahl a 

Ungefähre Kosten je m² Wohnfläche bei 
einem Grundstückspreis von (€/m²) 

GFZ 

m² Grundstücks-
fläche pro m² 
Wohnfläche 

200 300 400 

0,4 2,80 560 840 1.120 

0,6 2,22 444 666 888 

0,8 1,66 332 498 664 

1,0 1,33 266 399 532 

1,2 1,10 220 330 440 

1,6 0,83 166 249 332 

Quelle: eigene Darstellung; nach: Post, Welters 1998: 47 
a Die Werte in dieser Tabelle sind nur Näherungswerte, da je nach 

LBO erhebliche Unter- oder Dachgeschossflächen nicht auf die 
GFZ angerechnet werden müssen (vgl. Post, Welters 1998: 48). 
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schoss weniger günstiger gewesen. Aber die Dichte ist vertretbar, weil alle, die dort 

wohnen, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt an der Planung beteiligt waren. Eine 

hohe bauliche Dichte kann dann ausgehalten werden, wenn die Kontakte in der Nach-

barschaft gut sind. Und das ist beim Zeisewiesequartier der Fall“ (Interview Huke-

Schubert). Es muss daher eine gründliche Abwägung erfolgen, welches Maß der bauli-

chen Verdichtung realisiert werden soll. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass durch bauliche Verdichtung der Anteil der 

Bodenkosten an der Erstellung von Wohnraum verringert werden kann, wobei der bau-

lichen Verdichtung durch das Erfordernis, die Wohnqualität nicht zu belasten, Grenzen 

gesetzt sind. Einfluss auf die realisierte Dichte können neben den Wohnungsanbie-
tern auch die Gemeinden ausüben. Insbesondere dann, wenn die Gemeinde für den 

Bereich des Wohnungsbauvorhabens einen Bebauungsplan erstellt, gibt sie mit ihren 

Festsetzungen den Spielraum vor, den die Bauherren ausnutzen können. Dabei sollten 

die Kommunen die bauliche Dichte in städtischen Lagen nicht zu stark begrenzen. 

Einsparmöglichkeiten durch Selbsthilfe beim Bau 

Die höheren Bodenpreise in der Stadt können auch durch Einsparungen kompensiert 

werden, die sich durch Selbsthilfe beim Wohnungsbau eröffnen. Bauliche Selbsthilfe 

von Nutzerinnen und Nutzern kann dazu beitragen, dass Wohnungen kostengünstig 

gebaut und finanziert werden können. Dies gilt sowohl für Eigentumswohnungen als 

auch für Mietwohnungen. Während die Selbsthilfemöglichkeiten beim Eigenheimbau 

am weitesten verbreitet sind, ist Selbsthilfe bei Eigentumswohnungen und Mietwoh-

nungen im Geschosswohnungsbau relativ selten138. Die Selbsthilfemöglichkeiten beim 

Geschosswohnungsbau sind stärker eingeschränkt als beim Eigenheimbau, da die Nut-

zerinnen und Nutzer nicht das Fundament legen oder die tragenden Mauern errichten 

können (vgl. Weeber et al. 1999: 1). Dennoch sind auch beim Geschosswohnungsbau 

Eigenleistungen in großem Umfang möglich. „Der Umfang möglicher Eigenleistungen 

reicht vom kompletten Innenausbau der Wohnung bis zur Beschränkung auf die letzten 

Handgriffe, zum Beispiel das Tapezieren“ (Weeber et al. 1999: 146). Neben der Einzel-

selbsthilfe bei so genannten Finisharbeiten (Tapezierarbeiten, Böden verlegen etc.), bei 

den Ausbaugewerken und ggf. beim Rohbau, ist auch eine organisierte Gruppenselbst-

hilfe möglich (vgl. Post, Welters 1998: 114). Bei der organisierten Gruppenselbsthilfe 

erbringen mehrere Bauherren in Gruppen gemeinsam unter fachlicher Anleitung um-

fangreiche handwerkliche und sonstige Arbeiten. Ein großer Vorteil ist hierbei, dass 

sich unterschiedliche handwerkliche und berufliche Qualifikationen der Beteiligten er-

gänzen können. Diese Form der Selbsthilfe ist vor allem bei Baugemeinschaften sehr 

                                           
138  Die fehlenden Möglichkeiten, durch Eigenleistungen die Kosten des urbanen (Geschoss)-

Wohnungsbaus zu reduzieren, stellt einen wesentlichen Nachteil gegenüber dem Eigenheim dar, bei 
dem häufig Möglichkeiten bestehen, Eigenleistungen zu erbringen. 
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verbreitet139. 

Eigentumsinteressenten können durch Selbsthilfe Finanzierungslücken schließen und 

dadurch den Eigentumserwerb überhaupt erst möglich machen. „Am meisten lohnt sich 

Selbsthilfe, wenn dadurch die teuren Kapitalmarktmittel eingespart werden können“ 

(Weeber et al. 1999: 147). Dadurch kann Selbsthilfe einen entscheidenden Beitrag 

dazu leisten, die Möglichkeiten der Eigentumsbildung in städtischen Lagen zu erhöhen. 

Selbsthilfe kann aber auch im Mietwohnungsbau durch die erzielten Einsparungen die 

Wohnkosten reduzieren. Dadurch, dass der Finanzierungsbedarf auf der Vermieterseite 

sinkt, kann auch die Kostenmiete entsprechend reduziert werden. 

Bei den Baukosten können die Selbsthilfeleistungen nur die Bauwerkskosten beeinflus-

sen und hierbei auch nur die Lohnkosten, während die Materialkosten gleich bleiben. 

Weeber et. al. schätzen die Einsparmöglichkeiten durch Selbsthilfeleistungen auf ma-

ximal 50.000 – 90.000 DM, aber auch nur dann, wenn mehr als eine Person alle ver-

fügbare Zeit bei Rohbau und Ausbau einsetzt. Da beim Geschosswohnungsbau nur 

beim Ausbau Eigenleistungen erbracht werden können sind hier die Einsparmöglichkei-

ten entsprechend niedriger (15.000 bis 35.000 DM). Bei einer Selbsthilfe, die sich nur 

auf die Außenanlagen und die sogenannten Finisharbeiten bezieht, sind auch immerhin 

noch 5.000 bis 8.000 DM Einsparungen möglich (vgl. Weeber et al. 1999: 147-148). 

Durch Selbsthilfeleistungen lassen sich die Wohnkosten in der Stadt also je nach Um-

fang der Eigenleistungen deutlich reduzieren. Gefordert sind hierbei die Wohnungsan-

bieter, die den späteren Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeiten zur Erbringung von 

Eigenleistungen ermöglichen müssen. Eine Umfrage des Informationszentrums Beton 

zeigt, dass 68% aller befragten Personen bereit wären Eigenleistungen zu erbringen, 

wenn sie damit die Finanzierungskosten für Wohneigentum senken könnten140 (vgl. 

Informationszentrum Beton zitiert nach Post, Welters 1998: 16). Selbsthilfeleistungen 

zu ermöglichen, könnte sich auch für Wohnungsanbieter lohnen, denn Selbsthilfe kann 

nicht nur Ausgaben sparen, sondern trägt auch dazu bei, dass die Nutzerinnen und 

Nutzer individuelle Wohnvorstellungen realisieren können und damit die Wohnzufrie-

denheit steigt (vgl. Kap. 5.3.1.1). Günstige Wohnkosten und Mitgestaltungsmöglichkei-

ten sind Qualitäten, die das Wohnungsangebot in der Stadt attraktiver machen können. 

Kostenersparnisse durch Baugemeinschaften und Mengeneffekte 

Eine weitere Möglichkeit zur Senkung der Wohnkosten ist die Ausklammerung der Ge-

winnmargen, der Vermarktungskosten und des Investitionsrisikos der Bauträger durch 

Baugemeinschaften (vgl. Kap. 5.3.1). Im Zusammenhang mit den Vorteilen von Bau-

                                           
139  Einige Bautätigkeiten sind allerdings sowohl beim Mietwohnungsbau als auch beim Bau von Wohnei-

gentum nicht für Selbsthilfeleistungen geeignet. So erfordern einige Arbeiten besondere Fachkenntnis-
se bzw. die Arbeiten dürfen aus Sicherheitsgründen nur von Fachleuten durchgeführt werden (z.B. Ver-
legung von Gasleitungen). 
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gemeinschaften wurde bereits thematisiert, dass die Realisierung von selbstgenutztem 

Wohneigentum durch Baugemeinschaften erhebliche Kostenersparnisse mit sich brin-

gen kann: „Besonders interessant ist hierbei, dass die einzelnen Wohnungen für den 

Nutzer wesentlich preiswerter sind als vergleichbare Angebote aus dem Bauträger-

markt. Aus Freiburg und Tübingen liegen Erfahrungen vor – und auch aus Hamburger 

Sicht können wir bestätigen, dass bis zu 20-25% der Kosten eingespart werden kön-

nen“ (Behrens 2002: 5). Die bisher in Hamburg von Baugemeinschaften umgesetzten 

Projekte zeigen, dass die erstellten Wohnungen rund 500 Euro und mehr je Quadrat-

meter Wohnfläche günstiger sind als Bauträgerangebote, da kalkulierte Gewinne und 

Risiken der Vermarktung wegfallen (vgl. Becher, Bura 2002: 13). 

Darüber hinaus können bei Baugemeinschaften, aber auch bei anderen Formen urba-

nen Wohnungsneubaus, gegebenenfalls Mengenvorteile genutzt werden. Das Quartier 

Zeisewiese zeigt, dass sich bei der gleichzeitigen Realisierung mehrerer Gebäude Ein-

sparungen bei Materialkosten und der Bauinfrastruktur erzielen lassen. „Beim Quartier 

Zeisewiese hat auch die Baumasse die Kosten gesenkt. Daher sollten sich im Idealfall 

mindestens 20 Haushalte zusammenschließen und zwei Häuser als Baugemeinschaften 

bauen. Die Infrastruktur, die bei einem Gebäude benötigt wird, ist die gleiche wie bei 

zwei Gebäuden. Bei dem Projekt Zeisewiese konnte durch die große Anzahl zu errich-

tender Wohnungen sehr günstig gebaut werden“ (Interview Huke-Schubert).  

Neben diesen Einsparungen können weitere Einsparungseffekte durch die gemeinsame 

Nutzung von Räumlichkeiten, technischen Anlagen sowie durch die gemeinsame Be-

stellung von Gütern und Dienstleistungen erzielt werden (vgl. Fedrowitz, Gailing 

2003: 62). Technische Anlagen, die sich erst ab einer bestimmten Abnehmerzahl aus-

zahlen, sind z.B. Heizungssysteme. 

Sonstige Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit urbanen 
Wohnens aus Kostengesichtspunkten 

Abschließend werden noch weitere Möglichkeiten aufgeführt, die geeignet sind den 

kostenbedingten Wettbewerbsnachteilen urbanen Wohnens entgegenzuwirken. 

Förderung 

Zusätzlich zu den bisher genannten Handlungsansätzen könnte die Wettbewerbsfähig-

keit urbanen Wohnens durch eine Modifizierung der Förderangebote gesteigert wer-

den. Die direkte und steuerliche Förderung des Wohnungsbaus von Bund, Ländern und 

Kommunen sollte dabei stärker die ungleichen Wohnkosten in Stadt und Umland be-

rücksichtigen und räumlich differenziert werden. Der Neubau von Wohneigentum in 

innenstadtnaher Lage oder auf städtischen Brachen, der in der Regel durch hohe Bo-

                                                                                                                            

140  Diese Umfrage bezieht sich allerdings nur auf Eigenheiminteressenten. 
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denpreise bzw. Altlastenbeseitigung erschwert wird, sollte dabei stärker gefördert wer-

den als Wohnungsbau am Stadtrand oder im Umland der Städte. Das Land NRW be-

rücksichtigt diese regionale Differenzierung teilweise bereits bei der Wohnraumförde-

rung (vgl. vdw Rheinland-Westfalen 2002: 15). So existiert zum Beispiel bei der Förde-

rung für Wohneigentum eine Zusatzförderung für Objekte in Ballungsgebieten, solitä-

ren Verdichtungsgebieten und Ballungsrandzonen. Die Zusatzförderung in Ballungsker-

nen und solitären Verdichtungszentren liegt dabei höher als in Ballungsrandzonen141. 

Allerdings wird nicht zwischen inneren Stadtbereichen und Stadträndern differenziert. 

Darüber hinaus fördert das Land NRW seit 2002 die Aufbereitung innerstädtischer 

Brachflächen für die soziale Wohnraumförderung durch ein zusätzliches Baudarle-

hen.142 Damit sollen Investoren dazu angeregt werden, innerstädtische Brachflächen, 

die sich im besonderen Maße für eine öffentlich geförderte Wohnbebauung eignen, 

zügig zu entwickeln und einer neuen Nutzung zu zuführen. Damit kann die Brachenre-

aktivierung unabhängig von der Städtebauförderung auch im Rahmen der Wohnraum-

förderung unterstützt werden. Das Förderangebot des Landes richtet sich ausschließ-

lich an die privaten Investoren im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Ziel dieser 

Maßnahme ist es, durch verstärkte Flächenausweisung mehr Grundstücksflächen für 

den Wohnungsbau in den Städten zu gewinnen. 

Kostenvorteile urbanen Wohnens stärker kommunizieren 

Neben den Nachteilen, die mit urbanem Wohnen aus Kostengesichtspunkten verbun-

den sind, kann das Wohnen in der Stadt auch Kostenvorteile bieten (vgl. Kap. 4.4). 

Daher ist es zusätzlich zu den kostensenkenden Maßnahmen sinnvoll, die Kostenvortei-

le die mit urbanem Wohnen verbunden sind, stärker herauszustellen und bei der Ver-

marktung urbaner Wohnungsangebote zu vermitteln. Zu den Kostenvorteilen gehören 

die verringerten Mobilitätskosten, die wegen der Dichte an sozialer Infrastruktur, Ver-

sorgungsinfrastruktur, Arbeitsplätzen und kulturellen Angeboten ermöglicht werden. 

Zum Beispiel könnte bei der Werbung für urbane Wohnungsangebote herausgestellt 

werden, dass die gute ÖPNV-Anbindung und die Infrastrukturdichte ein Zweitauto ü-

berflüssig machen und dadurch erhebliche Kosten gespart werden können. Die Kosten-

vorteile des urbanen Wohnens und die Folgekosten einer Standortwahl im Umland 

(z.B. lange Wege oder Mehrfachmotorisierung) sind durch Beratung und Information 

zu vermitteln. Diese Aufgabe können zum einen die Anbieter urbaner Wohnungsan-

gebote übernehmen und zum anderen die Städte, z.B. im Rahmen von Werbeaktionen 

oder Beratungen. 

                                           
141  Der Regionalbonus für Ballungskerne und solitäre Verdichtungszentren beträgt 25.000 €. In Ballungs-

randzonen sind es nur 10.000 €. (vgl. vdw Rheinland-Westfalen 2002: 15) 
142  Das Land beteiligt sich mit einem zinsgünstigen Darlehen an der Finanzierung von 75 % der Kosten für 

das Aufbereiten von Brachflächen in zentraler Lage, wenn auf diesen Grundstücken Sozialwohnungen 
errichtet werden. Die zusätzlichen Fördermittel für die Standortaufbereitung betragen maximal 15.000 
Euro pro geförderter Mietwohnung (vgl. Website MSWKS). 
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Fazit und Empfehlungen 

Die Darstellung der Ansätze zur Kostenreduzierung hat verdeutlicht, dass zahlreiche 

Möglichkeiten bestehen, um die Wohnkosten beim urbanen Wohnungsneubau zu ver-

ringern. Die verschiedenen Ansätze können zum größten Teil miteinander kombiniert 

werden, um optimale Einsparungen zu ermöglichen. Die Städte sollten in jedem Fall 

die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des Baulandmanagements nutzen, 

um Bauland in der Stadt und dabei insbesondere zentral gelegene Brachflächen und 

ungenutzte bzw. untergenutzte städtische Baulandreserven zu mobilisieren. Darüber 

hinaus sollten die Kommunen gemeindeeigenes Bauland in städtischen Lagen zu güns-

tigen Konditionen an Bauinteressenten vergeben, die urbane Wohnungsbauprojekte 

realisieren möchten. Dabei sollten auch verstärkt Baugemeinschaften berücksichtigt 

werden. Die Ansätze zur Reduzierung der Bodenpreise müssen durch Einsparungen 

beim Wohnungsbau und bei der Wohnraumfinanzierung ergänzt werden. Hierfür eig-

nen sich zum einen stärkere Verdichtung und zum anderen Selbsthilfeleistungen durch 

die Nutzer und Nutzerinnen der Wohnungen. Hierbei muss die Initiative von den 

Wohnungsanbietern ausgehen. Die Voraussetzung für eine stärkere Verdichtung 

müssen die Kommunen durch ihre planerischen Festsetzungen schaffen. Den Einspar-

möglichkeiten durch höhere Verdichtung sind allerdings dadurch Grenzen gesetzt, dass 

die Verdichtung nicht zu Beeinträchtigungen der Wohnqualität führen darf. Hier lässt 

sich keine pauschale Grenze ziehen. Das Maß der Dichte hängt auch von den örtlichen 

Gegebenheiten und der angestrebten Zielgruppe der Wohnungsangebote ab. Flankie-

rend sollten die Wettbewerbsnachteile urbanen Wohnens durch eine räumlich differen-

zierte Förderung, die Wohnungsbau in Siedlungsschwerpunkten und insbesondere 

städtischen Lagen bevorzugt, ausgeglichen werden. Hierbei können auch der Bund und 

insbesondere die Länder mit ihren Förderungsbestimmungen maßgeblich Einfluss 

nehmen. Schließlich sollten Städte und Wohnungsanbieter die bestehenden Kostenvor-

teile urbanen Wohnens besser vermitteln und zur Vermarktung der Wohnungs- und 

Flächenangebote nutzen. 

5.2.5 Weitere Handlungsansätze zur Förderung urbanen Wohnens 

Neben den bisher dargestellten Handlungsansätzen existieren noch weitere Hand-

lungsansätze, die dazu beitragen können, die Wettbewerbsfähigkeit urbaner Woh-

nungsangebote zu fördern. 

• Architektonische Ansätze: Architektonische Handlungsansätze wurden in 

dieser Arbeit nur am Rande thematisiert, da es eher in den Aufgabenbereich 

von Architektinnen und Architekten fällt, in diesem Bereich Lösungen für attrak-

tiven urbanen Wohnungsbau zu entwickeln. Um die Attraktivität urbanen Woh-

nens zu steigern, sollten aber auch hier Ansätze weiterentwickelt werden, die 

Elemente einer dichten städtischen Bebauung (Mehrgeschossigkeit, Mehrfamili-

enhäuser) mit Qualitäten des Einfamilienhauses kombinieren (Privatheit, Frei-
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raumbezug, etc.). Die in dieser Arbeit betrachteten Beispielprojekte weisen be-

reits in diese Richtung. Hier wurden beim Geschosswohnungsbau Elemente wie 

Maisonettewohnungen (Innenhafen), Dachterrassen (Innenhafen und Zeisewie-

se), außenliegende Treppenhäuser (Gartensiedlung Weißenburg) umgesetzt. 

Dadurch wird der Geschosswohnungsbau mit Elementen des Einfamilienhauses 

verknüpft. Solche Ansätze gilt es weiterzuentwickeln und beim Wohnungsneu-

bau zu berücksichtigen. „Geschosswohnungsbauformen, die die Qualität von 

Einfamilienhauslebenssituationen aufweisen, haben eine Chance, und diese 

müssen mehr entwickelt werden und nicht mehr diese konventionellen Ge-

schosswohnungsbauten mit Treppenhauserschließung“ (Interview Hansen). 

• Weitere Handlungsansätze im Wohnumfeld: Wie bereits thematisiert 

wurde, ist die Akzeptanz innerstädtischer Wohnstandorte in starkem Maße vom 

Vorhandensein und der Qualität des nahen und des erweiterten Wohnumfeldes 

abhängig. Da in dieser Arbeit vorwiegend Handlungsansätze im Mittelpunkt ste-

hen, die im Zusammenhang mit dem Wohnungsneubau und dessen Vorberei-

tung umgesetzt werden können, wurde in den bisherigen Ausführungen mit den 

Freiräumen nur ein Teilbereich des Wohnumfeldes betrachtet. Wie die Wande-

rungsmotivuntersuchungen aus verschiedenen Städten belegen, sind aber auch 

andere Gegebenheiten des Wohnumfelds ausschlaggebend für Abwanderungs-

entscheidungen (vgl. Kap. 4.2). Dazu gehören insbesondere das soziale Umfeld, 

die Schulsituation und Aspekte der Sicherheit. Gerade die soziale Situation in 

den Wohnquartieren ist besonders komplex und nur sehr schwierig zu beein-

flussen. Ein guter Ansatz, den sozialen Problemen zu begegnen, sind integrierte 

Handlungsansätze wie sie z.B. im Rahmen des Bund-Länderprogramms „Soziale 

Stadt“ umgesetzt werden. 

• Werbung und Imagekampagnen für urbanes Wohnen: Viele Bürgerinnen 

und Bürger verbinden die innere Stadt mit hohem Verkehrsaufkommen, ver-

schmutzter Luft, Enge, fehlenden Erholungs-, Grün- und Aufenthaltsflächen so-

wie hohen Grundstückspreisen. Die Städte bieten aber für große Teile der Be-

völkerung, aufgrund der hohen Dichte an sozialer und kultureller Infrastruktur, 

Arbeitsplätzen und Versorgungseinrichtungen, erhebliche Standortvorteile. Da-

her besteht ein weiterer Handlungsansatz zur Förderung urbanen Wohnens und 

zur Begrenzung von Stadt-Umland-Wanderung darin, die Vorteile des urbanen 

Wohnens hervorzuheben und zu kommunizieren. Es muss verstärkt Werbung 

für die Innenstädte (bzw. Nebenzentren) und das urbane Wohnen betrieben 

werden. Hierbei müssen gezielt einzelne Bevölkerungsgruppen angesprochen 

werden, um ihnen die Vorteile des Wohnens in der Stadt nahe zu bringen (z.B. 

junge Menschen in der Ausbildung, ältere Menschen oder auch Familien). Ein 

wichtiger Bestandteil solcher Werbekampagnen ist es, gute Beispiele attraktiver 

urbaner Wohnungen stärker und öffentlichkeitswirksam als Alternativen zum 
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Wohnen im Einfamilienhaus und zum Wohnen im Umland darzustellen. Es müs-

sen positive Bilder für verdichtete Wohnformen geschaffen und zielgruppenspe-

zifisch vermarktet werden. Werden die guten Beispiele für attraktives urbanes 

Wohnen bekannt gemacht, dann besteht auch eine größere Chance, dass sie 

gewünscht und nachgefragt werden. 

5.3 Fazit 

Die in diesem Kapitel dargestellten Handlungsansätze können insgesamt einen Beitrag 

dazu leisten, die Wettbewerbsfähigkeit neuer urbaner Wohnungsangebote gegenüber 

den Angeboten im Umland zu erhöhen. Sie bilden damit eine wichtige Voraussetzung 

dafür, dass Stadt-Umland-Wanderung durch urbanen Wohnungsneubau begrenzt wer-

den kann. Die Empfehlungen richten sich insbesondere an die Kommunen und die 

Wohnungsanbieter in den Kernstädten. Zudem beziehen sich einige Ansätze auf die 

Bundesländer und den Bund. Dabei berücksichtigen die Handlungsansätze die wesent-

lichen Defizite urbanen Wohnens, die in dieser Arbeit und insbesondere in Kapitel 4 

ermittelt wurden, und bieten Lösungen für diese Probleme. 

Die Handlungsansätze „Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer“, „Förderung 
von Baugemeinschaften“ und „Ausrichtung urbaner Wohnungsangebote auf 
Zielgruppen bzw. Schaffung von Nischenangeboten“ zielen darauf ab, urbanes 

Wohnen besser an die zunehmend ausdifferenzierten Wünsche der nachfragenden 

Haushalte anzupassen. Die Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer und die Schaffung 

der Voraussetzungen für das Planen und Bauen durch Baugemeinschaften kann urba-

nes Wohnen mit wesentlichen Qualitäten verbinden, die in der Regel mit dem Eigen-

heim assoziiert werden. Dazu gehören selbstbestimmtes Wohnen und Mitgestaltung 

des Wohnumfeldes. Den Haushalten wird es dadurch ermöglicht Wohnraum in der 

Stadt nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und die eigenen Wünsche und Bedürf-

nisse optimal zu berücksichtigen. 

Mit den Handlungsansätzen zur Steigerung der Qualität des Wohnumfeldes soll 

insbesondere dem Aspekt Rechnung getragen werden, dass die Defizite im Wohnum-

feld wesentliche Motive für die Abwanderung von Kernstadtbewohnerinnen und Kern-

stadtbewohnern in das Umland der Städte darstellen. Große Bedeutung kommt dabei 

dem Ansatz zu, die KfZ-bedingten Belastungen und Gefahren im Wohnumfeld 
zu verringern und beim urbanen Wohnungsneubau attraktive privat nutzbare, 
gemeinschaftlich nutzbare und öffentliche Freiräume zu berücksichtigen. 

Diese Ansätze können insbesondere dazu beitragen, die geringe Attraktivität innerer 

Stadtbereiche als Wohnstandort gegenüber dem Umland und dem Stadtrand abzubau-

en und somit bedeutende Wanderungsmotive entkräften. 

Die Ansätze zur Reduzierung des Wohnkostengefälles zwischen Stadt und Umland 

beziehen sich auf das Problem, dass urbane Wohnungs- und Flächenangebote häufig 
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teurer sind als vergleichbare Angebote im Umland der Städte oder am Stadtrand. Es 

wurden daher zum einen wesentliche Ansätze zum Abbau des Bodenpreisgefälles 

und zum anderen weitere Möglichkeiten zur Reduzierung der Wohnkosten in der Stadt, 

wie z.B. das Ermöglichen von Selbsthilfeleistungen oder die Reduzierung der 
anteiligen Baulandkosten durch eine stärkere Verdichtung, dargestellt. Der 

Abbau des Wohnkostengefälles zwischen Stadt und Umland durch eine aktive Bauland-

politik ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass neue urbane Wohnungsange-

bote konkurrenzfähig gegenüber den Wohnungsangeboten im Umland sein können. 

Dabei sind die Empfehlungen nicht isoliert voneinander zu betrachten bzw. umzuset-

zen. Die meisten der in Kapitel 5 aufgeführten Handlungsansätze können bzw. 
sollten miteinander kombiniert werden. So können zielgruppenorientierte Woh-

nungsangebote nur dann optimal auf die Bedürfnisse und Wünsche der Nachfragerin-

nen und Nachfrager abgestimmt werden, wenn ihnen intensive Beteiligungs- und Mit-

bestimmungsmöglichkeiten bei der Planung und Verwaltung eingeräumt werden. Eben-

so bietet sich die Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer bei der Gestaltung und 

Verwaltung der privaten und gemeinschaftlich nutzbaren, wohnungsnahen Freiflächen 

an. Die Ansätze zur Reduzierung der Kosten (z.B. durch Selbsthilfe der Nutzerinnen 

und Nutzer) können ebenfalls mit den anderen Lösungsansätzen kombiniert werden. 

Da die Handlungsansätze, die sich an die Kernstädte richten, je nach Verwaltungsorga-

nisation der Kommunen in die Zuständigkeitsbereiche verschiedener Ressorts fallen 

können (z.B. Planungsamt, Amt Wohnungswesen, Liegenschaftsamt), wäre ein äm-
terübergreifendes kommunales Konzept zur Forcierung urbanen Wohnens 

eine sinnvolle Grundlage für die Verknüpfung der verschiedenen Handlungsansätze. 

Zudem könnte eine Kooperation von Wohnungsanbietern und Kommunen dazu beitra-

gen, die Handlungsansätze zusammenzuführen und somit die Wettbewerbsfähigkeit 

urbaner Wohnungsneubauprojekte zu erhöhen. 

Mit der Umsetzung der in Kapitel 5 aufgeführten Handlungsansätze kann das Ziel er-

reicht werden, potenziellen Abwandererhaushalten, attraktiven, kostengünstigen und 

bedarfsgerechten Wohnraum in der Stadt zu bieten und somit eine Alternative zu An-

geboten im Umland oder am Stadtrand bereitzustellen. 
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6 Resümee 

Der anhaltende Stadt-Umland-Wanderungstrend in den westdeutschen Stadtregionen 

ist mit negativen Auswirkungen auf die finanzielle und soziale Situation in den Kern-

städten sowie erheblichen Belastungen für die natürliche Umwelt verbunden (vgl. 

Kap. 2). Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist eine disperse und flächenintensive Besiede-

lung des suburbanen Raums zudem äußerst ineffizient. Daher ist es wünschenswert, 

Stadt-Umland-Wanderung und die disperse Wohnsiedlungsentwicklung zu begrenzen. 

Die Ansätze zur Begrenzung von Stadt-Umland-Wanderung und zur Sicherung kompak-

ter Siedlungsstrukturen sind vielfältig und betreffen unterschiedliche Politikbereiche. In 

dieser Arbeit steht der Ansatz im Mittelpunkt, Stadt-Umland-Wanderung durch attrakti-

ve Wohnungs-– und Flächenangebote in den inneren Bereichen der Kernstädte und 

ihren Nebenzentren zu begrenzen. Die Ergebnisse von Wanderungsuntersuchungen 

deuten darauf hin, dass ein großer Teil der potenziellen Abwandererhaushalte in den 

Städten gehalten werden kann, wenn er dort ein Wohnungsangebot vorfindet, das 

seinen Bedürfnissen und Wünschen entspricht. So belegen die Untersuchungen zahlrei-

cher Städte, dass viele der in der Vergangenheit abgewanderten Haushalte zunächst in 

der Stadt nach Wohnraum gesucht haben, bevor sie die Stadt verlassen haben (vgl. 

Kap. 3). Des Weiteren ergeben Untersuchungen zu den Motiven der Stadt-Umland-

Wanderung, dass ein Mangel an großen und günstigen Wohnungen in den Städten 

eine Ursache für Abwanderungen aus den Städten ist. 

Viele Kernstädte versuchen bereits, durch eine Verbesserung des Wohnungsangebotes 

und verstärkte Flächenausweisung, Einwohnerinnen und Einwohner in ihrem Gemein-

degebiet zu halten. Dabei steht allerdings vorwiegend das Einfamilienhaus am Stadt-

rand im Mittelpunkt der Bemühungen (vgl. Kap. 3). Mit diesem Ansatz werden jedoch 

viele der Probleme, die mit Stadt-Umland-Wanderung einhergehen, nur an den Stadt-

rand verlagert. Daher wurde in dieser Arbeit der Ansatz erörtert, Stadt-Umland-

Wanderung durch neue urbane Wohnungsangebote zu begrenzen. Urbanes Wohnen – 

definiert als verdichtetes Wohnen in einem gemischt genutzten Umfeld und eingebun-

den in innere Bereiche der Kernstädte bzw. deren Nebenzentren – weist gegenüber 

Einfamilienhäusern am Stadtrand den großen Vorteil auf, dass bestehende Strukturen 

der Städte effizient genutzt werden können und die verbliebenen größeren Freiflächen 

der Städte nicht zusätzlich durch Bebauung zerstört und zerschnitten werden (vgl. 

Kap. 3). Darüber hinaus fördert urbanes Wohnen kompakte Stadtstrukturen und bildet 

damit die Voraussetzung für kurze Wege und eine Reduzierung des motorisierten Indi-

vidualverkehrs. In den meisten Städten bieten sich zentral gelegene Brachflächen als 

Standorte für neue urbane Wohnungsangebote an. Der hohe Anteil der abgewanderten 

Haushalte, die nach der Wanderung ins Umland zur Miete und in Mehrfamilienhäusern 

wohnen, bestätigt, dass Eigenheimbau nicht das Patentrezept für die Begrenzung von 

Umlandwanderung sein kann. Vielmehr sollten die wohnungspolitischen Akteure in den 



 
153

Städten attraktive urbane Wohnungsangebote fördern. Vorraussetzung dafür, dass 

durch diesen Ansatz Stadt-Umland-Wanderungen begrenzt und kompakte Siedlungs-

strukturen gesichert werden können, ist allerdings eine entsprechende Nachfrage nach 

urbanen Wohnungsangeboten. Auf Wohnungsmärkten, die durch eine gut ausgebaute 

Verkehrsinfrastruktur und einen hohen Motorisierungsgrad weit über die Stadtgrenzen 

hinausreichen, können urbane Wohnungsangebote nur dann im Wettbewerb mit Ange-

boten im Umland bestehen, wenn sie von den Nachfragerinnen und Nachfragern ak-

zeptiert werden (vgl. Kap. 4). 

Wohnwunschbefragungen deuten darauf hin, dass urbane Wohnungsangebote nicht 

selbstverständlich auf eine große Nachfrage bei den wohnungssuchenden Haushalten 

stoßen werden. So hat die Betrachtung der Wohnwünsche der westdeutschen Bevölke-

rung gezeigt, dass eine große Mehrheit Einfamilienhäuser und das Wohnen im subur-

banen und ländlichen Raum präferiert (vgl. Kap. 4.1). Um Ansatzpunkte zu gewinnen, 

wie urbane Wohnungsangebote besser auf die Wünsche der Nachfragerinnen und 

Nachfrager ausgerichtet werden können, wurde in dieser Arbeit untersucht, welche 

Ursachen den Einfamilienhauswunsch bewirken und welche Gründe ausschlaggebend 

dafür sind, dass nur eine Minderheit der Deutschen das Leben in der Stadt bevorzugt 

(vgl. Kap 4.2). So ist der Wunsch nach dem Einfamilienhaus u.a. dadurch zu erklären, 

dass bestimmte Qualitäten mit diesem Haustyp assoziiert werden (z.B. Einfluss auf 

Gestaltung und Umgestaltung oder Gartennutzung), die teilweise auch andere Hausty-

pen bieten können (vgl. Kap 4.2.1). Diese Qualitäten auf urbane Haustypen zu über-

tragen ist ein wesentlicher Ansatzpunkt, um urbane Wohnungsangebote besser an die 

Wünsche der Nachfragerinnen und Nachfrager anzupassen und somit Abwanderungen 

in das Umland zu begrenzen. Empirische Untersuchungen zu den Wanderungsmotiven 

aus verschiedenen Städten ergeben, dass insbesondere in den inneren Stadtbereichen 

Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes durch Umweltbelastungen und sonstige qualita-

tive Mängel des Wohnumfelds als Wanderungsmotive angegeben werden. Hervorzuhe-

ben sind hierbei die Belastungen, die der KfZ-Verkehr verursacht sowie der Mangel an 

attraktiven Freiräumen und Kinderspielmöglichkeiten. Um die Wettbewerbsfähigkeit 

urbaner Wohnungsangebote zu steigern, muss auch diesem Defizit begegnet werden 

(vgl. Kap. 4.2.2). 

Neben den Wohnwünschen sind die Kosten ein entscheidender Faktor für die Woh-

nungsnachfrage. Durch das Baulandpreis- und Wohnkostengefälle zwischen inneren 

Stadtbereichen und Standorten im Umland ergeben sich weitere Nachteile für urbane 

Wohnungsangebote gegenüber Angeboten im Umland. Dieses Kostengefälle zu redu-

zieren, ist ein weiterer konkreter Anknüpfungspunkt für Handlungsansätze zur Steige-

rung der Wettbewerbsfähigkeit neuer urbaner Wohnungsangebote (vgl. Kap. 4.4). 

Die Handlungsansätze für Kommunen und Wohnungsanbieter in Kapitel 5 greifen diese 

Ergebnisse auf. Die stärkere Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer beim urbanen 

Wohnungsneubau, die Förderung von Baugemeinschaften und die Berücksichtigung 
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spezieller Zielgruppen durch zielgruppenspezifische Nischenangebote können dazu 

beitragen, urbane Wohnungsangebote besser auf die Wünsche der Nachfragerinnen 

und Nachfrager auszurichten und dadurch die Nachfrage nach urbanen Wohnungsan-

geboten zu erhöhen (vgl. Kap 5.2.1 – 5.2.3). Des Weiteren sind Ansätze zur Steigerung 

der Qualität des Wohnumfelds bei urbanen Wohnungsneubauprojekten von entschei-

dender Bedeutung, um in den Städten attraktive Alternativen zu Wohnungsangeboten 

im Umland bieten zu können. Durch die Reduzierung der verkehrsbedingten Belastun-

gen im Wohnumfeld und die Bereitstellung nutzerinnen- und nutzerorientierter Frei-

räume im Wohnumfeld, können wesentliche Defizite städtischer Wohnumfelder ver-

mieden werden (vgl. Kap. 5.2.4). Schließlich verfolgen die verschiedenen Ansätze zur 

Reduzierung der Kosten urbaner Wohnungsangebote das Ziel, das Preisgefälle zwi-

schen Stadt und Umland abzubauen und somit die Wettbewerbsfähigkeit urbaner 

Wohnungsneubauangebote zu erhöhen (vgl. Kap. 5.2.5). Werden diese Handlungsan-

sätze von den wohnungswirtschaftlichen Akteuren, den Kommunen sowie teilweise 

auch den Ländern und dem Bund umgesetzt, besteht die Chance, dass urbanes Woh-

nen auch auf eine entsprechende Nachfrage stößt und potenzielle Abwandererhaushal-

te in den Städten bleiben. 

Grenzen des Ansatzes, durch urbanen Wohnungsneubau Stadt-Umland-
Wanderung zu verringern und kompakte Siedlungsstrukturen zu fördern 

Der Wirksamkeit des Ansatzes, Stadt-Umland-Wanderung durch urbanen Wohnungs-

neubau einzudämmen, sind allerdings Grenzen gesetzt. So kann durch den Wohnungs-

neubau nur ein kleiner Teil des Wohnungsangebotes in den Städten beeinflusst wer-

den. Einen weitaus größeren Teil des Wohnungsangebotes in den Städten stellt der 

Wohnungsbestand dar. Angesichts demographischer Prognosen, die für die meisten 

Großstädte sinkende Einwohnerzahlen und langfristig auch sinkende Haushaltszahlen 

vorhersagen, wird der Wohnungsbestand zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen. 

Insbesondere in schrumpfenden Städten wird es daher erforderlich sein, auch den 

Wohnungsbestand wettbewerbsfähig gegenüber den Wohnungsangeboten im Umland 

zu halten. Der Wohnungsneubau wird in diesen Städten immer weiter zurückgehen, 

wie es teilweise schon in den letzten Jahren zu beobachten ist. Obwohl sich die Hand-

lungsansätze in dieser Arbeit auf den Wohnungsneubau beziehen, können einige der 

vorgestellten Ansätze auch auf die Erneuerung des Wohnungsbestandes übertragen 

werden. Dies gilt zum Beispiel für die Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner 

und die Ansätze zur Verbesserung der wohnungsnahen Freiräume. Zudem kann auch 

die Modernisierung der Wohnungsbestände durch Baugemeinschaften erfolgen. So hat 

zum Beispiel in Hamburg die Baugemeinschaftsidee ihren Ursprung in der Bestands-

modernisierung. 

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass urbane Wohnungsneubauprojekte auch 

dann, wenn die in dieser Arbeit vorgestellten Handlungsansätze umgesetzt werden, 
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nicht die Wünsche aller Nachfragerinnen und Nachfrager befriedigen können. Die Er-

gebnisse von Wanderungsuntersuchungen, wonach ein Teil der abgewanderten Haus-

halte gar nicht in Erwägung gezogen hat, in der Stadt zu verbleiben, weisen darauf hin, 

dass einige Haushalte, trotz attraktiver Wohnungsangebote in den Städten, das Woh-

nen im Umland bevorzugen werden. Auch das Wohnen in einem freistehenden Einfami-

lienhaus wird nicht für alle Haushalte durch attraktive urbane Wohnungsangebote sub-

stituierbar sein. Daher ist es wichtig, neben den Anstrengungen zur Konzentration der 

Wohnungsneubautätigkeit auf die inneren Bereiche der Kernstädte, auch den Woh-

nungsneubau im Umland und an den Stadträndern auf Siedlungsschwerpunkte mit gut 

ausgebauter Infrastruktur zu begrenzen. Hierfür wären regional abgestimmte Sied-

lungsentwicklungskonzepte sinnvoll, die Wohnungsneubau nur in flächensparender 

Form an ÖPNV-Knotenpunkten bzw. bestehenden Siedlungsschwerpunkten ermögli-

chen. Zentrales Element eines solchen Konzeptes müsste die Koordination der Bau-

landpolitik zwischen Kernstädten und dem Umland sein. Zudem könnte im Rahmen 

eines regionalen Siedlungskonzeptes eine Art regionaler Arbeitsteilung vereinbart wer-

den, bei der die Großstädte sich auf urbane Wohnungsangebote konzentrieren, wäh-

rend das Umland an ausgewählten und bereits infrastrukturell erschlossenen Standor-

ten Wohnungsangebote für Haushalte bereitstellt, die Präferenzen für ländliches oder 

kleinstädtisches Wohnen haben. 

Wohnungspolitische und städtebauliche Ansätze alleine werden darüber hinaus nicht 

ausreichen, um kompakte Siedlungsstrukturen zu sichern und urbanes Wohnen zu 

fördern. Die in dieser Arbeit aufgeführten Ansätze müssen daher durch fiskalische Maß-

nahmen des Bundes (z.B. Internalisierung externer Kosten der Kfz-Nutzung und des 

Flächenverbrauchs durch entsprechende Steuern) und den Abbau oder die Modifizie-

rung bestehender monetärer Anreize zur Abwanderung aus den Kernstädten, wie z.B. 

der Pendlerpauschale (vgl. Kap. 2.2), ergänzt werden. Des Weiteren müssen die Kern-

städte gemeinsam mit den Ländern und dem Bund ihre Anstrengungen verstärken, die 

Standortvoraussetzungen für das Wohnen in der Stadt zu verbessern. Handlungsbedarf 

besteht z.B. in den Bereichen Schul-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Integrierte Hand-

lungsprogramme, wie das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ weisen hierbei be-

reits in die richtige Richtung, konzentrieren sich jedoch nur auf besonders benachteilig-

te Quartiere. 

Schließlich muss berücksichtigt werden, dass der anhaltende Flächenverbrauch und die 

Zunahme der Belastungen durch den Kfz-Verkehr nicht nur auf die Wohnsiedlungsent-

wicklung zurückzuführen sind (vgl. Kap. 2). Stadt-Umland-Wanderungsprozesse lassen 

sich auch bei Gewerbebetrieben und Einzelhandelseinrichtungen konstatieren. Auch 

hier gilt es Lösungsansätze zu entwickeln, mit denen die Abwanderungen aus den 

Städten in das Umland begrenzt werden können. 
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Ausblick 

Wird der wohnungspolitische Ansatz, Stadt-Umland-Wanderung durch urbanen Woh-

nungsneubau zu begrenzen, durch die oben genannten flankierenden Maßnahmen 

unterstützt, können Stadt-Umland-Wanderung verringert und kompakte Siedlungs-

strukturen gesichert werden. Die Bemühungen, urbanes Wohnen zu forcieren, können 

dabei durch einige der gesellschaftlichen Trends begünstigt werden. Vor dem Hinter-

grund der natürlichen Bevölkerungsentwicklung und der Gewichtsverlagerungen bei 

den Haushaltstypen (vgl. Kap. 4.3) könnte die Bedeutung urbanen Wohnens zukünftig 

zunehmen. So bietet die Stadt insbesondere für die wachsende Gruppe der Einperso-

nenhaushalte, für die Alleinerziehenden aber auch für die älteren Menschen günstige 

Standortvoraussetzungen, die insbesondere durch die Dichte der sozialen Infrastruktur, 

der Nahversorgungsinfrastruktur sowie das gut ausgebaute öffentliche Verkehrsnetz 

begründet werden. 

Für viele Stadtregionen werden allerdings auch abnehmende Bevölkerungszahlen und 

längerfristig auch abnehmende Haushaltszahlen prognostiziert. Diese Entwicklung – die 

auch durch die Begrenzung von Abwanderungen aus den Städten in das Umland nicht 

verhindert werden kann – wird in den meisten Stadtregionen zu einer weiteren Ent-

spannung der Wohnungsmärkte führen und die Konkurrenz zwischen den Kernstädten 

und ihrem Umland weiter forcieren. Urbanes Wohnen wird in dieser Konkurrenzsituati-

on nur bestehen, wenn die Wohnsiedlungsentwicklung in den Stadtregionen aufeinan-

der abgestimmt wird und wenn die Orientierung der Wohnungsangebote an den Wün-

schen der Nachfragerinnen und Nachfrager stärker berücksichtigt wird. 
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